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Aufgrund des Art. 30 des Zweiten Ge-
setzes zur Änderung verwaltungsverfah-
rensrechtlicher Vorschriften vom 21. März
2005 (GVBl. I S. 218) wird nachstehend
der Wortlaut des Hessischen Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes in der vom
30. März 2005 an geltenden Fassung be-
kannt gemacht.

Wiesbaden, den 27. Juli 2005

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r

§ 17 Vollstreckung zugunsten anderer
juristischer Personen des öffent-
lichen Rechts

§ 17a Vorbereitung der Vollstreckung

§ 18 Voraussetzungen der Voll-
streckung

§ 19 Mahnung

§ 20 Vollstreckung bei Haftung und
Duldungspflichten

§ 21 Vollstreckung gegen Ehegatten

§ 22 Vollstreckung gegen Nießbraucher

§ 23 Vollstreckung gegen Erben

§ 24 Sonstige Fälle beschränkter Haf-
tung

§ 25 Vollstreckung gegen Personenver-
einigungen

§ 26 Vollstreckung gegen juristische
Personen des öffentlichen Rechts

§ 27 Eidesstattliche Versicherung

§ 28 Erteilung von Urkunden

§ 29 Vollstreckungsschutz

Z w e i t e r  T i t e l

Vollstreckung in das bewegliche 
Vermögen

a) Allgemeines

§ 30 Pfändung

§ 31 Pfändungspfandrecht

§ 32 Bevorzugte Befriedigung eines
Dritten

§ 33 Ausschluss der Gewährleistung

§ 33a Pflicht zur gütlichen und zügigen
Erledigung

Übersicht

E r s t e r  A b s c h n i t t

Allgemeine Vorschriften

§   1 Geltungsbereich

§   2 Vollstreckbare Verwaltungsakte

§   3 Einstellung der Vollstreckung und
Aufhebung von Vollstreckungs-
maßnahmen

§   4 Pflichtiger

§   5 Vollstreckungshilfe

§   6 Vollziehungsbeamte

§   7 Zutrittsrecht und Durchsuchung

§   8 Widerstand gegen Vollstreckungs-
maßnahmen

§   9 Zuziehung von Zeugen

§ 10 Vollstreckung zur Nachtzeit und an
Sonn- und Feiertagen

§ 11 Niederschrift

§ 12 Rechtsweg

§ 13 Einschränkung von Grundrechten

§ 14 Verweisungen

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Vollstreckung von Verwaltungsakten,
mit denen eine Geldleistung gefordert

wird

E r s t e r  T i t e l

Allgemeine Vorschriften

§ 15 Vollstreckung zugunsten des Lan-
des

§ 16 Vollstreckung zugunsten der Ge-
meinden und Landkreise
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b) Vollstreckung in Sachen

§ 34 Verfahren bei der Pfändung

§ 35 Pfändung ungetrennter Früchte

§ 36 Öffentliche Versteigerung, gepfän-
detes Geld

§ 37 Versteigerungstermine

§ 38 Versteigerungsverfahren

§ 39 Wertpapiere

§ 40 Namenspapiere

§ 41 Versteigerung von Früchten

§ 42 Andere Verwertung

§ 43 Anschlusspfändung

§ 44 Mehrfache Pfändung einer Sache

c) Vollstreckung in Forderungen und 
andere Vermögensrechte

§ 45 Pfändung einer Geldforderung

§ 46 Pfändung einer durch Hypothek
gesicherten Forderung

§ 47 Pfändung einer durch Schiffshypo-
thek oder Registerpfandrecht an
einem Luftfahrzeug gesicherten
Forderung

§ 48 Pfändung einer Forderung aus in-
dossablen Papieren

§ 49 Pfändung fortlaufender Bezüge

§ 50 Überweisungsverfügung

§ 51 Wirkung der Überweisung

§ 52 Erklärungspflicht des 
Drittschuldners

§ 53 Andere Art der Verwertung

§ 54 Vollstreckung in Ansprüche auf
Herausgabe oder Leistung von 
Sachen

§ 55 Pfändungsschutz

§ 56 Mehrfache Pfändung einer 
Forderung

§ 57 Vollstreckung in andere 
Vermögensrechte

D r i t t e r  T i t e l

Vollstreckung in das unbewegliche 
Vermögen

§ 58 Verfahren

§ 59 Vollstreckung gegen Rechtsnach-
folger

V i e r t e r  T i t e l

Arrest, Verwertung von Sicherheiten

§ 60 Dinglicher Arrest

§ 61 Verwertung von Sicherheiten

F ü n f t e r  T i t e l

Vollstreckung zugunsten juristischer 
Personen des öffentlichen Rechts 

in besonderen Fällen

§ 62 Vollstreckung zugunsten des 
Landeswohlfahrtsverbands Hessen

§ 63 Vollstreckung zugunsten des 
Ausgleichsfonds

§ 64 Vollstreckung zugunsten der 
Steuerberaterkammer

§ 64a Vollstreckung zugunsten der 
Religionsgemeinschaften

§ 65 Vollstreckung durch die 
Finanzämter

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Forderungen des bürgerlichen Rechts

§ 66 Im Verwaltungswege vollstreck-
bare Forderungen des bürgerlichen
Rechts

§ 67 Einstellung der Vollstreckung und
Aufhebung von Vollstreckungs-
maßnahmen

V i e r t e r  A b s c h n i t t

Vollstreckung von Verwaltungsakten,
mit denen eine Handlung mit Ausnahme
einer Geldleistung oder eine Duldung

oder Unterlassung gefordert wird

E r s t e r  T i t e l

Allgemeine Vorschriften

§ 68 Vollstreckungsbehörden

§ 69 Voraussetzungen der Voll-
streckung

§ 70 Verhältnismäßigkeit

§ 71 Anwendung der Zwangsmittel

§ 72 Ausnahmen bei der Gefahren-
abwehr

§ 73 Vollstreckung gegen Behörden 
und juristische Personen des
öffentlichen Rechts

Z w e i t e r  T i t e l

Die Zwangsmittel

§ 74 Ersatzvornahme

§ 75 Erwirkung von Duldungen und
Unterlassungen

§ 76 Zwangsgeld

§ 77 Wegnahme

§ 78 Zwangsräumung

§ 79 Vorführung

F ü n f t e r  A b s c h n i t t

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 80 Kosten

§ 81 Anhängige Verfahren

§ 82 (gegenstandslos)

§ 83 (gegenstandslos)

§ 84 Ausführungsvorschriften

§ 85 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten
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E r s t e r  A b s c h n i t t

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Geltungsbereich

(1) Verwaltungsakte, mit denen eine
Geldleistung, eine sonstige Handlung
oder eine Duldung oder Unterlassung ge-
fordert wird, werden nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes vollstreckt.

(2) Die Vorschriften des Hessischen
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit
und Ordnung zur Durchsetzung ord-
nungsbehördlicher und polizeilicher Ver-
waltungsakte mit Zwangsmitteln bleiben
unberührt. Verwaltungsakte der Ord-
nungs- und der Polizeibehörden, mit de-
nen eine Geldleistung gefordert wird,
werden nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes vollstreckt.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht, soweit in
diesem Gesetz oder in anderen Vorschrif-
ten des Landesrechts bestimmt ist, dass
für die Vollstreckung bundesrechtliche
Vorschriften anzuwenden sind.

§ 2

Vollstreckbare Verwaltungsakte

Verwaltungsakte können vollstreckt
werden

1. wenn sie unanfechtbar geworden sind
oder

2. wenn der Rechtsbehelf keine aufschie-
bende Wirkung haben würde.

§ 3

Einstellung der Vollstreckung und Auf-
hebung von Vollstreckungsmaßnahmen

(1) Die Vollstreckung ist einzustellen,
sobald

1. die Voraussetzungen des § 2 weggefal-
len sind oder

2. der Verwaltungsakt, der vollstreckt
wird,

a) befolgt oder

b) aufgehoben worden ist oder

3. die Verpflichtung, wegen der voll-
streckt wird, nach Erlass des Verwal-
tungsakts

a) erloschen oder

b) gestundet worden ist.

(2) Bereits getroffene Vollstreckungs-
maßnahmen sind in den Fällen des Abs. 1
Nr. 2 und 3 Buchst. a aufzuheben. Ist der
Verwaltungsakt nach Abs. 1 Nr. 2 Buchst.
b durch ein Urteil oder einen Wider-
spruchsbescheid aufgehoben worden, so
sind bereits getroffene Vollstreckungs-
maßnahmen erst aufzuheben, wenn das
Urteil oder der Widerspruchsbescheid un-
anfechtbar geworden ist.

(3) Vollstreckungsmaßnahmen sind
ferner aufzuheben, wenn sie gegen zwin-
gende Vorschriften dieses Gesetzes über

die Zulässigkeit oder die Art und Weise
der Vollstreckung verstoßen.

(4) Hat der Verwaltungsgerichtshof im
Normenkontrollverfahren (§ 47 der Ver-
waltungsgerichtsordnung in Verbindung
mit § 15 des Hessischen Gesetzes zur
Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung in der Fassung vom 27. Oktober
1997 (GVBl. I S. 381), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 17. Dezember 2002
(GVBl. I S. 809)) oder ein Verwaltungsge-
richt durch ein Urteil eine Norm für nich-
tig erklärt, so bleiben die auf der Norm
beruhenden, nicht mehr anfechtbaren
Verwaltungsakte unberührt; ihre Voll-
streckung ist jedoch unzulässig. § 767 der
Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

§ 4

Pflichtiger

(1) Pflichtiger ist derjenige, gegen den
sich die Vollstreckung richtet.

(2) Als Pflichtiger kann in Anspruch
genommen werden, wer durch Verwal-
tungsakt zu einer Geldleistung, zu einer
sonstigen Handlung, zu einer Duldung
oder Unterlassung aufgefordert worden
ist.

(3) Wird der Pflichtige als Rechtsnach-
folger eines anderen in Anspruch genom-
men, so kann die Vollstreckung erst ein-
geleitet oder fortgesetzt werden, wenn
die Vollstreckungsvoraussetzungen nach
den Vorschriften dieses Gesetzes (§§ 18
und 69) auch für seine Person vorliegen.
Die Vollstreckung, die zur Zeit des Todes
des Pflichtigen gegen diesen bereits be-
gonnen hatte, kann auch ohne die Vor-
aussetzungen nach Satz 1 in den Nach-
lass fortgesetzt werden. § 779 Abs. 2 der
Zivilprozessordnung ist entsprechend an-
zuwenden.

§ 5

Vollstreckungshilfe

(1) Vollstreckungsmaßnahmen, die
außerhalb der örtlichen Zuständigkeit ei-
ner Verwaltungsbehörde zu treffen sind,
werden auf Ersuchen dieser Behörde von
der örtlich und sachlich zuständigen Voll-
streckungsbehörde getroffen.

(2) Die ersuchte Vollstreckungsbehör-
de ist nicht verpflichtet, die Rechtmäßig-
keit des Verwaltungsakts nachzuprüfen,
der vollstreckt wird. Hat die ersuchte
Vollstreckungsbehörde Zweifel an der
Rechtmäßigkeit der begehrten Voll-
streckungsmaßnahme, so hat sie unver-
züglich die Entscheidung der ersuchen-
den Behörde über die Einleitung oder
Fortsetzung der Vollstreckung einzuho-
len. Besteht die ersuchende Behörde auf
der Ausführung des Ersuchens und lehnt
die ersuchte Behörde die Ausführung ab,
so entscheidet die Aufsichtsbehörde der
ersuchten Behörde.

(3) Die ersuchende Behörde erstattet
der ersuchten Behörde uneinbringliche
Vollstreckungskosten (Gebühren und
Auslagen), wenn sie im Einzelfall zusam-
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men 25 Euro übersteigen. Die Erstat-
tungspflicht entfällt, wenn Behörden des-
selben Rechtsträgers einander Voll-
streckungshilfe leisten.

(4) Vollstreckungshilfe wird auch auf
Ersuchen einer Vollstreckungsbehörde
mit Sitz außerhalb des Landes geleistet.
Die Vorschriften über die Amtshilfe sind
hierauf anwendbar. Die ersuchende
Behörde hat der Vollstreckungsbehörde
zu bescheinigen, dass der Verwaltungsakt
vollstreckbar ist. Sie ist zum Ersatz der
Vollstreckungskosten verpflichtet, die
beim Pflichtigen nicht beigetrieben wer-
den können, sofern in dem betreffenden
Land eine von § 8 des Hessischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes abweichende
und für die hessischen Behörden nachtei-
lige Kostenregelung gilt und die Kosten
im Einzelfall 25 Euro übersteigen.

§ 6

Vollziehungsbeamte

(1) Die nach diesem Gesetz den Voll-
ziehungsbeamten obliegenden Aufgaben
sind besonders bestellten Bediensteten
bei der Vollstreckungsbehörde vorbehal-
ten. Der Vollziehungsbeamte untersteht
den Weisungen der Vollstreckungsbehör-
de.

(2) Der Vollziehungsbeamte wird dem
Pflichtigen und Dritten gegenüber durch
schriftlichen Auftrag der Vollstreckungs-
behörde zur Vollstreckung ermächtigt.

(3) Der Vollziehungsbeamte soll bei
Ausübung seiner Tätigkeit einen Dienst-
ausweis bei sich führen.

(4) Vollstreckungsauftrag und Dienst-
ausweis sind auf Verlangen vorzuzeigen.

(5) Mehrere Vollstreckungsbehörden
können einen gemeinsamen Vollzie-
hungsbeamten bestellen.

§ 7

Zutrittsrecht und Durchsuchung

(1) Der Vollziehungsbeamte ist befugt,
die Wohnung und sonstiges Besitztum des
Pflichtigen zu betreten und zu durchsu-
chen, soweit es der Zweck der Voll-
streckung erfordert; hierbei darf der Voll-
ziehungsbeamte auch verschlossene Räu-
me und Behältnisse erforderlichenfalls
gewaltsam öffnen oder öffnen lassen. Die
Wohnung umfasst die Wohn- und Neben-
räume, Arbeits-, Betriebs- und Geschäfts-
räume sowie anderes befriedetes Besitz-
tum, das mit diesen Räumen in Verbin-
dung steht.

(2) Im Beisein des Vollziehungsbeam-
ten haben auch die von dem Vollzie-
hungsbeamten zugezogenen Zeugen, Po-
lizeivollzugsbeamte sowie Personen, die
sich durch einen schriftlichen Auftrag der
Vollstreckungsbehörde ausweisen kön-
nen, das Zutrittsrecht nach Abs. 1.

(3) Die Wohnung des Pflichtigen darf
ohne dessen Einwilligung, außer bei Ge-
fahr im Verzuge, nur aufgrund richterli-
cher Anordnung durchsucht werden; die

Anordnung ist vorzuzeigen. Zuständig ist
das Amtsgericht, in dessen Bezirk die zu
durchsuchende Wohnung liegt. Für das
Verfahren gelten die Vorschriften des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit in der Fassung
vom 20. Mai 1898 (RGBl. S. 771), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2002
(BGBl. I S. 2850, 4410), entsprechend.

(4) Willigt der Pflichtige in die Durch-
suchung ein oder ist gegen ihn eine An-
ordnung nach Abs. 3 Satz 1 ergangen
oder wegen Gefahr im Verzuge entbehr-
lich, so haben Personen, die Mitgewahr-
sam an der Wohnung haben, die Durch-
suchung zu dulden. Unbillige Härten ge-
genüber Mitgewahrsamsinhabern sind zu
vermeiden.

§ 8

Widerstand gegen 
Vollstreckungsmaßnahmen

Widerstand, der gegen den Vollzie-
hungsbeamten oder eine Vollstreckungs-
handlung geleistet wird, kann vom Voll-
ziehungsbeamten durch körperliche Ge-
walt und ihre Hilfsmittel gebrochen wer-
den. Waffen dürfen nur eingesetzt wer-
den, wenn dies durch eine Rechtsvor-
schrift ausdrücklich gestattet ist. Der Voll-
ziehungsbeamte kann um die Unterstüt-
zung der Polizeibehörden nachsuchen,
soweit dies zum Schutz seiner Person, zu-
gezogener Zeugen und Hilfspersonen mit
Rücksicht auf den zu erwartenden Wider-
stand erforderlich ist.

§ 9

Zuziehung von Zeugen

Wird der Vollstreckung Widerstand
entgegengesetzt oder ist in den Räumen
des Pflichtigen weder dieser noch eine
seinem Haushalt oder seinem Geschäfts-
betrieb angehörende erwachsene Person
anwesend, so hat der Vollziehungsbeamte
zwei Erwachsene oder einen Gemein-
debediensteten, Kreisbediensteten oder
Polizeivollzugsbeamten als Zeugen zuzu-
ziehen.

§ 10

Vollstreckung zur Nachtzeit und 
an Sonn- und Feiertagen

(1) Der Vollziehungsbeamte nimmt ei-
ne Vollstreckungshandlung zur Nachtzeit
und an Sonn- und Feiertagen nicht vor,
wenn dies für den Pflichtigen oder die
Mitgewahrsamsinhaber eine unbillige
Härte darstellt oder der zu erwartende Er-
folg in einem Missverhältnis zu dem Ein-
griff steht. Dies gilt nicht für Voll-
streckungshandlungen in Wohnungen,
die aufgrund einer richterlichen Anord-
nung nach § 7 Abs. 3 durchsucht werden,
es sei denn, dass die richterliche Anord-
nung Einschränkungen im Sinne von 
Satz 1 enthält. 

(2) Die Nachtzeit umfasst in dem Zeit-
raum vom 1. April bis 30. September die
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Stunden von einundzwanzig Uhr bis vier
Uhr und in dem Zeitraum vom 1. Oktober
bis 31. März die Stunden von einund-
zwanzig Uhr bis sechs Uhr.

§ 11

Niederschrift

(1) Der Vollziehungsbeamte hat über
jede Vollstreckungshandlung eine Nie-
derschrift aufzunehmen.

(2) Die Niederschrift muss enthalten:

1. Ort und Zeit der Aufnahme,

2. den Gegenstand der Vollstreckungs-
handlung unter kurzer Erwähnung der
wesentlichen Vorgänge,

3. die Namen der Personen, mit denen
verhandelt worden ist,

4. die Namen hinzugezogener Zeugen,

5. die Unterschriften der Personen zu 
Nr. 3 und die Bemerkung, dass nach
Vorlesung oder Vorlegung zur Durch-
sicht und nach Genehmigung unter-
zeichnet worden sei,

6. die Unterschrift des Vollziehungsbe-
amten.

(3) Konnte einem der Erfordernisse in
Abs. 2 Nr. 5 nicht genügt werden, so ist
der Grund hierfür anzugeben.

(4) Wird in Abwesenheit des Pflichti-
gen vollstreckt, so hat ihm die Voll-
streckungsbehörde eine Abschrift der
Niederschrift zuzustellen.

§ 12

Rechtsweg

(1) Für Streitigkeiten aus dem Voll-
streckungsverhältnis wegen Vollstre-
ckungsmaßnahmen, die durch Verwal-
tungsbehörden (Vollstreckungsbehörden)
getroffen worden sind, ist der Verwal-
tungsrechtsweg gegeben.

(2) Für Streitigkeiten aus dem Voll-
streckungsverhältnis wegen Vollstre-
ckungsmaßnahmen, die durch ordentliche
Gerichte und Gerichtsvollzieher getroffen
worden sind, ist der Rechtsweg zu den or-
dentlichen Gerichten gegeben.

§ 13

Einschränkung von Grundrechten

Aufgrund dieses Gesetzes können ein-
geschränkt werden die Grundrechte

1. der körperlichen Unversehrtheit (Art. 2
Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes, Art. 3
der Verfassung des Landes Hessen),

2. der Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2
Satz 2 des Grundgesetzes, Art. 5 der
Verfassung des Landes Hessen),

3. der Unverletzlichkeit der Wohnung
(Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 8 der
Verfassung des Landes Hessen) und

4. der Unverletzlichkeit des Eigentums
(Art. 14 des Grundgesetzes, Art. 45
Abs. 1 der Verfassung des Landes Hes-
sen).

§ 14

Verweisungen

(1) Für die Berechnung der in diesem
Gesetz vorgeschriebenen Fristen und Ter-
mine sind die §§ 187 bis 193 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs entsprechend anzu-
wenden.

(2) Soweit in diesem Gesetz auf Vor-
schriften der Zivilprozessordnung verwie-
sen ist, sind diese mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass die Vollstreckungsbehörde
an die Stelle des Vollstreckungsgerichts
und die Vollstreckungsvoraussetzungen
dieses Gesetzes an die Stelle eines nach
der Zivilprozessordnung erforderlichen
oder genügenden vollstreckbaren Titels
treten, wenn nicht ausdrücklich etwas an-
deres bestimmt ist.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Vollstreckung von Verwaltungsakten,
mit denen eine Geldleistung gefordert

wird

E r s t e r  T i t e l

Allgemeine Vorschriften

§ 15

Vollstreckung zugunsten des Landes

(1) Verwaltungsakte, mit denen eine
Geldleistung an das Land gefordert wird,
werden durch die Finanzämter voll-
streckt, soweit gesetzlich nichts anderes
bestimmt ist. Auf das Vollstreckungsver-
fahren der Finanzämter finden die Rechts-
vorschriften der Abgabenordnung An-
wendung.

(2) Verwaltungsakte des Landrats als
Behörde der Landesverwaltung, mit de-
nen eine Geldleistung gefordert wird,
werden durch die Kasse des Landkreises
nach den Vorschriften dieses Gesetzes
vollstreckt, wenn die Geldleistung von
der Kasse des Landkreises anzunehmen
ist.

(3) Bußgeldbescheide der Regierungs-
präsidenten wegen Ordnungswidrigkei-
ten nach §§ 24 und 24a Straßenverkehrs-
gesetz werden unbeschadet der §§ 92 ff.
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
von den Gerichtskassen nach den Vor-
schriften der Justizbeitreibungsordnung
vollstreckt. Das Gleiche gilt für die Voll-
streckung der Kosten des Bußgeldverfah-
rens.

§ 16

Vollstreckung zugunsten der Gemeinden
und Landkreise

(1) Verwaltungsakte, mit denen eine
Geldleistung an eine Gemeinde oder ei-
nen Landkreis gefordert wird, werden
durch deren Kassen nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes vollstreckt.

(2) Für Gemeinden ohne eigene Voll-
ziehungsbeamte oder Vollstreckungsstel-
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len vollstreckt die Kasse des Landkreises,
dem die Gemeinde angehört. Die Ge-
meinden ohne eigene Vollstreckungs-
stelle sind verpflichtet, dem Landkreis 
einen Unkostenbeitrag von fünf vom
Hundert der beizutreibenden Beträge zu
zahlen, mindestens jedoch 10 Euro, wenn
mit der sachlichen Bearbeitung der Voll-
streckungsangelegenheit begonnen wor-
den ist. Ein Unkostenbeitrag von mehr als
50 Euro kann nur bei Nachweis eines den
Normalfall übersteigenden Verwaltungs-
aufwands erhoben werden. Uneinbringli-
che Vollstreckungskosten (Gebühren und
Auslagen) sind zu ersetzen. Im Staatsan-
zeiger für das Land Hessen ist bekannt zu
machen, für welche kreisangehörigen Ge-
meinden jeweils die Kasse des Landkrei-
ses vollstreckt.

§ 17

Vollstreckung zugunsten anderer juristi-
scher Personen des öffentlichen Rechts

(1) Verwaltungsakte, mit denen eine
Geldleistung an andere unter der Auf-
sicht des Landes stehenden Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts gefordert wird, werden durch
diejenigen Behörden vollstreckt, denen
diese Aufgabe gesetzlich zugewiesen ist.
Entsprechendes gilt für die Vollstreckung
zugunsten von Personen, die aufgrund ei-
ner Amtsstellung Gläubiger sind. Fehlt es
an einer Zuweisung, so bestimmt der für
das Verwaltungsvollstreckungsrecht zu-
ständige Minister im Benehmen mit 
dem zuständigen Fachministerium durch
Rechtsverordnung die Vollstreckungsbe-
hörden und den Unkostenbeitrag, der für
die Inanspruchnahme der Vollstreckungs-
behörden zu leisten ist. Uneinbringliche
Vollstreckungskosten (Gebühren und
Auslagen) sind zu ersetzen.

(2) Auf das Vollstreckungsverfahren
der Behörden nach Abs. 1 finden die Vor-
schriften dieses Gesetzes Anwendung, so-
weit nicht durch die Finanzämter voll-
streckt wird.

§ 17a

Vorbereitung der Vollstreckung

(1) Die Vollstreckungsbehörde kann
zur Vorbereitung der Vollstreckung von
Verwaltungsakten, mit denen eine Geld-
leistung gefordert wird, die Vermögens-
und Einkommensverhältnisse des Pflichti-
gen ermitteln. Sie darf ihr bekannte, nach
§ 30 der Abgabenordnung geschützte Da-
ten, die sie bei der Vollstreckung wegen
Steuern und steuerlicher Nebenleistun-
gen verwenden darf, auch bei der Voll-
streckung wegen anderer Geldleistungen
als Steuern und steuerlicher Nebenleis-
tungen verwenden. Sie kann anordnen,
dass der Pflichtige ein Vermögensver-
zeichnis im Sinne des § 27 Abs. 2 vorlegt
und zur Erforschung der Wahrheit eine
eidesstattliche Versicherung abgibt. Für
die Ermittlung der Vermögens- und Ein-
kommensverhältnisse und für die Abnah-
me der Versicherung an Eides statt gelten

die §§ 26 und 27 des Hessischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes. 

(2) Die sonstigen Beteiligten und ande-
re Personen sind verpflichtet, die zur
Feststellung eines für die Vollstreckung
erheblichen Sachverhalts erforderlichen
Auskünfte zu erteilen. Dies gilt auch für
nicht rechtsfähige Vereinigungen, Vermö-
gensmassen, Behörden und Betriebe ge-
werblicher Art der Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts. Andere Personen als
die Beteiligten sollen erst dann zur Aus-
kunft angehalten werden, wenn die Sach-
verhaltsaufklärung durch die Beteiligten
nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg
verspricht. In dem Auskunftsersuchen ist
anzugeben, worüber Auskünfte erteilt
werden sollen. Auskunftsersuchen haben
auf Verlangen des Auskunftspflichtigen
schriftlich zu ergehen.

§ 18

Voraussetzungen der Vollstreckung

(1) Verwaltungsakte, mit denen eine
Geldleistung gefordert wird, können un-
ter den Voraussetzungen des § 2 voll-
streckt werden, wenn

1. der Verwaltungsakt dem Pflichtigen
zugestellt worden ist; in Abgabe-
sachen genügt die Bekanntgabe des
Bescheids,

2. die Geldleistung fällig ist,

3. dem Pflichtigen die Vollstreckung
durch eine Mahnung angedroht wor-
den ist, es sei denn, dass diese nach 
§ 19 nicht erforderlich ist,

4. die in der Mahnung bestimmte Zah-
lungsfrist oder in den Fällen des § 19
Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 und Abs. 4 Nr. 1
eine Zahlungsfrist von einer Woche,
gerechnet vom Zeitpunkt der Fällig-
keit, verstrichen ist.

(2) Verwaltungsakten, mit denen eine
Geldleistung gefordert wird, stehen
gleich:

1. die vom Pflichtigen schriftlich abgege-
bene Selbstberechnungserklärung,
wenn der Pflichtige seine Leistung auf-
grund einer Rechtsvorschrift einzu-
schätzen hat und

2. die schriftliche Beitragsnachweisung,
wenn die vom Träger einer gesetzli-
chen Krankenversicherung einzuzie-
henden Beiträge zur Sozialversiche-
rung oder zur Arbeitslosenversiche-
rung nach dem wirklichen Arbeitsver-
dienst berechnet werden und die Sat-
zung des Krankenversicherungsträgers
die Abgabe einer Beitragsnachwei-
sung durch den Arbeitgeber vorsieht.

(3) Von dem Erlass eines Verwaltungs-
akts kann bei Nebenleistungen wie
Säumniszuschlägen, Zinsen und Kosten
abgesehen werden, wenn die Voll-
streckung wegen der Hauptleistung ein-
geleitet worden ist und bei Forderung der
Hauptleistung auf Säumniszuschläge und
Zinsen dem Grunde nach hingewiesen
worden ist.
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§ 19

Mahnung

(1) Der Pflichtige ist unter Einräumung
einer Zahlungsfrist von mindestens einer
Woche schriftlich zu mahnen. Die Mah-
nung ist erst zulässig nach Ablauf einer
Woche seit Bekanntgabe des Verwal-
tungsakts oder nach Fälligkeit der Lei-
stung, wenn die Leistung erst nach Be-
kanntgabe des Leistungsbescheids fällig
wird.

(2) Die Mahnung muss die Voll-
streckungsbehörde bezeichnen. Sie ist
dem Pflichtigen schriftlich zu übermitteln.
Bei der elektronischen Übermittlung der
Mahnung sind Verschlüsselungsverfahren
anzuwenden, wenn allgemein zugängli-
che Netze benutzt werden. Als Mahnung
gilt auch ein Postnachnahmeauftrag.

(3) Von der Mahnung kann abgesehen
werden, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass

1. der Erfolg der Vollstreckung durch die
Mahnung gefährdet würde oder

2. die Mahnung infolge eines in der Per-
son des Pflichtigen liegenden Hinder-
nisses diesem nicht zur Kenntnis kom-
men wird.

(4) Ohne Mahnung können vollstreckt
werden:

1. Zwangsgelder und Kosten einer Er-
satzvornahme,

2. Nebenleistungen wie Säumniszuschlä-
ge, Zinsen und Kosten, wenn die Voll-
streckung wegen der Hauptleistung
eingeleitet worden ist.

(5) Geldleistungen, die zu bestimmten
Zeitpunkten periodisch zu erbringen sind,
können durch ortsübliche öffentliche Be-
kanntmachung angemahnt werden.

§ 20

Vollstreckung bei Haftung und 
Duldungspflichten

(1) Ist der Pflichtige zu einer Geldleis-
tung aufgefordert worden, weil er

1. für die Geldleistung, die ein anderer
schuldet, persönlich haftet oder

2. die Vollstreckung wegen einer Geld-
leistung aus Mitteln, die seiner Ver-
waltung unterliegen, zu dulden hat
oder

3. als Eigentümer eines Grundstücks
oder als Inhaber eines grundstücks-
gleichen Rechts wegen der dinglichen
Haftung für eine Abgabe, die als öf-
fentlich-rechtliche Last auf dem
Grundstück oder dem Recht ruht, die
Vollstreckung in das Grundstück oder
Recht zu dulden hat,

so ist die Vollstreckung über die Fälle des
§ 3 Abs. 1 hinaus auch dann einzustellen,
wenn die Haftung oder die Duldungs-
pflicht nach Erlass des Verwaltungsakts
entfällt.

(2) Zugunsten der Vollstreckungs-
behörde gilt in Fällen des Abs. 1 Nr. 3 im

Zweifel als Eigentümer oder Inhaber des
Rechts, wer als solcher im Grundbuch
eingetragen ist.

§ 21

Vollstreckung gegen Ehegatten

Für die Vollstreckung gegen Ehegat-
ten sind die Vorschriften der §§ 739, 740,
741, 743 und 745 der Zivilprozessordnung
entsprechend anzuwenden.

§ 22

Vollstreckung gegen Nießbraucher

Für die Vollstreckung in Gegenstände,
die dem Nießbrauch an einem Vermögen
unterliegen, ist die Vorschrift des § 737
der Zivilprozessordnung entsprechend
anzuwenden.

§ 23

Vollstreckung gegen Erben

(1) Solange der Erbe die Erbschaft
nicht angenommen hat, ist die Voll-
streckung wegen einer Forderung, die
sich gegen den Nachlass richtet, nur in
den Nachlass zulässig. Wegen eigener
Verbindlichkeiten des Erben ist eine Voll-
streckung in den Nachlass vor der An-
nahme der Erbschaft nicht zulässig.

(2) Die Vorschriften der §§ 747, 748,
781 bis 784 und 863 der Zivilprozessord-
nung sind entsprechend anzuwenden.

§ 24

Sonstige Fälle beschränkter Haftung

Die Vorschriften der §§ 781 bis 784 der
Zivilprozessordnung sind auf die nach 
§ 1489 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ein-
tretende beschränkte Haftung, die Vor-
schrift des § 781 ist auf die nach den 
§§ 1480, 1504 und 2187 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs eintretende beschränkte
Haftung entsprechend anzuwenden.

§ 25

Vollstreckung gegen 
Personenvereinigungen

(1) Sind Personenvereinigungen,
Zweckvermögen oder andere einer juris-
tischen Person ähnliche Gebilde zu einer
Geldleistung verpflichtet, so wird in ihr
Vermögen vollstreckt.

(2) Für die Vollstreckung in das Ver-
mögen nicht rechtsfähiger Vereine und
bürgerlich-rechtlicher Gesellschaften sind
die Vorschriften der §§ 735 und 736 der
Zivilprozessordnung entsprechend anzu-
wenden.

§ 26

Vollstreckung gegen juristische Personen
des öffentlichen Rechts

(1) Vollstreckungsmaßnahmen gegen
die unter Landesaufsicht stehenden juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts
sind statthaft, soweit diese hierdurch
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nicht an der Erfüllung ihrer öffentlichen
Aufgaben gehindert werden. Ein Insol-
venzverfahren ist unzulässig.

(2) Ein Insolvenzverfahren über das
Vermögen öffentlich-rechtlicher Bank-
und Kreditinstitute sowie von Versiche-
rungsunternehmen ist zulässig; die Be-
schränkung des Abs. 1 Satz 1 gilt nicht.

§ 27

Eidesstattliche Versicherung

(1) Der Pflichtige hat dem Amtsgericht
auf Antrag der Vollstreckungsbehörde ein
Verzeichnis seines Vermögens vorzulegen
und für seine Forderungen den Grund
und die Beweismittel zu bezeichnen,
wenn

1. die Vollstreckung in das bewegliche
Vermögen nicht zu einer vollständigen
Befriedigung geführt hat,

2. anzunehmen ist, dass durch die Voll-
streckung in das bewegliche Vermö-
gen eine vollständige Befriedigung
nicht zu erlangen sein wird,

3. der Pflichtige die Durchsuchung (§ 7)
verweigert hat oder

4. der Vollziehungsbeamte den Pflichti-
gen wiederholt in seiner Wohnung
nicht angetroffen hat, nachdem einmal
die Vollstreckung mindestens zwei
Wochen vorher angekündigt worden
war; dies gilt nicht, wenn der Pflichtige
seine Abwesenheit genügend ent-
schuldigt und den Grund glaubhaft
macht.

(2) Aus dem Vermögensverzeichnis
müssen auch ersichtlich sein:

1. die in den letzten zwei Jahren vor dem
ersten zur Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung anberaumten Termin
vorgenommenen entgeltlichen Ver-
äußerungen des Pflichtigen an eine
nahe stehende Person (§ 138 der Insol-
venzordnung vom 5. Oktober 1994
[BGBl. I S. 2866], zuletzt geändert
durch Gesetz vom 14. März 2003 
[BGBl. I S. 345]);

2. die in den letzten vier Jahren vor dem
ersten zur Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung anberaumten Termin von
dem Pflichtigen vorgenommenen un-
entgeltlichen Leistungen, sofern sie
sich nicht auf gebräuchliche Gelegen-
heitsgeschenke geringen Werts richte-
ten.

Sachen, die nach § 811 Abs. 1 Nr. 1 und 2
der Zivilprozessordnung der Pfändung of-
fensichtlich nicht unterworfen sind, brau-
chen in dem Vermögensverzeichnis nicht
angegeben zu werden, es sei denn, dass
eine Austauschpfändung in Betracht
kommt.

(3) Der Pflichtige hat zu Protokoll an
Eides statt zu versichern, dass er die von
ihm verlangten Angaben nach bestem
Wissen und Gewissen richtig und voll-
ständig gemacht habe. Die Vorschriften
der §§ 478 bis 480 und 483 der Zivilpro-
zessordnung gelten entsprechend.

(4) Die eidesstattliche Versicherung
wird von dem Amtsgericht abgenommen,
in dessen Bezirk der Pflichtige im Zeit-
punkt der Auftragserteilung seinen
Wohnsitz oder in Ermangelung eines sol-
chen seinen Aufenthaltsort hat. Für das
Verfahren gelten die §§ 899 bis 906, 909,
910 und 913 bis 915g der Zivilprozessord-
nung. An die Stelle des Vollstreckungsti-
tels tritt die schriftliche Erklärung der
Vollstreckungsbehörde über Grund und
Höhe der Forderung.

§ 28

Erteilung von Urkunden

Ist zum Zwecke der Vollstreckung ein
Erbschein oder eine andere Urkunde er-
forderlich, die dem Pflichtigen auf Antrag
von einer Behörde, einem Beamten oder
einem Notar zu erteilen ist, so kann die
Vollstreckungsbehörde die Erteilung an
Stelle des Pflichtigen verlangen.

§ 29

Vollstreckungsschutz

(1) Die Vollstreckungsbehörde hat auf
Antrag die Vollstreckung einzustellen, zu
beschränken oder Vollstreckungsmaß-
nahmen ganz oder teilweise aufzuheben,
wenn und soweit die Vollstreckung oder
die Vollstreckungsmaßnahme unter voller
Würdigung des öffentlichen Interesses an
der Vollstreckung wegen ganz besonde-
rer Umstände eine unzumutbare Härte für
den Pflichtigen bedeutet. Betrifft die
Maßnahme ein Tier, so hat die Voll-
streckungsbehörde bei ihrer Entschei-
dung auch die Verantwortung des Men-
schen für das Tier zu berücksichtigen.

(2) Die Vollstreckungsbehörde hebt ih-
re Entscheidung auf oder ändert sie,
wenn dies mit Rücksicht auf eine Ände-
rung der Sachlage geboten ist.

Z w e i t er  T i t e l

Vollstreckung in das bewegliche 
Vermögen

a) Allgemeines

§ 30

Pfändung

(1) Die Vollstreckung in das bewegli-
che Vermögen erfolgt durch Pfändung.

(2) Die Pfändung darf nicht weiter aus-
gedehnt werden, als es zur Deckung der
beizutreibenden Geldbeträge und der
Kosten der Vollstreckung erforderlich ist.

(3) Die Pfändung unterbleibt, wenn

1. der Pflichtige den beizutreibenden
Geldbetrag an den Vollziehungsbeam-
ten zahlt oder

2. der Pflichtige dem Vollziehungsbeam-
ten einen Postschein, eine Quittung
oder eine sonstige Urkunde vorlegt,
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aus der sich ergibt, dass er den beizu-
treibenden Geldbetrag zur Erfüllung
der Schuld bei der Post oder einer Kre-
ditanstalt eingezahlt oder überwiesen
hat oder

3. die Verwertung der pfändbaren Ge-
genstände einen Überschuss über die
Kosten der Vollstreckung nicht erwar-
ten lässt.

§ 31

Pfändungspfandrecht

(1) Durch die Pfändung erwirbt der
Gläubiger ein Pfandrecht an dem gepfän-
deten Gegenstand.

(2) Das Pfandrecht gewährt dem Gläu-
biger im Verhältnis zu anderen Gläubi-
gern dieselben Rechte wie ein Pfandrecht
im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs;
es geht Pfand- und Vorzugsrechten vor,
die im Insolvenzverfahren diesem Pfand-
recht nicht gleichgestellt sind.

(3) Das durch eine frühere Pfändung
begründete Pfandrecht geht demjenigen
vor, das durch eine spätere Pfändung be-
gründet wird.

§ 32

Bevorzugte Befriedigung eines Dritten

Der Pfändung einer Sache kann ein
Dritter, der sich nicht im Besitz der Sache
befindet, aufgrund eines Pfand- und Vor-
zugsrechts nicht widersprechen; er kann
jedoch bevorzugte Befriedigung aus dem
Erlös verlangen ohne Rücksicht darauf,
ob seine Forderung fällig ist oder nicht.

§ 33

Ausschluss der Gewährleistung

Wird ein Gegenstand aufgrund der
Pfändung veräußert, so steht dem Erwer-
ber wegen eines Mangels im Recht oder
wegen eines Mangels der veräußerten
Sache ein Anspruch auf Gewährleistung
nicht zu.

§ 33a

Pflicht zur gütlichen und zügigen 
Erledigung

Der Vollziehungsbeamte soll in jeder
Lage des Vollstreckungsverfahrens auf ei-
ne gütliche und zügige Erledigung hin-
wirken. Findet er pfändbare Gegenstände
nicht vor, versichert der Pflichtige aber
glaubhaft, die Schuld kurzfristig in Teil-
beträgen zu tilgen, so zieht der Vollzie-
hungsbeamte die Teilbeträge ein. Die Til-
gung soll in der Regel innerhalb von
sechs Monaten erfolgt sein.

b) Vollstreckung in Sachen

§ 34

Verfahren bei der Pfändung

(1) Sachen, die im Gewahrsam des
Pflichtigen sind, pfändet die Vollstre-

ckungsbehörde dadurch, dass der Vollzie-
hungsbeamte die Sachen in Besitz nimmt.

(2) Andere Sachen als Geld, Kostbar-
keiten und Wertpapiere sind im Gewahr-
sam des Pflichtigen zu lassen, wenn die
Befriedigung des Gläubigers hierdurch
nicht gefährdet wird. Bleiben die Sachen
im Gewahrsam des Pflichtigen, so ist die
Pfändung nur wirksam, wenn sie durch
Anlegung von Siegeln oder in sonstiger
Weise ersichtlich gemacht worden ist.

(3) Die Vollstreckungsbehörde hat dem
Pflichtigen die Pfändung mitzuteilen.

(4) Diese Vorschriften gelten auch für
die Pfändung von Sachen im Gewahrsam
eines Dritten, der zu ihrer Herausgabe
bereit ist.

(5) Die § 811 Abs. 1, §§ 811a bis 813
und § 813b Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1
und Abs. 3 bis 6 der Zivilprozessordnung
sowie andere Vorschriften, die für die
Pfändung von Sachen Beschränkungen
und Verbote vorsehen, sind entsprechend
anzuwenden. An die Stelle des Gerichts-
vollziehers tritt der Vollziehungsbeamte.

(6) Die Vollstreckungsbehörde kann
die Verwertung gepfändeter Sachen unter
Anordnung von Zahlungsfristen zeitwei-
lig aussetzen, wenn die alsbaldige Ver-
wertung unbillig wäre.

§ 35

Pfändung ungetrennter Früchte

(1) Früchte, die vom Boden noch nicht
getrennt sind, können gepfändet werden,
solange sie nicht durch Vollstreckung in
das unbewegliche Vermögen beschlag-
nahmt worden sind. Sie dürfen nicht
früher als einen Monat vor der gewöhnli-
chen Zeit der Reife gepfändet werden.

(2) Ein Gläubiger, der ein Recht auf
Befriedigung aus dem Grundstück hat,
kann der Pfändung widersprechen, wenn
nicht für einen Anspruch gepfändet ist,
der bei der Vollstreckung in das Grund-
stück vorgeht.

§ 36

Öffentliche Versteigerung, 
gepfändetes Geld

(1) Die gepfändeten Sachen sind auf
schriftliche Anordnung der Vollstre-
ckungsbehörde durch den Vollziehungs-
beamten öffentlich zu versteigern.

(2) Die Wegnahme gepfändeten Gel-
des gilt als Zahlung des Pflichtigen.

§ 37

Versteigerungstermine

(1) Die gepfändeten Sachen dürfen
nicht vor Ablauf einer Woche seit dem Ta-
ge der Pfändung versteigert werden, so-
fern sich nicht der Pflichtige mit einer
früheren Versteigerung einverstanden er-
klärt oder diese erforderlich ist, um die
Gefahr einer beträchtlichen Wertverrin-
gerung abzuwenden oder unverhältnis-
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mäßige Kosten längerer Aufbewahrung
zu vermeiden.

(2) Zeit und Ort der Versteigerung sind
öffentlich bekannt zu machen; dabei sind
die Sachen, die versteigert werden sollen,
im Allgemeinen zu bezeichnen. Auf Ersu-
chen der Vollstreckungsbehörde hat ein
Gemeindebediensteter oder ein Kreisbe-
diensteter oder ein Polizeivollzugsbeam-
ter der Versteigerung beizuwohnen.

§ 38

Versteigerungsverfahren

Bei der Versteigerung ist nach § 1239
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs und nach den §§ 817 Abs. 1
bis 3, 817a und 818 der Zivilprozessord-
nung zu verfahren. Der Empfang des Er-
löses durch den Vollziehungsbeamten gilt
als Zahlung des Pflichtigen, es sei denn,
dass der Erlös hinterlegt wird (§ 44 Abs. 4).

§ 39

Wertpapiere

Gepfändete Wertpapiere, die einen
Börsen- oder Marktpreis haben, sind
freihändig zum Tageskurs zu verkaufen;
andere Wertpapiere sind nach den allge-
meinen Vorschriften zu versteigern.

§ 40

Namenspapiere

Lautet ein gepfändetes Wertpapier auf
einen Namen, so ist die Vollstreckungs-
behörde berechtigt, die Umschreibung
auf den Namen des Käufers oder, wenn es
sich um ein auf einen Namen umge-
schriebenes Inhaberpapier handelt, die
Rückverwandlung in ein Inhaberpapier
zu erwirken und die hierzu erforderlichen
Erklärungen anstelle des Pflichtigen ab-
zugeben.

§ 41

Versteigerung von Früchten

Gepfändete Früchte, die vom Boden
noch nicht getrennt sind, dürfen erst nach
der Reife versteigert werden. Der Vollzie-
hungsbeamte hat sie abernten zu lassen,
wenn er sie nicht vor der Trennung ver-
steigert.

§ 42

Andere Verwertung

Die Vollstreckungsbehörde kann auf
Antrag des Pflichtigen oder aus besonde-
ren Zweckmäßigkeitsgründen eine ge-
pfändete Sache auch durch andere Perso-
nen als den Vollziehungsbeamten oder
auf andere Weise als in den vorstehenden
Vorschriften bestimmt ist, verwerten las-
sen. Der Pflichtige ist rechtzeitig zu unter-
richten.

§ 43

Anschlusspfändung

(1) Zur Pfändung bereits gepfändeter
Sachen genügt die Erklärung des Vollzie-

hungsbeamten, dass er die Sachen zur
Deckung der ihrer Art und Höhe nach zu
bezeichnenden Beträge pfände. Die Er-
klärung ist in die Niederschrift aufzuneh-
men. Dem Pflichtigen ist die weitere Pfän-
dung mitzuteilen.

(2) Ist die erste Pfändung für eine an-
dere Vollstreckungsbehörde oder durch
einen Gerichtsvollzieher vorgenommen
worden, so ist dieser Vollstreckungs-
behörde oder dem Gerichtsvollzieher eine
Abschrift der Niederschrift zu übersen-
den.

§ 44

Mehrfache Pfändung einer Sache

(1) Wenn dieselbe Sache für verschie-
dene Vollstreckungsbehörden oder für ei-
ne Vollstreckungsbehörde und durch Ge-
richtsvollzieher gepfändet worden ist, so
begründet ausschließlich die erste Pfän-
dung die Zuständigkeit zur Verwertung.

(2) Verwertet wird für alle beteiligten
Gläubiger auf Betreiben eines jeden von
ihnen.

(3) Der Erlös wird nach der Reihenfol-
ge der Pfändungen oder nach abweichen-
der Vereinbarung der beteiligten Gläubi-
ger verteilt.

(4) Reicht der Erlös zur Deckung der
Forderungen nicht aus und verlangt der
Gläubiger, für den die zweite oder eine
spätere Pfändung erfolgt ist, ohne Zustim-
mung der übrigen beteiligten Gläubiger
eine andere Verteilung als nach der Rei-
henfolge der Pfändungen, so ist die Sach-
lage unter Hinterlegung des Erlöses dem
Amtsgericht, in dessen Bezirk gepfändet
worden ist, anzuzeigen. Der Anzeige sind
die Schriftstücke, die sich auf das Verfah-
ren beziehen, beizufügen. Verteilt wird
nach §§ 873 bis 882 der Zivilprozessord-
nung.

(5) Ebenso ist zu verfahren, wenn für
mehrere Gläubiger gleichzeitig gepfändet
worden ist.

c) Vollstreckung in Forderungen und 
andere Vermögensrechte

§ 45

Pfändung einer Geldforderung

(1) Soll eine Geldforderung gepfändet
werden, so hat die Vollstreckungsbehörde
dem Drittschuldner schriftlich zu verbie-
ten, an den Pflichtigen zu zahlen, und
dem Pflichtigen schriftlich zu gebieten,
sich jeder Verfügung über die Forderung,
insbesondere ihrer Einziehung, zu enthal-
ten (Pfändungsverfügung). Die elektroni-
sche Form ist ausgeschlossen. 

(2) Die Pfändung ist bewirkt, wenn die
Pfändungsverfügung dem Drittschuldner
zugestellt ist. Die Zustellung ist dem
Pflichtigen mitzuteilen. Die an den Dritt-
schuldner zuzustellende Pfändungsverfü-
gung soll den beizutreibenden Geldbe-
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trag in einer Summe ohne Angabe des
Schuldgrundes bezeichnen.

(3) Die Vollstreckungsbehörde kann
die Pfändungsverfügung ohne Rücksicht
auf den Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt des Pflichtigen und des Dritt-
schuldners selbst erlassen und ihre Zu-
stellung im Wege der Postzustellung
selbst bewirken. Sie kann auch eine Voll-
streckungsbehörde desjenigen Bezirks, in
dem die Maßnahme durchgeführt werden
soll, um die Zustellung der Pfändungsver-
fügung ersuchen.

(4) Abs. 3 gilt auch, wenn

1. die Vollstreckungsbehörde ihren Sitz
außerhalb des Landes, jedoch inner-
halb des Geltungsbereichs des Grund-
gesetzes hat,

2. der Pflichtige oder Drittschuldner
außerhalb des Landes, jedoch inner-
halb des Geltungsbereichs des Grund-
gesetzes seinen Wohnsitz, Sitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort hat und
das dort geltende Recht dies zulässt.

§ 46

Pfändung einer durch Hypothek 
gesicherten Forderung

(1) Zur Pfändung einer Forderung, für
die eine Hypothek besteht, ist außer der
Pfändungsverfügung die Aushändigung
des Hypothekenbriefs an die Vollstre-
ckungsbehörde erforderlich. Die Überga-
be gilt als erfolgt, wenn der Vollziehungs-
beamte den Brief wegnimmt. Ist die Ertei-
lung des Hypothekenbriefs ausgeschlos-
sen, so muss die Pfändung in das Grund-
buch eingetragen werden; die Eintragung
erfolgt aufgrund der Pfändungsverfügung
auf Ersuchen der Vollstreckungsbehörde.

(2) Wird die Pfändungsverfügung vor
der Übergabe des Hypothekenbriefs oder
vor der Eintragung der Pfändung dem
Drittschuldner zugestellt, so gilt die Pfän-
dung diesem gegenüber mit der Zustel-
lung als bewirkt.

(3) Diese Vorschriften gelten nicht, so-
weit Ansprüche auf die in dem § 1159 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten
Leistungen gepfändet werden. Das Glei-
che gilt bei einer Sicherungshypothek im
Fall des § 1187 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs von der Pfändung der Hauptforde-
rung.

§ 47

Pfändung einer durch Schiffshypothek
oder Registerpfandrecht an einem 

Luftfahrzeug gesicherten Forderung

(1) Die Pfändung einer Forderung, für
die eine Schiffshypothek besteht, bedarf
der Eintragung in das Schiffsregister oder
das Schiffsbauregister.

(2) Die Pfändung einer Forderung, für
die ein Registerpfandrecht an einem Luft-
fahrzeug besteht, bedarf der Eintragung
in das Register für Pfandrechte an Luft-
fahrzeugen.

(3) Die Pfändung nach den Abs. 1 und
2 wird aufgrund der Pfändungsverfügung
auf Antrag der Vollstreckungsbehörde
eingetragen. § 46 Abs. 2 gilt entspre-
chend.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind nicht anzu-
wenden, soweit es sich um die Pfändung
der Ansprüche auf die in § 53 des Geset-
zes über Rechte an eingetragenen Schif-
fen und Schiffsbauwerken vom 15. No-
vember 1940 (RGBl. I S. 1499), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 5. Oktober
1994 (BGBl. I S. 2911), und auf die in § 53
des Gesetzes über Rechte an Luftfahrzeu-
gen vom 26. Februar 1959 (BGBl. I S. 57,
223), zuletzt geändert durch Gesetz vom
5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2911), be-
zeichneten Leistungen handelt. Das Glei-
che gilt, wenn bei einer Schiffshypothek
oder einem Registerpfandrecht an einem
Luftfahrzeug für eine Forderung aus einer
Schuldverschreibung auf den Inhaber,
aus einem Wechsel oder aus einem ande-
ren durch Indossament übertragbaren Pa-
pier die Hauptforderung gepfändet ist.

§ 48

Pfändung einer Forderung aus 
indossablen Papieren

Forderungen aus Wechseln und ande-
ren Papieren, die durch Indossament
übertragen werden können, werden da-
durch gepfändet, dass der Vollziehungs-
beamte die Papiere in Besitz nimmt.

§ 49

Pfändung fortlaufender Bezüge

(1) Das Pfandrecht, das durch die Pfän-
dung einer Gehaltsforderung oder einer
sonstigen in fortlaufenden Bezügen beste-
henden Forderung erworben wird, er-
streckt sich auf die Beträge, die später fäl-
lig werden.

(2) Die Pfändung eines Diensteinkom-
mens trifft auch das Einkommen, das der
Pflichtige bei Versetzung in ein anderes
Amt, Übertragung eines neuen Amts oder
einer Gehaltserhöhung zu beziehen hat.
Dies gilt nicht bei Wechsel des Dienst-
herrn.

(3) Endet das Arbeits- oder Dienstver-
hältnis und begründen der Pflichtige und
der Drittschuldner innerhalb von neun
Monaten ein solches neu, so erstreckt sich
die Pfändung auf die Forderung aus dem
neuen Arbeits- oder Dienstverhältnis.

(4) Sind nach dem Leistungsbescheid
wiederkehrende Leistungen zu erbringen,
so kann eine Forderung nach Abs. 1 und
2 zugleich mit der Pfändung wegen einer
fälligen Leistung auch wegen künftig fäl-
lig werdender Leistungen gepfändet wer-
den. Insoweit wird die Pfändung jeweils
am Tage nach der Fälligkeit der Leistun-
gen wirksam und bedarf keiner vorausge-
henden Mahnung.
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§ 50

Überweisungsverfügung

(1) Die Vollstreckungsbehörde über-
weist die Forderung dem Gläubiger, für
den sie gepfändet worden ist, zur Einzie-
hung. § 45 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 4
gilt entsprechend.

(2) Die Überweisungsverfügung kann
mit der Pfändungsverfügung verbunden
werden.

§ 51

Wirkung der Überweisung

(1) Die Überweisung ersetzt die förmli-
chen Erklärungen des Pflichtigen, von de-
nen nach bürgerlichem Recht die Berech-
tigung zur Einziehung abhängt. Sie
genügt auch bei einer Forderung, für die
eine Hypothek, eine Schiffshypothek oder
ein Registerpfandrecht an einem Luftfahr-
zeug besteht. Zugunsten des Drittschuld-
ners gilt eine zu Unrecht ergangene
Überweisungsverfügung dem Pflichtigen
gegenüber solange als rechtmäßig, bis sie
aufgehoben ist und der Drittschuldner
hiervon erfährt.

(2) Der Pflichtige hat die zur Geltend-
machung der Forderung erforderliche
Auskunft zu erteilen und die über die
Forderung vorhandenen Urkunden her-
auszugeben.

(3) Die Vollstreckungsbehörde kann
den Pflichtigen zur Erteilung der für die
Geltendmachung der Forderung und den
Verbleib der Urkunden erforderlichen
Auskunft durch ein Zwangsgeld anhalten.
Sie kann die Urkunden durch den Voll-
ziehungsbeamten wegnehmen lassen
oder in sonstiger Weise ihre Herausgabe
nach den §§ 68 bis 76 erzwingen.

(4) Werden die Urkunden nicht vorge-
funden, so hat der Pflichtige auf Antrag
der Vollstreckungsbehörde vor dem
Amtsgericht zu Protokoll an Eides statt zu
versichern, dass er nicht wisse, wo sich
die Urkunden befinden. § 77 Abs. 2 Satz 2
und Abs. 3 gelten entsprechend.

(5) Hat ein Dritter die Urkunden, so
kann die Vollstreckungsbehörde den An-
spruch des Pflichtigen auf Herausgabe
geltend machen.

§ 52

Erklärungspflicht des Drittschuldners

(1) Auf Verlangen der Vollstreckungs-
behörde hat ihr der Drittschuldner bin-
nen zwei Wochen von der Zustellung 
der Pfändungsverfügung an gerechnet
schriftlich zu erklären

1. ob und inwieweit er die Forderung als
begründet anerkenne und bereit sei zu
zahlen,

2. ob und welche Ansprüche andere Per-
sonen an die Forderung erheben,

3. ob und wegen welcher Ansprüche die
Forderung bereits für andere Gläubi-
ger gepfändet sei.

Die Erklärung des Drittschuldners zu Satz 1
Nr. 1 gilt nicht als Schuldanerkenntnis.

(2) Die Aufforderung zur Abgabe die-
ser Erklärung kann in die Pfändungsver-
fügung aufgenommen werden.

(3) Der Drittschuldner kann zur Abga-
be der Erklärung durch ein Zwangsgeld
angehalten werden. Er haftet dem Gläu-
biger für den Schaden, der aus der Nicht-
erfüllung seiner Verpflichtung entsteht.

(4) Die §§ 841 bis 843 der Zivilprozess-
ordnung finden Anwendung.

§ 53

Andere Art der Verwertung

Ist die gepfändete Forderung bedingt
oder betagt oder ihre Einziehung schwie-
rig, so kann die Vollstreckungsbehörde
anordnen, dass sie in anderer Weise zu
verwerten sei. § 51 Abs. 1 gilt entspre-
chend.

§ 54

Vollstreckung in Ansprüche auf 
Herausgabe oder Leistung von Sachen

(1) Für die Vollstreckung in Ansprüche
auf Herausgabe oder Leistung von Sa-
chen gelten außer den §§ 45 bis 53 die
folgenden Vorschriften.

(2) Bei der Pfändung eines Anspruchs,
der eine bewegliche Sache betrifft, ordnet
die Vollstreckungsbehörde an, dass die
Sache an den Vollziehungsbeamten her-
auszugeben sei. Sie wird wie eine ge-
pfändete Sache verwertet.

(3) Bei der Pfändung eines Anspruchs,
der eine unbewegliche Sache betrifft,
ordnet die Vollstreckungsbehörde an,
dass die Sache an einen Treuhänder her-
auszugeben sei, den das Amtsgericht der
belegenen Sache auf Antrag der Voll-
streckungsbehörde bestellt. Ist der An-
spruch auf Übertragung des Eigentums
gerichtet, so ist dem Treuhänder als Ver-
treter des Pflichtigen aufzulassen. Mit
dem Übergang des Eigentums auf den
Pflichtigen erlangt der Gläubiger, für den
gepfändet ist, eine Sicherungshypothek
für seine Forderung. Der Treuhänder hat
die Eintragung der Sicherungshypothek
zu bewilligen. Die Sache wird nach den
für die Vollstreckung in das unbewegli-
che Vermögen geltenden Vorschriften
verwertet.

(4) Bei der Pfändung eines Anspruchs,
der ein eingetragenes Schiff, ein Schiffs-
bauwerk, das im Schiffsbauregister ein-
getragen ist oder in dieses Register einge-
tragen werden kann, oder ein eingetra-
genes Luftfahrzeug betrifft, gelten die
Vorschriften des Abs. 3 entsprechend.

§ 55

Pfändungsschutz

Beschränkungen und Verbote, die
nach den §§ 850 bis 852 der Zivilprozess-
ordnung und anderen gesetzlichen Vor-
schriften für die Pfändung von Forderun-
gen und Ansprüchen bestehen, gelten
auch für die Vollstreckung nach den Vor-
schriften dieses Abschnitts.
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§ 56

Mehrfache Pfändung einer Forderung

(1) Ist eine Forderung durch mehrere
Vollstreckungsbehörden oder durch eine
Vollstreckungsbehörde und ein Gericht
gepfändet, so sind die §§ 853 bis 856 der
Zivilprozessordnung entsprechend anzu-
wenden.

(2) Fehlt es an einem Amtsgericht, das
nach den §§ 853 und 854 der Zivilprozess-
ordnung zuständig wäre, so ist bei dem
Amtsgericht zu hinterlegen, in dessen Be-
zirk die Vollstreckungsbehörde ihren Sitz
hat, deren Pfändungsverfügung dem Dritt-
schuldner zuerst zugestellt worden ist.

§ 57

Vollstreckung in andere Vermögensrechte

(1) Für die Vollstreckung in andere
Vermögensrechte, die nicht Gegenstand
der Vollstreckung in das unbewegliche
Vermögen sind, gelten die vorstehenden
Vorschriften entsprechend.

(2) Ist kein Drittschuldner vorhanden,
so ist die Pfändung bewirkt, wenn dem
Pflichtigen das Gebot, sich jeder Verfü-
gung über das Recht zu enthalten, zuge-
stellt ist.

(3) Ein unveräußerliches Recht ist,
wenn nichts anderes bestimmt ist, inso-
weit pfändbar, als die Ausübung einem
anderen überlassen werden kann.

(4) Die Vollstreckungsbehörde kann
bei der Vollstreckung in unveräußerliche
Rechte, deren Ausübung einem anderen
überlassen werden kann, besondere An-
ordnungen treffen, insbesondere bei der
Vollstreckung in Nutzungsrechte eine
Verwaltung anordnen; in diesem Falle
wird die Pfändung durch Übergabe der
zu benutzenden Sache an den Verwalter
bewirkt, sofern sie nicht durch Zustellung
der Pfändungsverfügung schon vorher
bewirkt ist.

(5) Ist die Veräußerung des Rechts
zulässig, so kann die Vollstreckungs-
behörde die Veräußerung anordnen.

(6) Für die Vollstreckung in eine Real-
last, eine Grundschuld oder eine Renten-
schuld gelten die Vorschriften über die
Vollstreckung in eine Forderung, für die
eine Hypothek besteht.

(7) Die §§ 858 bis 860 und 863 der Zi-
vilprozessordnung sind entsprechend an-
zuwenden.

D r i t t e r  T i t e l

Vollstreckung in das unbewegliche 
Vermögen

§ 58

Verfahren

(1) Die Vollstreckung in das unbeweg-
liche Vermögen, ein eingetragenes Schiff,
ein Schiffsbauwerk, das im Schiffsregister
eingetragen ist oder in dieses Register

eingetragen werden kann, oder ein ein-
getragenes Luftfahrzeug erfolgt nach den
§§ 864 bis 870a der Zivilprozessordnung
und dem Gesetz über die Zwangsverstei-
gerung und die Zwangsverwaltung.

(2) Die Zwangsversteigerung und
Zwangsverwaltung sollen nur beantragt
werden, wenn feststeht, dass der Geldbe-
trag durch Pfändung nicht beigetrieben
werden kann. Die erforderlichen Anträge
stellt die Vollstreckungsbehörde.

(3) Soweit der zu vollstreckende An-
spruch gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 3 des Ge-
setzes über die Zwangsversteigerung und
Zwangsverwaltung den Rechten am
Grundstück im Rang vorgeht, kann eine
Sicherungshypothek unter der aufschie-
benden Bedingung in das Grundbuch
eingetragen werden, dass das Vorrecht
wegfällt. Die Zwangsversteigerung oder
Zwangsverwaltung einer Ackernahrung,
Kleinsiedlung oder Kleinwohnung, die
der Pflichtige bewohnt, ist nur mit seiner
Zustimmung zulässig.

(4) Die Vollstreckbarkeit des Verwal-
tungsakts, mit der die Geldleistung gefor-
dert wird, unterliegt nicht der Beurteilung
des Gerichts.

§ 59

Vollstreckung gegen Rechtsnachfolger

Ist eine Sicherungshypothek im Wege
der Vollstreckung eingetragen, so ist bei
Veräußerung des belasteten Grundstücks
die Vollstreckung in das Grundstück ge-
gen den Rechtsnachfolger zulässig.

V i e r t e r  T i t e l

Arrest, Verwertung von Sicherheiten

§ 60

Dinglicher Arrest

(1) Zur Sicherung der Vollstreckung
von Verwaltungsakten, mit denen eine
Geldleistung gefordert wird, kann das
Amtsgericht auf Antrag der Behörde, die
den Verwaltungsakt erlassen hat oder er-
lassen will, den Arrest in das bewegliche
oder unbewegliche Vermögen des Pflich-
tigen anordnen, wenn zu befürchten ist,
dass sonst die Vollstreckung vereitelt oder
wesentlich erschwert wird. Das Amtsge-
richt kann den Arrest auch dann anord-
nen, wenn die Leistungspflicht noch nicht
zahlenmäßig feststeht oder bedingt oder
betagt ist. In der Arrestanordnung ist ein
Geldbetrag zu bestimmen, durch dessen
Hinterlegung der Pflichtige die Vollzie-
hung des Arrests hemmen und die Aufhe-
bung des vollzogenen Arrests erreichen
kann. Zuständig ist das Amtsgericht, in
dessen Bezirk sich der mit Arrest zu bele-
gende Gegenstand befindet. Die Ent-
scheidung des Amtsgerichts ergeht ohne
mündliche Verhandlung.

(2) Die Vollstreckungsbehörde voll-
zieht den Arrest in entsprechender An-
wendung der §§ 930 bis 932 der Zivilpro-
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zessordnung und der §§ 30 bis 59 dieses
Gesetzes, bei eingetragenen Luftfahrzeu-
gen in entsprechender Anwendung des 
§ 99 Abs. 2 des Gesetzes über Rechte an
Luftfahrzeugen.

§ 61

Verwertung von Sicherheiten

(1) Die Vollstreckungsbehörde kann
Sicherheiten, die der Pflichtige gestellt
hat oder die sie sonst erlangt hat, nach
den Bestimmungen dieses Abschnitts ver-
werten, wenn

1. die Sicherheit pfändbar,

2. die gesicherte Geldleistung fällig und

3. dem Pflichtigen die Verwertungsab-
sicht angedroht und seit der Bekannt-
gabe mindestens eine Woche verstri-
chen ist.

(2) Soweit zur Verwertung Erklärun-
gen des Pflichtigen erforderlich sind, wer-
den sie durch Erklärungen der Voll-
streckungsbehörde ersetzt.

F ü n f t e r  T i t e l

Vollstreckung zugunsten juristischer 
Personen des öffentlichen Rechts 

in besonderen Fällen

§ 62

Vollstreckung zugunsten des 
Landeswohlfahrtsverbands Hessen

Verwaltungsakte des Landeswohl-
fahrtsverbands Hessen sowie Verwal-
tungsakte anderer Stellen, mit denen eine
Geldleistung an den Landeswohlfahrts-
verband Hessen gefordert wird, werden
durch die Kassen der Gemeinden und
Landkreise vollstreckt.

§ 63

Vollstreckung zugunsten des 
Ausgleichsfonds

Öffentlich-rechtliche Geldforderungen
des Ausgleichsfonds im Sinne des § 350b
des Lastenausgleichsgesetzes werden
durch die Kassen der kreisfreien Städte
und Landkreise nach den Vorschriften
dieses Gesetzes vollstreckt.

§ 64

Vollstreckung zugunsten der Steuerbera-
terkammer

(1) Beiträge und Gebühren im Sinne
des § 79 des Steuerberatungsgesetzes in
der Fassung vom 4. November 1975 
(BGBl. I S. 2736), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 27. April 2002 (BGBl. I 
S. 1467), werden durch die Kassen der
Gemeinden und Landkreise vollstreckt.

(2) Die Steuerberaterkammer ist ver-
pflichtet, den Gemeinden und Landkrei-
sen einen Unkostenbeitrag von fünf vom
Hundert der beizutreibenden Beträge zu
zahlen und uneinbringliche Vollstre-

ckungskosten (Gebühren und Auslagen)
zu ersetzen.

§ 64a

Vollstreckung zugunsten der 
Religionsgemeinschaften

(1) Die Religionsgemeinschaften, die
Körperschaften des öffentlichen Rechts
sind, sind berechtigt, sich zur Voll-
streckung ihrer öffentlich-rechtlichen
Friedhofs- und Bestattungsgebühren der
Kasse der Gemeinde zu bedienen, in de-
ren Gebiet der Pflichtige seinen Wohnsitz
oder ständigen Aufenthalt hat. Die Voll-
streckung erfolgt auf Antrag der Religi-
onsgemeinschaft. Für Gemeinden ohne
eigene Vollziehungsbeamte oder Voll-
streckungsstellen vollstreckt die Kasse
des Landkreises, dem die Gemeinde an-
gehört. In diesem Fall ist der Antrag an
die Kasse des Landkreises zu richten.

(2) Die in Abs. 1 genannten Religions-
gemeinschaften sind verpflichtet, der Ge-
meinde oder dem Landkreis, der für die
Gemeinde vollstreckt, einen Unkosten-
beitrag von fünf vom Hundert der beizu-
treibenden Beträge, mindestens jedoch 10
und höchstens 50 Euro zu zahlen, wenn
mit der sachlichen Bearbeitung der Voll-
streckungsangelegenheit begonnen wor-
den ist. Ein Unkostenbeitrag von mehr als
50 Euro kann nur bei Nachweis eines den
Normalfall übersteigenden Verwaltungs-
aufwands erhoben werden. Uneinbringli-
che Vollstreckungskosten (Gebühren und
Auslagen) sind zu ersetzen.

§ 65

Vollstreckung durch die Finanzämter

Rückerstattungsansprüche nach § 47
Abs. 6 des Gesetzes über das Verwal-
tungsverfahren der Kriegsopferversor-
gung in der Fassung vom 6. Mai 1976
(BGBl. I S. 1171), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19. Juni 2001 (BGBl. I 
S. 1046), werden durch die Finanzämter
nach den Vorschriften der Abgabenord-
nung vollstreckt.

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Forderungen des bürgerlichen Rechts

§ 66

Im Verwaltungswege vollstreckbare
Forderungen des bürgerlichen Rechts

(1) Wegen Forderungen des bürgerli-
chen Rechts, die dem Land, den Gemein-
den, den Landkreisen, den Zweckverbän-
den und dem Landeswohlfahrtsverband
Hessen zustehen, darf in das bewegliche
Vermögen des Pflichtigen vollstreckt wer-
den, wenn die Forderungen entstanden
sind aus

1. der Inanspruchnahme öffentlicher Ein-
richtungen,

2. der Nutzung öffentlichen Vermögens
oder dem Erwerb von Früchten des öf-
fentlichen Vermögens,
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3. der Aufwendung öffentlicher Mittel für
öffentlich geförderte, insbesondere so-
ziale Zwecke.

(2) Die Vollstreckung ist nur zulässig,
wenn die Forderungen gesetzlich festste-
hen oder in Verträgen nach Grund und
Höhe vereinbart oder auf Erstattung ver-
auslagter Beträge gerichtet sind.

(3) Für die Vollstreckung gelten die
Vorschriften über die Vollstreckung von
Verwaltungsakten, die auf eine Geldleis-
tung gerichtet sind. Die Zahlungsauffor-
derung tritt an die Stelle des Verwal-
tungsakts. § 19 Abs. 3 und 4 finden keine
Anwendung.

(4) Das Nähere regelt die Landesregie-
rung durch Rechtsverordnung.

§ 67

Einstellung der Vollstreckung und Auf-
hebung von Vollstreckungsmaßnahmen

(1) Die Vollstreckung ist einzustellen,
sobald der Pflichtige bei der Voll-
streckungsbehörde schriftlich oder zu
Protokoll Einwendungen gegen die For-
derung geltend macht. Der Pflichtige ist
über dieses Recht bei Androhung der
Vollstreckung zu belehren.

(2) Bereits getroffene Vollstreckungs-
maßnahmen sind unverzüglich aufzuhe-
ben, wenn

1. der Gläubiger nicht binnen zwei Wo-
chen nach Geltendmachung der Ein-
wendungen wegen der Forderung Kla-
ge erhoben hat oder

2. der Gläubiger mit der Klage rechts-
kräftig abgewiesen worden ist.

(3) Die Vollstreckungsbehörde kann
die Vollstreckung fortsetzen, soweit der
Klage rechtskräftig stattgegeben worden
ist.

V i e r t e r  A b s c h n i t t

Vollstreckung von Verwaltungsakten,
mit denen eine Handlung

mit Ausnahme einer Geldleistung oder
eine Duldung oder Unterlassung 

gefordert wird

E r s t e r  T i t e l

Allgemeine Vorschriften

§ 68

Vollstreckungsbehörden

(1) Verwaltungsakte, mit denen eine
Handlung mit Ausnahme einer Geldleis-
tung oder eine Duldung oder Unterlas-
sung gefordert wird, werden von der
Behörde vollstreckt, die den Verwaltungs-
akt erlassen hat; sie vollstreckt auch Wi-
derspruchsbescheide der nächsthöheren
Behörde.

(2) Der für das Verwaltungsvoll-
streckungsrecht zuständige Minister kann
im Benehmen mit dem zuständigen Fach-

ministerium allgemein oder im Einzelfall
eine abweichende Regelung treffen.

§ 69

Voraussetzungen der Vollstreckung

(1) Verwaltungsakte nach § 68 können
unter den Voraussetzungen des § 2 voll-
streckt werden, wenn

1. dem Pflichtigen die Vollstreckung
durch Anwendung eines bestimmten
Zwangsmittels schriftlich angedroht
worden ist,

2. verbunden mit der Androhung dem
Pflichtigen eine zumutbare Frist zur
Erfüllung seiner Verpflichtung gesetzt
worden ist,

3. die Androhung zugestellt worden ist,

4. die dem Pflichtigen gesetzte Frist er-
folglos verstrichen ist.

(2) Die Frist nach Abs. 1 Nr. 2 ist so zu
bemessen, dass der Pflichtige noch recht-
zeitig vor Ablauf der Frist Rechtsschutz
erlangen kann.

(3) Die Androhung ist auch dann nach
Abs. 1 Nr. 3 zuzustellen, wenn sie mit
dem zugrundeliegenden Verwaltungsakt
verbunden und für ihn keine Zustellung
vorgesehen ist.

§ 70

Verhältnismäßigkeit

Die Auswahl und die Anwendung der
Zwangsmittel müssen in einem angemes-
senen Verhältnis zu ihrem Zweck stehen.
Das Zwangsmittel ist so zu bestimmen,
dass der Pflichtige und die Allgemeinheit
nicht mehr als unvermeidbar beeinträch-
tigt werden.

§ 71

Anwendung der Zwangsmittel

(1) Zwangsmittel dürfen wiederholt
und solange angewendet werden, bis der
Verwaltungsakt befolgt oder der mit dem
Verwaltungsakt angestrebte Erfolg auf
andere Weise eingetreten ist.

(2) Mehrere Zwangsmittel dürfen je-
doch nicht gleichzeitig und ein neues
Zwangsmittel erst dann angewendet wer-
den, wenn das frühere Zwangsmittel er-
folglos geblieben ist.

(3) Zwangsmittel können auch neben
der Verhängung einer Strafe oder Geld-
buße angewendet werden.

(4) Zwangsmittel dürfen nicht ange-
wendet werden, wenn die Leistung, die
erzwungen werden soll, für den Pflichti-
gen unmöglich ist.

§ 72

Ausnahmen bei der Gefahrenabwehr

(1) Verwaltungsakte, die der Gefah-
renabwehr dienen, können bei der An-
wendung der Zwangsmittel nach §§ 74,
75, 77 und 78 abweichend von den Be-
stimmungen des § 2 Nr. 1, § 4 Abs. 3, § 6
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Abs. 2 bis 4, § 7 Abs. 2, §§ 9, 10, 69 und
78 Abs. 1 vollstreckt werden, soweit eine
gegenwärtige Gefahr für die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung abzuwehren ist.
Für die Anwendung des Zwangsgeldes
gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass abwei-
chend von § 69 Abs. 1 Nr. 2 eine Frist
nicht bestimmt zu werden braucht, wenn
eine Duldung oder Unterlassung erzwun-
gen werden soll.

(2) Der Verwaltungszwang kann ohne
vorausgehenden Verwaltungsakt ange-
wendet werden, wenn dies zur Abwehr
einer gegenwärtigen Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung erfor-
derlich ist und die Behörde hierbei inner-
halb ihrer gesetzlichen Befugnisse han-
delt. Dies gilt insbesondere, wenn Maß-
nahmen gegen den Pflichtigen nicht oder
nicht rechtzeitig möglich sind. § 8 des
Hessischen Gesetzes über die öffentliche
Sicherheit und Ordnung bleibt unberührt.

§ 73

Vollstreckung gegen Behörden und 
juristische Personen des öffentlichen

Rechts

Gegen Behörden und juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts kann nur
vollstreckt werden, soweit dies aufgrund
von Rechtsvorschriften ausdrücklich zu-
gelassen ist.

Z w e i t e r  T i t e l

Die Zwangsmittel

§ 74

Ersatzvornahme

(1) Wird die Verpflichtung zu einer
Handlung, die auch ein anderer als der
Pflichtige vornehmen kann (vertretbare
Handlung), nicht oder nicht vollständig
erfüllt, so kann die Vollstreckungsbehör-
de die Handlung auf Kosten des Pflichti-
gen vornehmen oder vornehmen lassen.

(2) Ist die Handlung notwendig mit der
gewaltsamen Einwirkung auf Sachen ver-
bunden, so kann die Vollstreckungs-
behörde die Anwendung körperlicher Ge-
walt und ihrer Hilfsmittel anordnen.

(3) Der Kostenbetrag ist in der Andro-
hung der Ersatzvornahme vorläufig zu
veranschlagen. Die Vollstreckungsbehör-
de kann von dem Pflichtigen die Zahlung
vorläufig veranschlagter Kosten fordern.
Das Recht auf Nachforderung bleibt un-
berührt, wenn die Ersatzvornahme einen
höheren Kostenaufwand verursacht.
Überzahlte Beträge sind dem Pflichtigen
zu erstatten.

(4) Zahlt der Pflichtige die Kosten der
Ersatzvornahme oder die vorläufig veran-
schlagten Kosten nicht bis zu dem Tag,
der sich aus der Fristsetzung ergibt, so hat
er für den Kostenbetrag von diesem Tage
an bis zum Tage der Zahlung Zinsen in
Höhe von fünf vom Hundert über dem
Basiszinssatz für das Jahr zu entrichten.

Von der Erhebung geringfügiger Zinsen
kann abgesehen werden.

§ 75

Erwirkung von Duldungen und 
Unterlassungen

Handelt der Pflichtige einer Duldungs-
oder Unterlassungspflicht zuwider, so
kann die Vollstreckungsbehörde auf Kos-
ten des Pflichtigen die erforderlichen
Maßnahmen treffen oder treffen lassen,
um weitere Zuwiderhandlungen zu ver-
hindern. § 74 Abs. 2 bis 4 gelten entspre-
chend.

§ 76

Zwangsgeld

(1) Wird die Verpflichtung zu einer
Handlung, die ein anderer als der Pflichti-
ge nicht vornehmen kann (unvertretbare
Handlung) oder zu einer Duldung oder
Unterlassung nicht oder nicht vollständig
erfüllt, so kann die Vollstreckungsbehör-
de den Pflichtigen zu der geforderten
Handlung, Duldung oder Unterlassung
durch Festsetzung eines Zwangsgeldes
anhalten. Auch zu einer vertretbaren
Handlung kann der Pflichtige durch Fest-
setzung eines Zwangsgeldes angehalten
werden.

(2) Das Zwangsgeld beträgt mindes-
tens 10 und höchstens 50 000 Euro.

(3) Von der erneuten Androhung einer
Zwangsgeldfestsetzung kann abgesehen
werden, wenn

1. die Vollstreckung eines Zwangsgeldes
wirkungslos geblieben ist,

2. das erneute Zwangsgeld in gleicher
Höhe festgesetzt und

3. der Pflichtige bei Androhung des ers-
ten Zwangsgeldes auf diese Möglich-
keit hingewiesen worden ist.

§ 77

Wegnahme

(1) Hat der Pflichtige eine bewegliche
Sache herauszugeben oder vorzulegen, so
kann der Vollziehungsbeamte sie ihm
wegnehmen.

(2) Wird die Sache beim Pflichtigen
nicht vorgefunden, so hat er auf Antrag
der Vollstreckungsbehörde vor dem
Amtsgericht zu Protokoll an Eides statt zu
versichern, dass er nicht wisse, wo sich
die Sache befinde. Das Gericht kann eine
der Lage der Sache entsprechende Ände-
rung der eidesstattlichen Versicherung
beschließen.

(3) Dem Antrag der Vollstreckungs-
behörde sind beglaubigte Abschriften des
Verwaltungsakts sowie der Niederschrift
über den erfolglosen Wegnahmeversuch
beizufügen. Für das Verfahren vor dem
Amtsgericht gelten die §§ 899, 900 Abs. 1,
4 und 5, §§ 901, 902, 904 bis 906, 909, 910
und 913 der Zivilprozessordnung entspre-
chend.
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§ 78

Zwangsräumung

(1) Hat der Pflichtige eine unbewegli-
che Sache, einen Raum oder ein Schiff
herauszugeben, zu überlassen oder zu
räumen, so kann ihn der Vollziehungsbe-
amte aus dem Besitz setzen, nachdem der
Zeitpunkt der Zwangsräumung mit einer
angemessenen Frist angekündigt worden
ist.

(2) Bewohnt der Pflichtige einen Raum,
so ist die Zwangsräumung auf seinen An-
trag einzustellen oder rückgängig zu ma-
chen, wenn und soweit sie unter voller
Würdigung des öffentlichen Interesses an
der Vollstreckung wegen ganz besonde-
rer Umstände des Einzelfalles eine unzu-
mutbare Härte für den Pflichtigen bedeu-
tet. § 29 Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Bewegliche Sachen, die nicht Ge-
genstand der Vollstreckung sind, werden
vom Vollziehungsbeamten weggeschafft
und dem Pflichtigen oder, wenn dieser
abwesend ist, einem Bevollmächtigten
oder einer seiner Familie, seinem Haus-
halt oder Geschäftsbetrieb angehörenden
erwachsenen Person übergeben oder zur
Verfügung gestellt.

(4) Ist weder der Pflichtige noch eine
der in Abs. 3 bezeichneten Personen an-
wesend, so hat die Vollstreckungsbehörde
die Sachen zu verwahren oder anderweit
in Verwahrung zu geben. Der Pflichtige
ist aufzufordern, die Sachen abzuholen.
Kommt der Pflichtige dieser Aufforderung
nicht nach, so kann die Vollstreckungs-
behörde die Sachen nach den Vorschrif-
ten über die Verwertung gepfändeter Sa-
chen verkaufen und den Erlös bei dem für
den Sitz der Vollstreckungsbehörde ört-
lich zuständigen Amtsgericht hinterlegen.

§ 79

Vorführung

(1) Hat der Pflichtige aufgrund gesetz-
licher Vorschriften vor einer Behörde oder
einer anderen Stelle zu erscheinen, so
kann das Verwaltungsgericht auf Antrag
der Vollstreckungsbehörde nach An-
hörung des Pflichtigen durch Beschluss
die zwangsweise Vorführung anordnen,
wenn der Pflichtige vergeblich vorgela-
den worden ist.

(2) Der Vorgeführte darf nicht länger
als bis zum Ende der Amtshandlung, zu
der er vorgeladen war, festgehalten wer-
den, längstens jedoch bis zum Ende des
auf die Vorführung folgenden Tages.

(3) § 68 des Hessischen Schulgesetzes
bleibt unberührt.

F ü n f t e r  A b s c h n i t t

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 80

Kosten

(1) Für Amtshandlungen nach diesem
Gesetz werden Kosten (Gebühren und
Auslagen) erhoben.

(2) Der für das Verwaltungsvoll-
streckungsrecht zuständige Minister wird
ermächtigt, im Benehmen mit dem Minis-
terium der Finanzen durch Rechtsverord-
nung (Vollstreckungskostenordnung) die
kostenpflichtigen Amtshandlungen und
die Höhe der Kosten zu bestimmen und
Regelungen über die Kostenhaftung und 
-erstattung zu treffen, wenn zugunsten 
einer anderen Körperschaft, Anstalt oder
Stiftung des öffentlichen Rechts voll-
streckt wird. Für die Gebühren sind feste
Sätze oder nach dem Wert des Gegen-
standes der Amtshandlungen oder nach
dem Zeitaufwand für die Amtshandlun-
gen zu berechnende Beträge festzulegen.
Bei der Festlegung der Gebührensätze ist
§ 3 des Hessischen Verwaltungskostenge-
setzes in der Fassung vom 3. Januar 1995
(GVBl. I S. 2), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 20. Juni 2002 (GVBl. I S. 342), zu
beachten.

(3) Für die Kostenerhebung gelten die
§§ 10 bis 15 und §§ 17 bis 20 des Hessi-
schen Verwaltungskostengesetzes, soweit
in der Vollstreckungskostenordnung
nichts Abweichendes geregelt ist. Für Wi-
dersprüche gegen Kostenentscheidungen
gilt § 4 Abs. 3 und 5 des Hessischen Ver-
waltungskostengesetzes.

§ 81

Anhängige Verfahren

Vollstreckungsverfahren, die beim In-
Kraft-Treten dieses Gesetzes bereits ein-
geleitet sind, werden nach den bisherigen
Vorschriften durchgeführt.

§ 82

(gegenstandslos)

§ 83

(gegenstandslos)

§ 84

Ausführungsvorschriften

Die zur Ausführung dieses Gesetzes
erforderlichen Rechtsverordnungen und
Verwaltungsvorschriften erlässt der für
das Verwaltungsvollstreckungsrecht zu-
ständige Minister, soweit erforderlich im
Benehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen.

§ 851)

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

1. Die § 66 Abs. 4 und § 80 treten am Ta-
ge nach Verkündung dieses Gesetzes
in Kraft, die übrigen Vorschriften am 
1. Januar 1967.

2. Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2008 außer Kraft.
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Aufgrund des Art. 30 des Zweiten Ge-
setzes zur Änderung verwaltungsverfah-
rensrechtlicher Vorschriften vom 21. März
2005 (GVBl. I S. 218) wird nachstehend
der Wortlaut des Hessischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes in der vom 
30. März 2005 an geltenden Fassung be-
kannt gemacht.

Wiesbaden, den 28. Juli 2005

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r  

§ 14 Bevollmächtigte und Beistände

§ 15 Bestellung eines Empfangsbevoll-
mächtigten

§ 16 Bestellung eines Vertreters von
Amts wegen

§ 17 Vertreter bei gleichförmigen 
Eingaben

§ 18 Vertreter für Beteiligte bei gleichem
Interesse

§ 19 Gemeinsame Vorschriften für Ver-
treter bei gleichförmigen Eingaben
und bei gleichem Interesse

§ 20 Ausgeschlossene Personen

§ 21 Besorgnis der Befangenheit

§ 22 Beginn des Verfahrens

§ 23 Amtssprache

§ 24 Untersuchungsgrundsatz

§ 25 Beratung, Auskunft

§ 26 Beweismittel

§ 27 Versicherung an Eides statt

§ 28 Anhörung Beteiligter

§ 29 Akteneinsicht durch Beteiligte

§ 30 Geheimhaltung

A b s c h n i t t  2

Fristen, Termine, Wiedereinsetzung

§ 31 Fristen und Termine

§ 32 Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand

Teil I

Anwendungsbereich, örtliche Zuständig-
keit, elektronische Kommunikation,

Amtshilfe

§   1 Anwendungsbereich

§   2 Ausnahmen vom Anwendungs-
bereich

§   3 Örtliche Zuständigkeit

§   3a Elektronische Kommunikation

§   4 Amtshilfepflicht

§   5 Voraussetzungen und Grenzen der
Amtshilfe

§   6 Auswahl der Behörde

§   7 Durchführung der Amtshilfe

§   8 Kosten der Amtshilfe

Teil II

Allgemeine Vorschriften über das 
Verwaltungsverfahren

A b s c h n i t t  1

Verfahrensgrundsätze

§   9 Begriff des Verwaltungsverfahrens

§ 10 Nichtförmlichkeit des Verwaltungs-
verfahrens

§ 11 Beteiligungsfähigkeit

§ 12 Handlungsfähigkeit

§ 13 Beteiligte

Bekanntmachung
der Neufassung des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes*)

Vom 28. Juli 2005

*) GVBl. II 304-18

Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
(HVwVfG)

in der Fassung vom 28. Juli 2005



A b s c h n i t t  3

Amtliche Beglaubigung

§ 33 Beglaubigung von Dokumenten

§ 34 Beglaubigung von Unterschriften

Teil III

Verwaltungsakt

A b s c h n i t t  1

Zustandekommen des Verwaltungsaktes

§ 35 Begriff des Verwaltungsaktes

§ 36 Nebenbestimmungen zum 
Verwaltungsakt

§ 37 Bestimmtheit und Form des 
Verwaltungsaktes

§ 38 Zusicherung

§ 39 Begründung des Verwaltungsaktes

§ 40 Ermessen

§ 41 Bekanntgabe des Verwaltungsaktes

§ 42 Offenbare Unrichtigkeiten im 
Verwaltungsakt

A b s c h n i t t  2

Bestandskraft des Verwaltungsaktes

§ 43 Wirksamkeit des Verwaltungsaktes

§ 44 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes

§ 45 Heilung von Verfahrens- und 
Formfehlern

§ 46 Folgen von Verfahrens- und 
Formfehlern

§ 47 Umdeutung eines fehlerhaften 
Verwaltungsaktes

§ 48 Rücknahme eines rechtswidrigen
Verwaltungsaktes

§ 49 Widerruf eines rechtmäßigen 
Verwaltungsaktes

§ 49a Erstattung, Verzinsung

§ 50 Rücknahme und Widerruf im
Rechtsbehelfsverfahren

§ 51 Wiederaufgreifen des Verfahrens

§ 52 Rückgabe von Urkunden und 
Sachen

A b s c h n i t t  3

Verjährungsrechtliche Wirkungen des
Verwaltungsaktes

§ 53 Hemmung der Verjährung durch
Verwaltungsakt

Teil IV

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

§ 54 Zulässigkeit des öffentlich-
rechtlichen Vertrages

§ 55 Vergleichsvertrag

§ 56 Austauschvertrag

§ 57 Schriftform

§ 58 Zustimmung von Dritten und
Behörden

§ 59 Nichtigkeit des öffentlich-
rechtlichen Vertrages

§ 60 Anpassung und Kündigung in 
besonderen Fällen

§ 61 Unterwerfung unter die sofortige
Vollstreckung

§ 62 Ergänzende Anwendung von Vor-
schriften

Teil V

Besondere Verfahrensarten

A b s c h n i t t  1

Förmliches Verwaltungsverfahren

§ 63 Anwendung der Vorschriften über
das förmliche Verwaltungsverfah-
ren

§ 64 Form des Antrages

§ 65 Mitwirkung von Zeugen und 
Sachverständigen

§ 66 Verpflichtung zur Anhörung von
Beteiligten

§ 67 Erfordernis der mündlichen 
Verhandlung

§ 68 Verlauf der mündlichen 
Verhandlung

§ 69 Entscheidung

§ 70 Anfechtung der Entscheidung

§ 71 Besondere Vorschriften für das
förmliche Verfahren vor Ausschüs-
sen

A b s c h n i t t  1a

Beschleunigung von 
Genehmigungsverfahren

§ 71a Anwendbarkeit

§ 71b Zügigkeit des Genehmigungs-
verfahrens

§ 71c Beratung und Auskunft

§ 71d Sternverfahren

§ 71e Antragskonferenz

A b s c h n i t t  2

Planfeststellungsverfahren

§ 72 Anwendung der Vorschriften über
das Planfeststellungsverfahren

§ 73 Anhörungsverfahren

§ 74 Planfeststellungsbeschluss, 
Plangenehmigung
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§ 75 Rechtswirkungen der 
Planfeststellung

§ 76 Planänderungen vor Fertigstellung
des Vorhabens

§ 77 Aufhebung des Planfeststellungs-
beschlusses

§ 78 Zusammentreffen mehrerer 
Vorhaben

Teil VI

Rechtsbehelfsverfahren
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Anwendungsbereich, 
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§ 1

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-
rechtliche Verwaltungstätigkeit der Be-
hörden

1. des Landes,

2. der Gemeinden und Gemeindeverbän-
de,

3. der sonstigen der Aufsicht des Landes
unterstehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts,

soweit nicht Rechtsvorschriften des Lan-
des inhaltsgleiche oder entgegenstehen-
de Bestimmungen enthalten.

(2) Behörde im Sinne dieses Gesetzes
ist jede Stelle, die Aufgaben der öffentli-
chen Verwaltung wahrnimmt.

§ 2

Ausnahmen vom Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt nicht für die
Tätigkeit der Kirchen, der Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften sowie
ihrer Verbände und Einrichtungen und
für die Tätigkeit des Hessischen Rund-
funks.

(2) Dieses Gesetz gilt ferner nicht für

1. Verwaltungsverfahren, in denen
Rechtsvorschriften der Abgabenord-
nung anzuwenden sind,

2. die Strafverfolgung, die Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten, die Rechtshilfe für das Ausland in
Straf- und Zivilsachen und, unbescha-
det des § 80 Abs. 4, für Maßnahmen
des Richterdienstrechts,

3. Verfahren nach dem Sozialgesetzbuch,

4. das Recht des Lastenausgleichs,

5. das Recht der Wiedergutmachung,

6. die Berufung von Hochschullehrern.

(3) Für die Tätigkeit

1. der Gerichtsverwaltungen und der
Behörden der Justizverwaltung ein-
schließlich der ihrer Aufsicht unterlie-
genden Körperschaften des öffentli-
chen Rechts gilt dieses Gesetz nur, so-
weit die Tätigkeit der Nachprüfung im
Verfahren vor den Gerichten der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit unterliegt,

2. der Behörden bei Leistungs-, Eig-
nungs- und ähnlichen Prüfungen von
Personen gelten nur die §§ 3a bis 13,
20 bis 27, 29 bis 38, 40 bis 52, 79, 80
und 95,

3. der Schulen gelten nur die §§ 3a bis
13, 20 bis 52, 79, 80 und 95. § 20 Abs. 1
Nr. 2 findet keine Anwendung auf
Schulleiter und Lehrer, wenn ein von
ihnen unterrichteter Schüler Beteiligter
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ist. Die §§ 28 und 39 gelten nur, soweit
die Entscheidung nicht auf einer Leis-
tungs- oder Eignungsbeurteilung be-
ruht.

§ 3

Örtliche Zuständigkeit

(1) Örtlich zuständig ist

1. in Angelegenheiten, die sich auf unbe-
wegliches Vermögen oder ein ortsge-
bundenes Recht oder Rechtsverhältnis
beziehen, die Behörde, in deren Bezirk
das Vermögen oder der Ort liegt;

2. in Angelegenheiten, die sich auf den
Betrieb eines Unternehmens oder einer
seiner Betriebsstätten, auf die Ausü-
bung eines Berufes oder auf eine an-
dere dauernde Tätigkeit beziehen, die
Behörde, in deren Bezirk das Unter-
nehmen oder die Betriebsstätte betrie-
ben oder der Beruf oder die Tätigkeit
ausgeübt wird oder werden soll;

3. in anderen Angelegenheiten, die

a) eine natürliche Person betreffen, die
Behörde, in deren Bezirk die natür-
liche Person ihren gewöhnlichen
Aufenthalt hat oder zuletzt hatte,

b) eine juristische Person oder eine
Vereinigung betreffen, die Behörde,
in deren Bezirk die juristische Per-
son oder die Vereinigung ihren Sitz
hat oder zuletzt hatte;

4. in Angelegenheiten, bei denen sich die
Zuständigkeit nicht aus den Nummern
1 bis 3 ergibt, die Behörde, in deren
Bezirk der Anlass für die Amtshand-
lung hervortritt.

(2) Sind nach Abs. 1 mehrere Behör-
den zuständig, so entscheidet die Behör-
de, die zuerst mit der Sache befasst wor-
den ist, es sei denn, die gemeinsame
fachlich zuständige Aufsichtsbehörde be-
stimmt, dass eine andere örtlich zuständi-
ge Behörde zu entscheiden hat. Sie kann
in den Fällen, in denen eine gleiche An-
gelegenheit sich auf mehrere Betriebs-
stätten eines Betriebes oder Unterneh-
mens bezieht, eine der nach Abs. 1 Nr. 2
zuständigen Behörden als gemeinsame
zuständige Behörde bestimmen, wenn
dies unter Wahrung der Interessen der
Beteiligten zur einheitlichen Entschei-
dung geboten ist. Diese Aufsichtsbehörde
entscheidet ferner über die örtliche Zu-
ständigkeit, wenn sich mehrere Behörden
für zuständig oder für unzuständig halten
oder wenn die Zuständigkeit aus anderen
Gründen zweifelhaft ist. Fehlt eine ge-
meinsame Aufsichtsbehörde, so treffen
die fachlich zuständigen Aufsichtsbehör-
den die Entscheidung gemeinsam.

(3) Ändern sich im Laufe des Verwal-
tungsverfahrens die die Zuständigkeit be-
gründenden Umstände, so kann die bis-
her zuständige Behörde das Verwaltungs-
verfahren fortführen, wenn dies unter
Wahrung der Interessen der Beteiligten
der einfachen und zweckmäßigen Durch-
führung des Verfahrens dient und die
nunmehr zuständige Behörde zustimmt.

(4) Bei Gefahr im Verzug ist für unauf-
schiebbare Maßnahmen jede Behörde ört-
lich zuständig, in deren Bezirk der Anlass
für die Amtshandlung hervortritt. Die
nach Abs. 1 Nr. 1 bis 3 örtlich zuständige
Behörde ist unverzüglich zu unterrichten.

§ 3a

Elektronische Kommunikation

(1) Die Übermittlung elektronischer
Dokumente ist zulässig, soweit der Emp-
fänger hierfür einen Zugang eröffnet. Bei
Behörden erfolgt die Eröffnung des Zu-
gangs durch Bekanntmachung über die
Homepage. Die technischen und organi-
satorischen Rahmenbedingungen sind an-
zugeben.

(2) Eine durch Rechtsvorschrift ange-
ordnete Schriftform kann, soweit nicht
durch Rechtsvorschrift etwas anderes be-
stimmt ist, durch die elektronische Form
ersetzt werden. In diesem Fall ist das
elektronische Dokument mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur nach dem
Signaturgesetz vom 16. Mai 2001 (BGBl. I
S. 876), geändert durch Gesetz vom 
16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876), in der je-
weils geltenden Fassung zu versehen. Die
Signierung mit einem Pseudonym, das die
Identifizierung der Person des Signatur-
schlüsselinhabers nicht ermöglicht, ist
nicht zulässig.

(3) Ist ein der Behörde übermitteltes
elektronisches Dokument für sie zur Bear-
beitung nicht geeignet, teilt sie dies dem
Absender unter Angabe der für sie gel-
tenden technischen Rahmenbedingungen
unverzüglich mit. Macht ein Empfänger
geltend, er könne das von der Behörde
übermittelte elektronische Dokument
nicht bearbeiten, hat sie es ihm erneut in
einem geeigneten elektronischen Format
oder als Schriftstück zu übermitteln. 

§ 4

Amtshilfepflicht

(1) Jede Behörde leistet anderen
Behörden auf Ersuchen ergänzende Hilfe
(Amtshilfe).

(2) Amtshilfe liegt nicht vor, wenn

1. Behörden einander innerhalb eines be-
stehenden Weisungsverhältnisses Hilfe
leisten;

2. die Hilfeleistung in Handlungen be-
steht, die der ersuchten Behörde als ei-
gene Aufgabe obliegen.

§ 5

Voraussetzungen und Grenzen der 
Amtshilfe

(1) Eine Behörde kann um Amtshilfe
insbesondere dann ersuchen, wenn sie

1. aus rechtlichen Gründen die Amts-
handlung nicht selbst vornehmen
kann;

2. aus tatsächlichen Gründen, besonders
weil die zur Vornahme der Amtshand-
lung erforderlichen Dienstkräfte oder
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Einrichtungen fehlen, die Amtshand-
lung nicht selbst vornehmen kann;

3. zur Durchführung ihrer Aufgaben auf
die Kenntnis von Tatsachen angewie-
sen ist, die ihr unbekannt sind und die
sie selbst nicht ermitteln kann;

4. zur Durchführung ihrer Aufgaben Ur-
kunden oder sonstige Beweismittel
benötigt, die sich im Besitz der ersuch-
ten Behörde befinden;

5. die Amtshandlung nur mit wesentlich
größerem Aufwand vornehmen könnte
als die ersuchte Behörde.

(2) Die ersuchte Behörde darf Hilfe
nicht leisten, wenn

1. sie hierzu aus rechtlichen Gründen
nicht in der Lage ist;

2. durch die Hilfeleistung dem Wohl des
Bundes oder eines Landes erhebliche
Nachteile bereitet würden.

Die ersuchte Behörde ist insbesondere zur
Vorlage von Urkunden oder Akten sowie
zur Erteilung von Auskünften nicht ver-
pflichtet, wenn die Vorgänge nach einem
Gesetz oder ihrem Wesen nach geheim
gehalten werden müssen.

(3) Die ersuchte Behörde braucht Hilfe
nicht zu leisten, wenn

1. eine andere Behörde die Hilfe wesent-
lich einfacher oder mit wesentlich ge-
ringerem Aufwand leisten kann;

2. sie die Hilfe nur mit unverhältnismäßig
großem Aufwand leisten könnte;

3. sie unter Berücksichtigung der Aufga-
ben der ersuchenden Behörde durch
die Hilfeleistung die Erfüllung ihrer ei-
genen Aufgaben ernstlich gefährden
würde.

(4) Die ersuchte Behörde darf die Hilfe
nicht deshalb verweigern, weil sie das Er-
suchen aus anderen als den in Abs. 3 ge-
nannten Gründen oder weil sie die mit
der Amtshilfe zu verwirklichende Maß-
nahme für unzweckmäßig hält.

(5) Hält die ersuchte Behörde sich zur
Hilfe nicht für verpflichtet, so teilt sie der
ersuchenden Behörde ihre Auffassung
mit. Besteht diese auf der Amtshilfe, so
entscheidet über die Verpflichtung zur
Amtshilfe die gemeinsame fachlich zu-
ständige Aufsichtsbehörde oder, sofern ei-
ne solche nicht besteht, die für die er-
suchte Behörde fachlich zuständige Auf-
sichtsbehörde.

§ 6

Auswahl der Behörde

Kommen für die Amtshilfe mehrere
Behörden in Betracht, so soll nach Mög-
lichkeit eine Behörde der untersten Ver-
waltungsstufe des Verwaltungszweiges
ersucht werden, dem die ersuchende
Behörde angehört.

§ 7

Durchführung der Amtshilfe

(1) Die Zulässigkeit der Maßnahme,
die durch die Amtshilfe verwirklicht wer-

den soll, richtet sich nach dem für die er-
suchende Behörde, die Durchführung der
Amtshilfe nach dem für die ersuchte
Behörde geltenden Recht.

(2) Die ersuchende Behörde trägt ge-
genüber der ersuchten Behörde die Ver-
antwortung für die Rechtmäßigkeit der zu
treffenden Maßnahme. Die ersuchte
Behörde ist für die Durchführung der
Amtshilfe verantwortlich.

§ 8

Kosten der Amtshilfe

(1) Die ersuchende Behörde hat der er-
suchten Behörde für die Amtshilfe keine
Verwaltungsgebühr zu entrichten. Ausla-
gen hat sie der ersuchten Behörde auf
Anforderung zu erstatten, wenn sie im
Einzelfall fünfunddreißig Euro überstei-
gen. Leisten Behörden desselben Rechts-
trägers einander Amtshilfe, so werden die
Auslagen nicht erstattet.

(2) Nimmt die ersuchte Behörde zur
Durchführung der Amtshilfe eine kosten-
pflichtige Amtshandlung vor, so stehen
ihr die von einem Dritten hierfür geschul-
deten Kosten (Verwaltungsgebühren, Be-
nutzungsgebühren und Auslagen) zu.

Teil II

Allgemeine Vorschriften über das 
Verwaltungsverfahren

A b s c h n i t t  1

Verfahrensgrundsätze

§ 9

Begriff des Verwaltungsverfahrens

Das Verwaltungsverfahren im Sinne
dieses Gesetzes ist die nach außen wir-
kende Tätigkeit der Behörden, die auf die
Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbe-
reitung und den Erlass eines Verwal-
tungsaktes oder auf den Abschluss eines
öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet
ist; es schließt den Erlass des Verwal-
tungsaktes oder den Abschluss des öf-
fentlich-rechtlichen Vertrages ein.

§ 10

Nichtförmlichkeit des 
Verwaltungsverfahrens

Das Verwaltungsverfahren ist an be-
stimmte Formen nicht gebunden, soweit
keine besonderen Rechtsvorschriften für
die Form des Verfahrens bestehen. Es ist
einfach, zweckmäßig und zügig durchzu-
führen.

§ 11

Beteiligungsfähigkeit

Fähig, am Verfahren beteiligt zu sein,
sind

1. natürliche und juristische Personen,
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2. Vereinigungen, soweit ihnen ein Recht
zustehen kann,

3. Behörden.

§ 12

Handlungsfähigkeit

(1) Fähig zur Vornahme von Verfah-
renshandlungen sind

1. natürliche Personen, die nach bürgerli-
chem Recht geschäftsfähig sind,

2. natürliche Personen, die nach bürgerli-
chem Recht in der Geschäftsfähigkeit
beschränkt sind, soweit sie für den Ge-
genstand des Verfahrens durch Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts als
geschäftsfähig oder durch Vorschriften
des öffentlichen Rechts als handlungs-
fähig anerkannt sind,

3. juristische Personen und Vereinigun-
gen (§ 11 Nr. 2) durch ihre gesetzli-
chen Vertreter oder durch besonders
Beauftragte,

4. Behörden durch ihre Leiter, deren Ver-
treter oder Beauftragte.

(2) Betrifft ein Einwilligungsvorbehalt
nach § 1903 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs den Gegenstand des Verfahrens, so
ist ein geschäftsfähiger Betreuter nur in-
soweit zur Vornahme von Verfahrens-
handlungen fähig, als er nach den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts ohne
Einwilligung des Betreuers handeln kann
oder durch Vorschriften des öffentlichen
Rechts als handlungsfähig anerkannt ist.

(3) Die §§ 53 und 55 der Zivilprozess-
ordnung gelten entsprechend.

§ 13

Beteiligte

(1) Beteiligte sind

1. Antragsteller und Antragsgegner,

2. diejenigen, an die die Behörde den
Verwaltungsakt richten will oder ge-
richtet hat,

3. diejenigen, mit denen die Behörde ei-
nen öffentlich-rechtlichen Vertrag
schließen will oder geschlossen hat,

4. diejenigen, die nach Abs. 2 von der
Behörde zu dem Verfahren hinzugezo-
gen worden sind.

(2) Die Behörde kann von Amts wegen
oder auf Antrag diejenigen, deren rechtli-
che Interessen durch den Ausgang des
Verfahrens berührt werden können, als
Beteiligte hinzuziehen. Hat der Ausgang
des Verfahrens rechtsgestaltende Wir-
kung für einen Dritten, so ist dieser auf
Antrag als Beteiligter zu dem Verfahren
hinzuzuziehen; soweit er der Behörde be-
kannt ist, hat diese ihn von der Einleitung
des Verfahrens zu benachrichtigen.

(3) Wer anzuhören ist, ohne dass die
Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen,
wird dadurch nicht Beteiligter.

§ 14

Bevollmächtigte und Beistände

(1) Ein Beteiligter kann sich durch ei-
nen Bevollmächtigten vertreten lassen.
Die Vollmacht ermächtigt zu allen das
Verwaltungsverfahren betreffenden Ver-
fahrenshandlungen, sofern sich aus ihrem
Inhalt nicht etwas anderes ergibt. Der Be-
vollmächtigte hat auf Verlangen seine
Vollmacht schriftlich nachzuweisen. Ein
Widerruf der Vollmacht wird der Behörde
gegenüber erst wirksam, wenn er ihr zu-
geht.

(2) Die Vollmacht wird weder durch
den Tod des Vollmachtgebers noch durch
eine Veränderung in seiner Handlungs-
fähigkeit oder seiner gesetzlichen Vertre-
tung aufgehoben; der Bevollmächtigte hat
jedoch, wenn er für den Rechtsnachfolger
im Verwaltungsverfahren auftritt, dessen
Vollmacht auf Verlangen schriftlich beizu-
bringen.

(3) Ist für das Verfahren ein Bevoll-
mächtigter bestellt, so soll sich die Behör-
de an ihn wenden. Sie kann sich an den
Beteiligten selbst wenden, soweit er zur
Mitwirkung verpflichtet ist. Wendet sich
die Behörde an den Beteiligten, so soll der
Bevollmächtigte verständigt werden. Vor-
schriften über die Zustellung an Bevoll-
mächtigte bleiben unberührt.

(4) Ein Beteiligter kann zu Verhand-
lungen und Besprechungen mit einem
Beistand erscheinen. Das von dem Bei-
stand Vorgetragene gilt als von dem Be-
teiligten vorgebracht, soweit dieser nicht
unverzüglich widerspricht.

(5) Bevollmächtigte und Beistände sind
zurückzuweisen, wenn sie geschäfts-
mäßig fremde Rechtsangelegenheiten be-
sorgen, ohne dazu befugt zu sein.

(6) Bevollmächtigte und Beistände
können vom Vortrag zurückgewiesen
werden, wenn sie hierzu ungeeignet sind;
vom mündlichen Vortrag können sie nur
zurückgewiesen werden, wenn sie zum
sachgemäßen Vortrag nicht fähig sind.
Nicht zurückgewiesen werden können
Personen, die zur geschäftsmäßigen Be-
sorgung fremder Rechtsangelegenheiten
befugt sind.

(7) Die Zurückweisung nach den Abs. 5
und 6 ist auch dem Beteiligten, dessen
Bevollmächtigter oder Beistand zurück-
gewiesen wird, mitzuteilen. Verfahrens-
handlungen des zurückgewiesenen Be-
vollmächtigten oder Beistands, die dieser
nach der Zurückweisung vornimmt, sind
unwirksam.

§ 15

Bestellung eines 
Empfangsbevollmächtigten

Ein Beteiligter ohne Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Ge-
schäftsleitung im Inland hat der Behörde
auf Verlangen innerhalb einer angemes-
senen Frist einen Empfangsbevollmäch-
tigten im Inland zu benennen. Unterlässt
er dies, gilt ein an ihn gerichtetes Schrift-
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stück am siebenten Tage nach der Aufga-
be zur Post und ein elektronisch übermit-
teltes Dokument am dritten Tage nach der
Absendung als zugegangen. Dies gilt
nicht, wenn feststeht, dass das Dokument
den Empfänger nicht oder zu einem spä-
teren Zeitpunkt erreicht hat. Auf die
Rechtsfolgen der Unterlassung ist der Be-
teiligte hinzuweisen.

§ 16

Bestellung eines Vertreters 
von Amts wegen

(1) Ist ein Vertreter nicht vorhanden, so
hat das Vormundschaftsgericht auf Ersu-
chen der Behörde einen geeigneten Ver-
treter zu bestellen

1. für einen Beteiligten, dessen Person
unbekannt ist;

2. für einen abwesenden Beteiligten, des-
sen Aufenthalt unbekannt ist oder der
an der Besorgung seiner Angelegen-
heiten verhindert ist;

3. für einen Beteiligten ohne Aufenthalt
im Inland, wenn er der Aufforderung
der Behörde, einen Vertreter zu bestel-
len, innerhalb der ihm gesetzten Frist
nicht nachgekommen ist;

4. für einen Beteiligten, der infolge einer
psychischen Krankheit oder körperli-
chen, geistigen oder seelischen Behin-
derung nicht in der Lage ist, in dem
Verwaltungsverfahren selbst tätig zu
werden;

5. bei herrenlosen Sachen, auf die sich
das Verfahren bezieht, zur Wahrung
der sich in Bezug auf die Sache erge-
benden Rechte und Pflichten.

(2) Für die Bestellung des Vertreters ist
in den Fällen des Abs. 1 Nr. 4 das Vor-
mundschaftsgericht zuständig, in dessen
Bezirk der Beteiligte seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat; im Übrigen ist das
Vormundschaftsgericht zuständig, in des-
sen Bezirk die ersuchende Behörde ihren
Sitz hat.

(3) Der Vertreter hat gegen den
Rechtsträger der Behörde, die um seine
Bestellung ersucht hat, Anspruch auf eine
angemessene Vergütung und auf die Er-
stattung seiner baren Auslagen. Die
Behörde kann von dem Vertretenen Er-
satz ihrer Aufwendungen verlangen. Sie
bestimmt die Vergütung und stellt die
Auslagen und Aufwendungen fest.

(4) Im Übrigen gelten für die Bestel-
lung und für das Amt des Vertreters in
den Fällen des Abs. 1 Nr. 4 die Vorschrif-
ten über die Betreuung, in den übrigen
Fällen die Vorschriften über die Pfleg-
schaft entsprechend.

§ 17

Vertreter bei gleichförmigen Eingaben

(1) Bei Anträgen und Eingaben, die in
einem Verwaltungsverfahren von mehr
als 50 Personen auf Unterschriftslisten un-
terzeichnet oder in Form vervielfältigter
gleichlautender Texte eingereicht worden

sind (gleichförmige Eingaben), gilt für das
Verfahren derjenige Unterzeichner als
Vertreter der übrigen Unterzeichner, der
darin mit seinem Namen, seinem Beruf
und seiner Anschrift als Vertreter be-
zeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als
Bevollmächtigter bestellt worden ist. Ver-
treter kann nur eine natürliche Person
sein.

(2) Die Behörde kann gleichförmige
Eingaben, die die Angaben nach Abs. 1
Satz 1 nicht deutlich sichtbar auf jeder mit
einer Unterschrift versehenen Seite ent-
halten oder dem Erfordernis des Abs. 1
Satz 2 nicht entsprechen, unberücksich-
tigt lassen. Will die Behörde so verfahren,
so hat sie dies durch ortsübliche Bekannt-
machung mitzuteilen. Die Behörde kann
ferner gleichförmige Eingaben insoweit
unberücksichtigt lassen, als Unterzeich-
ner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht
oder unleserlich angegeben haben.

(3) Die Vertretungsmacht erlischt, so-
bald der Vertreter oder der Vertretene
dies der Behörde schriftlich erklärt; der
Vertreter kann eine solche Erklärung nur
hinsichtlich aller Vertretenen abgeben.
Gibt der Vertretene eine solche Erklärung
ab, so soll er der Behörde zugleich mit-
teilen, ob er seine Eingabe aufrechterhält
und ob er einen Bevollmächtigten bestellt
hat.

(4) Endet die Vertretungsmacht des
Vertreters, so kann die Behörde die nicht
mehr Vertretenen auffordern, innerhalb
einer angemessenen Frist einen gemein-
samen Vertreter zu bestellen. Sind mehr
als 50 Personen aufzufordern, so kann die
Behörde die Aufforderung ortsüblich be-
kannt machen. Wird der Aufforderung
nicht fristgemäß entsprochen, so kann die
Behörde von Amts wegen einen gemein-
samen Vertreter bestellen.

§ 18

Vertreter für Beteiligte bei gleichem 
Interesse

(1) Sind an einem Verwaltungsverfah-
ren mehr als 50 Personen im gleichen In-
teresse beteiligt, ohne vertreten zu sein,
so kann die Behörde sie auffordern, inner-
halb einer angemessenen Frist einen ge-
meinsamen Vertreter zu bestellen, wenn
sonst die ordnungsgemäße Durchführung
des Verwaltungsverfahrens beeinträchtigt
wäre. Kommen sie der Aufforderung nicht
fristgemäß nach, so kann die Behörde von
Amts wegen einen gemeinsamen Vertre-
ter bestellen. Vertreter kann nur eine
natürliche Person sein.

(2) Die Vertretungsmacht erlischt, so-
bald der Vertreter oder der Vertretene
dies der Behörde schriftlich erklärt; der
Vertreter kann eine solche Erklärung nur
hinsichtlich aller Vertretenen abgeben.
Gibt der Vertretene eine solche Erklärung
ab, so soll er der Behörde zugleich mit-
teilen, ob er seine Eingabe aufrechterhält
und ob er einen Bevollmächtigten bestellt
hat.
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§ 19

Gemeinsame Vorschriften für Vertreter
bei gleichförmigen Eingaben und bei

gleichem Interesse

(1) Der Vertreter hat die Interessen der
Vertretenen sorgfältig wahrzunehmen. Er
kann alle das Verwaltungsverfahren be-
treffenden Verfahrenshandlungen vor-
nehmen. An Weisungen ist er nicht ge-
bunden.

(2) § 14 Abs. 5 bis 7 gilt entsprechend.

(3) Der von der Behörde bestellte Ver-
treter hat gegen deren Rechtsträger An-
spruch auf angemessene Vergütung und
auf Erstattung seiner baren Auslagen. Die
Behörde kann von den Vertretenen zu
gleichen Anteilen Ersatz ihrer Aufwen-
dungen verlangen. Sie bestimmt die Ver-
gütung und stellt die Auslagen und Auf-
wendungen fest.

§ 20

Ausgeschlossene Personen

(1) In einem Verwaltungsverfahren
darf für eine Behörde nicht tätig werden,

1. wer selbst Beteiligter ist;

2. wer Angehöriger eines Beteiligten ist;

3. wer einen Beteiligten kraft Gesetzes
oder Vollmacht allgemein oder in die-
sem Verwaltungsverfahren vertritt;

4. wer Angehöriger einer Person ist, die
einen Beteiligten in diesem Verfahren
vertritt;

5. wer bei einem Beteiligten gegen Ent-
gelt beschäftigt ist oder bei ihm als
Mitglied des Vorstandes, des Auf-
sichtsrates oder eines gleichartigen Or-
gans tätig ist; dies gilt nicht für den,
dessen Anstellungskörperschaft Betei-
ligte ist;

6. wer außerhalb seiner amtlichen Eigen-
schaften in der Angelegenheit ein Gut-
achten abgegeben hat oder sonst tätig
geworden ist.

Dem Beteiligten steht gleich, wer durch
die Tätigkeit oder durch die Entschei-
dung einen unmittelbaren Vorteil oder
Nachteil erlangen kann. Dies gilt nicht,
wenn der Vor- oder Nachteil nur darauf
beruht, dass jemand einer Berufs- oder
Bevölkerungsgruppe angehört, deren ge-
meinsame Interessen durch die Angele-
genheit berührt werden.

(2) Abs. 1 gilt nicht für Wahlen zu ei-
ner ehrenamtlichen Tätigkeit und für die
Abberufung von ehrenamtlich Tätigen.

(3) Wer nach Abs. 1 ausgeschlossen ist,
darf bei Gefahr im Verzug unaufschieb-
bare Maßnahmen treffen.

(4) Hält sich ein Mitglied eines Aus-
schusses (§ 88) für ausgeschlossen oder
bestehen Zweifel, ob die Voraussetzun-
gen des Abs. 1 gegeben sind, ist dies dem
Vorsitzenden des Ausschusses mitzutei-
len. Der Ausschuss entscheidet über den
Ausschluss. Der Betroffene darf an dieser
Entscheidung nicht mitwirken. Das aus-

geschlossene Mitglied darf bei der weite-
ren Beratung und Beschlussfassung nicht
zugegen sein.

(5) Angehörige im Sinne des Abs. 1 
Nr. 2 und 4 sind:

1. der Verlobte,

2. der Ehegatte,

2a. der eingetragene Lebenspartner,

3. Verwandte und Verschwägerte gera-
der Linie,

4. Geschwister,

5. Kinder der Geschwister,

6. Ehegatten der Geschwister und Ge-
schwister der Ehegatten,

6a. eingetragene Lebenspartner der Ge-
schwister und Geschwister der einge-
tragenen Lebenspartner,

7. Geschwister der Eltern,

8. Personen, die durch ein auf längere
Dauer angelegtes Pflegeverhältnis
mit häuslicher Gemeinschaft wie El-
tern und Kind miteinander verbunden
sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführ-
ten Personen auch dann, wenn

1. in den Fällen der Nummern 2, 3 und
6 die die Beziehung begründende
Ehe nicht mehr besteht;

1a. in den Fällen der Nr. 2a, 3 und 6a die
die Beziehung begründende einge-
tragene Lebenspartnerschaft nicht
mehr besteht;

2. in den Fällen der Nummern 3 bis 7
die Verwandtschaft oder Schwäger-
schaft durch Annahme als Kind erlo-
schen ist;

3. im Falle der Nummer 8 die häusliche
Gemeinschaft nicht mehr besteht, so-
fern die Personen weiterhin wie El-
tern und Kind miteinander verbunden
sind.

§ 21

Besorgnis der Befangenheit

(1) Liegt ein Grund vor, der geeignet
ist, Misstrauen gegen eine unparteiische
Amtsausübung zu rechtfertigen, oder
wird von einem Beteiligten das Vorliegen
eines solchen Grundes behauptet, so hat,
wer in einem Verwaltungsverfahren für
eine Behörde tätig werden soll, den Leiter
der Behörde oder den von diesem Beauf-
tragten zu unterrichten und sich auf des-
sen Anordnung der Mitwirkung zu ent-
halten. Betrifft die Besorgnis der Befan-
genheit den Leiter der Behörde, so trifft
diese Anordnung die Aufsichtsbehörde,
sofern sich der Behördenleiter nicht selbst
einer Mitwirkung enthält.

(2) Für Mitglieder eines Ausschusses 
(§ 88) gilt § 20 Abs. 4 entsprechend.

§ 22

Beginn des Verfahrens

Die Behörde entscheidet nach pflicht-
gemäßem Ermessen, ob und wann sie ein
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Verwaltungsverfahren durchführt. Dies
gilt nicht, wenn die Behörde aufgrund
von Rechtsvorschriften

1. von Amts wegen oder auf Antrag tätig
werden muss;

2. nur auf Antrag tätig werden darf und
ein Antrag nicht vorliegt.

§ 23

Amtssprache

(1) Die Amtssprache ist deutsch.

(2) Werden bei einer Behörde in einer
fremden Sprache Anträge gestellt oder
Eingaben, Belege, Urkunden oder sonsti-
ge Dokumente vorgelegt, soll die Behörde
unverzüglich die Vorlage einer Überset-
zung verlangen. In begründeten Fällen
kann die Vorlage einer beglaubigten oder
von einem öffentlich bestellten oder beei-
digten Dolmetscher oder Übersetzer an-
gefertigten Übersetzung verlangt werden.
Wird die verlangte Übersetzung nicht un-
verzüglich vorgelegt, so kann die Behör-
de auf Kosten des Beteiligten selbst eine
Übersetzung beschaffen. Hat die Behörde
Dolmetscher oder Übersetzer herangezo-
gen, erhalten diese in entsprechender An-
wendung des Justizvergütungs- und -ent-
schädigungsgesetzes vom 5. Mai 2004
(BGBl. I S. 718, 776) eine Vergütung.

(3) Soll durch eine Anzeige, einen An-
trag oder die Abgabe einer Willenser-
klärung eine Frist in Lauf gesetzt werden,
innerhalb deren die Behörde in einer be-
stimmten Weise tätig werden muss, und
gehen diese in einer fremden Sprache
ein, so beginnt der Lauf der Frist erst mit
dem Zeitpunkt, in dem der Behörde eine
Übersetzung vorliegt.

(4) Soll durch eine Anzeige, einen An-
trag oder eine Willenserklärung, die in
fremder Sprache eingehen, zugunsten ei-
nes Beteiligten eine Frist gegenüber der
Behörde gewahrt, ein öffentlich-rechtli-
cher Anspruch geltend gemacht oder eine
Leistung begehrt werden, so gelten die
Anzeige, der Antrag oder die Willenser-
klärung als zum Zeitpunkt des Eingangs
bei der Behörde abgegeben, wenn auf
Verlangen der Behörde innerhalb einer
von dieser zu setzenden angemessenen
Frist eine Übersetzung vorgelegt wird.
Andernfalls ist der Zeitpunkt des Ein-
gangs der Übersetzung maßgebend, so-
weit sich nicht aus zwischenstaatlichen
Vereinbarungen etwas anderes ergibt.
Auf diese Rechtsfolge ist bei der Fristset-
zung hinzuweisen.

§ 24

Untersuchungsgrundsatz

(1) Die Behörde ermittelt den Sachver-
halt von Amts wegen. Sie bestimmt Art
und Umfang der Ermittlungen; an das
Vorbringen und an die Beweisanträge der
Beteiligten ist sie nicht gebunden.

(2) Die Behörde hat alle für den Einzel-
fall bedeutsamen, auch die für die Betei-
ligten günstigen Umstände zu berück-
sichtigen.

(3) Die Behörde darf die Entgegennah-
me von Erklärungen oder Anträgen, die
in ihren Zuständigkeitsbereich fallen,
nicht deshalb verweigern, weil sie die Er-
klärung oder den Antrag in der Sache für
unzulässig oder unbegründet hält.

§ 25

Beratung, Auskunft

Die Behörde soll die Abgabe von Er-
klärungen, die Stellung von Anträgen
oder die Berichtigung von Erklärungen
oder Anträgen anregen, wenn diese of-
fensichtlich nur versehentlich oder aus
Unkenntnis unterblieben oder unrichtig
abgegeben oder gestellt worden sind. Sie
erteilt, soweit erforderlich, Auskunft über
die den Beteiligten im Verwaltungsver-
fahren zustehenden Rechte und die ihnen
obliegenden Pflichten.

§ 26

Beweismittel

(1) Die Behörde bedient sich der Be-
weismittel, die sie nach pflichtgemäßem
Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts
für erforderlich hält. Sie kann insbesonde-
re

1. Auskünfte jeder Art einholen,

2. Beteiligte anhören, Zeugen und Sach-
verständige vernehmen oder die
schriftliche oder elektronische Äuße-
rung von Beteiligten, Sachverständi-
gen und Zeugen einholen,

3. Urkunden und Akten beiziehen,

4. den Augenschein einnehmen.

(2) Die Beteiligten sollen bei der Er-
mittlung des Sachverhalts mitwirken. Sie
sollen insbesondere ihnen bekannte Tat-
sachen und Beweismittel angeben. Eine
weitergehende Pflicht, bei der Ermittlung
des Sachverhalts mitzuwirken, insbeson-
dere eine Pflicht zum persönlichen Er-
scheinen oder zur Aussage, besteht nur,
soweit sie durch Rechtsvorschrift beson-
ders vorgesehen ist.

(3) Für Zeugen und Sachverständige
besteht eine Pflicht zur Aussage oder zur
Erstattung von Gutachten, wenn sie
durch Rechtsvorschrift vorgesehen ist.
Falls die Behörde Zeugen und Sachver-
ständige herangezogen hat, erhalten sie
auf Antrag in entsprechender Anwen-
dung des Justizvergütungs- und -entschä-
digungsgesetzes eine Entschädigung oder
Vergütung.

§ 27

Versicherung an Eides statt

(1) Die Behörde darf bei der Ermittlung
des Sachverhalts eine Versicherung an Ei-
des statt nur verlangen und abnehmen,
wenn die Abnahme der Versicherung
über den betreffenden Gegenstand und
in dem betreffenden Verfahren durch Ge-
setz oder Rechtsverordnung vorgesehen
und die Behörde durch Rechtsvorschrift
für zuständig erklärt worden ist. Eine Ver-
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sicherung an Eides statt soll nur gefordert
werden, wenn andere Mittel zur Erfor-
schung der Wahrheit nicht vorhanden
sind, zu keinem Ergebnis geführt haben
oder einen unverhältnismäßigen Auf-
wand erfordern. Von eidesunfähigen Per-
sonen im Sinne des § 393 der Zivilpro-
zessordnung darf eine eidesstattliche Ver-
sicherung nicht verlangt werden.

(2) Wird die Versicherung an Eides
statt von einer Behörde zur Niederschrift
aufgenommen, so sind zur Aufnahme nur
der Behördenleiter, sein allgemeiner Ver-
treter sowie Angehörige des öffentlichen
Dienstes befugt, welche die Befähigung
zum Richteramt haben oder die Voraus-
setzungen des § 110 Satz 1 des Deutschen
Richtergesetzes erfüllen. Andere An-
gehörige des öffentlichen Dienstes kann
der Behördenleiter oder sein allgemeiner
Vertreter hierzu allgemein oder im Einzel-
fall schriftlich ermächtigen.

(3) Die Versicherung besteht darin,
dass der Versichernde die Richtigkeit sei-
ner Erklärung über den betreffenden Ge-
genstand bestätigt und erklärt: „Ich versi-
chere an Eides statt, dass ich nach bestem
Wissen die reine Wahrheit gesagt und
nichts verschwiegen habe.“ Bevollmäch-
tigte und Beistände sind berechtigt, an
der Aufnahme der Versicherung an Eides
statt teilzunehmen.

(4) Vor der Aufnahme der Versiche-
rung an Eides statt ist der Versichernde
über die Bedeutung der eidesstattlichen
Versicherung und die strafrechtlichen
Folgen einer unrichtigen oder unvollstän-
digen eidesstattlichen Versicherung zu
belehren. Die Belehrung ist in der Nie-
derschrift zu vermerken.

(5) Die Niederschrift hat ferner die Na-
men der anwesenden Personen sowie den
Ort und den Tag der Niederschrift zu ent-
halten. Die Niederschrift ist demjenigen,
der die eidesstattliche Versicherung ab-
gibt, zur Genehmigung vorzulegen oder
auf Verlangen zur Durchsicht vorzulegen.
Die erteilte Genehmigung ist zu vermer-
ken und von dem Versichernden zu unter-
schreiben. Die Niederschrift ist sodann
von demjenigen, der die Versicherung an
Eides statt aufgenommen hat, sowie von
dem Schriftführer zu unterschreiben.

§ 28

Anhörung Beteiligter

(1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen
wird, der in Rechte eines Beteiligten ein-
greift, ist diesem Gelegenheit zu geben,
sich zu den für die Entscheidung erhebli-
chen Tatsachen zu äußern.

(2) Von der Anhörung kann abgesehen
werden, wenn sie nach den Umständen
des Einzelfalles nicht geboten ist, insbe-
sondere wenn

1. eine sofortige Entscheidung wegen
Gefahr im Verzug oder im öffentlichen
Interesse notwendig erscheint;

2. durch die Anhörung die Einhaltung 
einer für die Entscheidung maßgebli-
chen Frist in Frage gestellt würde;

3. von den tatsächlichen Angaben eines
Beteiligten, die dieser in einem Antrag
oder einer Erklärung gemacht hat,
nicht zu seinen Ungunsten abgewi-
chen werden soll;

4. die Behörde eine Allgemeinverfügung
oder gleichartige Verwaltungsakte in
größerer Zahl oder Verwaltungsakte
mit Hilfe automatischer Einrichtungen
erlassen will;

5. Maßnahmen in der Verwaltungsvoll-
streckung getroffen werden sollen.

(3) Eine Anhörung unterbleibt, wenn
ihr ein zwingendes öffentliches Interesse
entgegensteht.

§ 29

Akteneinsicht durch Beteiligte

(1) Die Behörde hat den Beteiligten
Einsicht in die das Verfahren betreffen-
den Akten zu gestatten, soweit deren
Kenntnis zur Geltendmachung oder Ver-
teidigung ihrer rechtlichen Interessen er-
forderlich ist. Satz 1 gilt bis zum Ab-
schluss des Verwaltungsverfahrens nicht
für Entwürfe zu Entscheidungen sowie
die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vor-
bereitung. Soweit nach den §§ 17 und 18
eine Vertretung stattfindet, haben nur die
Vertreter Anspruch auf Akteneinsicht.

(2) Die Behörde ist zur Gestattung der
Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit
durch sie die ordnungsgemäße Erfüllung
der Aufgaben der Behörde beeinträchtigt,
das Bekannt werden des Inhalts der Ak-
ten dem Wohle des Bundes oder eines
Landes Nachteile bereiten würde oder so-
weit die Vorgänge nach einem Gesetz
oder ihrem Wesen nach, namentlich we-
gen der berechtigten Interessen der Be-
teiligten oder dritter Personen, geheim
gehalten werden müssen.

(3) Die Akteneinsicht erfolgt bei der
Behörde, die die Akten führt. Im Einzel-
fall kann die Einsicht auch bei einer an-
deren Behörde oder bei einer diplomati-
schen oder berufskonsularischen Vertre-
tung der Bundesrepublik Deutschland im
Ausland erfolgen; weitere Ausnahmen
kann die Behörde, die die Akten führt,
gestatten.

§ 30

Geheimhaltung

Die Beteiligten haben Anspruch da-
rauf, dass ihre Geheimnisse, insbesondere
die zum persönlichen Lebensbereich
gehörenden Geheimnisse sowie die Be-
triebs- und Geschäftsgeheimisse, von der
Behörde nicht unbefugt offenbart werden.

A b s c h n i t t  2

Fristen, Termine, Wiedereinsetzung

§ 31

Fristen und Termine

(1) Für die Berechnung von Fristen
und für die Bestimmung von Terminen
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gelten die §§ 187 bis 193 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs entsprechend, soweit
nicht durch die Abs. 2 bis 5 etwas anderes
bestimmt ist.

(2) Der Lauf einer Frist, die von einer
Behörde gesetzt wird, beginnt mit dem
Tag, der auf die Bekanntgabe der Frist
folgt, außer wenn dem Betroffenen etwas
anderes mitgeteilt wird.

(3) Fällt das Ende einer Frist auf einen
Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder
einen Sonnabend, so endet die Frist mit
dem Ablauf des nächstfolgenden Werkta-
ges. Dies gilt nicht, wenn dem Betroffe-
nen unter Hinweis auf diese Vorschrift ein
bestimmter Tag als Ende der Frist mitge-
teilt worden ist.

(4) Hat eine Behörde Leistungen nur
für einen bestimmten Zeitraum zu erbrin-
gen, so endet dieser Zeitraum auch dann
mit dem Ablauf seines letzten Tages,
wenn dieser auf einen Sonntag, einen ge-
setzlichen Feiertag oder einen Sonnabend
fällt.

(5) Der von einer Behörde gesetzte
Termin ist auch dann einzuhalten, wenn
er auf einen Sonntag, gesetzlichen Feier-
tag oder Sonnabend fällt.

(6) Ist eine Frist nach Stunden be-
stimmt, so werden Sonntage, gesetzliche
Feiertage oder Sonnabende mitgerechnet.

(7) Fristen, die von einer Behörde ge-
setzt sind, können verlängert werden.
Sind solche Fristen bereits abgelaufen, so
können sie rückwirkend verlängert wer-
den, insbesondere wenn es unbillig wäre,
die durch den Fristablauf eingetretenen
Rechtsfolgen bestehen zu lassen. Die
Behörde kann die Verlängerung der Frist
nach § 36 mit einer Nebenbestimmung
verbinden.

§ 32

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) War jemand ohne Verschulden ver-
hindert, eine gesetzliche Frist einzuhal-
ten, so ist ihm auf Antrag Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand zu gewähren.
Das Verschulden eines Vertreters ist dem
Vertretenen zuzurechnen.

(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei
Wochen nach Wegfall des Hindernisses
zu stellen. Die Tatsachen zur Begründung
des Antrages sind bei der Antragstellung
oder im Verfahren über den Antrag
glaubhaft zu machen. Innerhalb der An-
tragsfrist ist die versäumte Handlung
nachzuholen. Ist dies geschehen, so kann
Wiedereinsetzung auch ohne Antrag ge-
währt werden.

(3) Nach einem Jahr seit dem Ende der
versäumten Frist kann die Wiedereinset-
zung nicht mehr beantragt oder die ver-
säumte Handlung nicht mehr nachgeholt
werden, außer wenn dies vor Ablauf der
Jahresfrist infolge höherer Gewalt un-
möglich war.

(4) Über den Antrag auf Wiedereinset-
zung entscheidet die Behörde, die über
die versäumte Handlung zu befinden hat.

(5) Die Wiedereinsetzung ist unzuläs-
sig, wenn sich aus einer Rechtsvorschrift
ergibt, dass sie ausgeschlossen ist.

A b s c h n i t t  3

Amtliche Beglaubigung

§ 33

Beglaubigung von Dokumenten

(1) Jede Behörde ist befugt, Abschrif-
ten von Urkunden, die sie selbst ausge-
stellt hat, zu beglaubigen. Darüber hinaus
sind die von der Landesregierung durch
Rechtsverordnung bestimmten Behörden
befugt, Abschriften zu beglaubigen, wenn
die Urschrift von einer Behörde ausge-
stellt ist oder die Abschrift zur Vorlage bei
einer Behörde benötigt wird, sofern nicht
durch Rechtsvorschrift die Erteilung be-
glaubigter Abschriften aus amtlichen Re-
gistern und Archiven anderen Behörden
ausschließlich vorbehalten ist.

(2) Abschriften dürfen nicht beglaubigt
werden, wenn Umstände zu der Annah-
me berechtigen, dass der ursprüngliche
Inhalt des Schriftstückes, dessen Abschrift
beglaubigt werden soll, geändert worden
ist, insbesondere wenn dieses Schriftstück
Lücken, Durchstreichungen, Einschaltun-
gen, Änderungen, unleserliche Wörter,
Zahlen oder Zeichen, Spuren der Beseiti-
gung von Wörtern, Zahlen und Zeichen
enthält oder wenn der Zusammenhang ei-
nes aus mehreren Blättern bestehenden
Schriftstückes aufgehoben ist.

(3) Eine Abschrift wird beglaubigt
durch einen Beglaubigungsvermerk, der
unter die Abschrift zu setzen ist. Der Ver-
merk muss enthalten

1. die genaue Bezeichnung des Schrift-
stückes, dessen Abschrift beglaubigt
wird,

2. die Feststellung, dass die beglaubigte
Abschrift mit dem vorgelegten Schrift-
stück übereinstimmt,

3. den Hinweis, dass die beglaubigte Ab-
schrift nur zur Vorlage bei der angege-
benen Behörde erteilt wird, wenn die
Urschrift nicht von einer Behörde aus-
gestellt worden ist,

4. den Ort und den Tag der Beglaubi-
gung, die Unterschrift des für die Be-
glaubigung zuständigen Bediensteten
und das Dienstsiegel.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten entspre-
chend für die Beglaubigung von

1. Ablichtungen, Lichtdrucken und ähnli-
chen in technischen Verfahren herge-
stellten Vervielfältigungen,

2. auf fototechnischem Wege von Schrift-
stücken hergestellten Negativen, die
bei einer Behörde aufbewahrt werden,

3. Ausdrucken elektronischer Dokumen-
te,

4. elektronischen Dokumenten,

a) die zur Abbildung eines Schrift-
stücks hergestellt wurden,
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b) die ein anderes technisches Format
als das mit einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur verbundene
Ausgangsdokument erhalten haben.

(5) Der Beglaubigungsvermerk muss
zusätzlich zu den Angaben nach Abs. 3
Satz 2 bei der Beglaubigung

1. des Ausdrucks eines elektronischen
Dokuments, das mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur verbunden
ist, die Feststellungen enthalten,

a) wen die Signaturprüfung als Inha-
ber der Signatur ausweist,

b) welchen Zeitpunkt die Signaturprü-
fung für die Anbringung der Signa-
tur ausweist und

c) welche Zertifikate mit welchen Da-
ten dieser Signatur zugrunde lagen;

2. eines elektronischen Dokuments den
Namen des für die Beglaubigung zu-
ständigen Bediensteten und die Be-
zeichnung der Behörde, die die Be-
glaubigung vornimmt, enthalten; die
Unterschrift des für die Beglaubigung
zuständigen Bediensteten und das
Dienstsiegel nach Abs. 3 Satz 2 Nr. 4
werden durch eine dauerhaft über-
prüfbare qualifizierte elektronische
Signatur ersetzt.

Wird ein elektronisches Dokument, das
ein anderes technisches Format als das
mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur verbundene Ausgangsdokument
erhalten hat, nach Satz 1 Nr. 2 beglaubigt,
muss der Beglaubigungsvermerk zusätz-
lich die Feststellungen nach Satz 1 Nr. 1
für das Ausgangsdokument enthalten.

(6) Die nach Abs. 4 hergestellten Do-
kumente stehen, sofern sie beglaubigt
sind, beglaubigten Abschriften gleich.

§ 34

Beglaubigung von Unterschriften

(1) Die von der Landesregierung durch
Rechtsverordnung bestimmten Behörden
sind befugt, Unterschriften zu beglaubi-
gen, wenn das unterzeichnete Schrift-
stück zur Vorlage bei einer Behörde oder
bei einer sonstigen Stelle, der aufgrund
einer Rechtsvorschrift das unterzeichnete
Schriftstück vorzulegen ist, benötigt wird.
Dies gilt nicht für

1. Unterschriften ohne zugehörigen Text,

2. Unterschriften, die der öffentlichen Be-
glaubigung (§ 129 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs) bedürfen.

(2) Eine Unterschrift soll nur beglau-
bigt werden, wenn sie in Gegenwart des
beglaubigenden Bediensteten vollzogen
oder anerkannt wird.

(3) Der Beglaubigungsvermerk ist un-
mittelbar bei der Unterschrift, die beglau-
bigt werden soll, anzubringen. Er muss
enthalten

1. die Bestätigung, dass die Unterschrift
echt ist,

2. die genaue Bezeichnung desjenigen,
dessen Unterschrift beglaubigt wird,
sowie die Angabe, ob sich der für die
Beglaubigung zuständige Bedienstete
Gewissheit über diese Person ver-
schafft hat und ob die Unterschrift in
seiner Gegenwart vollzogen oder aner-
kannt worden ist,

3. den Hinweis, dass die Beglaubigung
nur zur Vorlage bei der angegebenen
Behörde oder Stelle bestimmt ist,

4. den Ort und den Tag der Beglaubi-
gung, die Unterschrift des für die Be-
glaubigung zuständigen Bediensteten
und das Dienstsiegel.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten für die Be-
glaubigung von Handzeichen entspre-
chend.

Teil III

Verwaltungsakt

A b s c h n i t t  1

Zustandekommen des Verwaltungsaktes

§ 35

Begriff des Verwaltungsaktes

Verwaltungsakt ist jede Verfügung,
Entscheidung oder andere hoheitliche
Maßnahme, die eine Behörde zur Rege-
lung eines Einzelfalles auf dem Gebiet
des öffentlichen Rechts trifft und die auf
unmittelbare Rechtswirkung nach außen
gerichtet ist. Allgemeinverfügung ist ein
Verwaltungsakt, der sich an einen nach
allgemeinen Merkmalen bestimmten oder
bestimmbaren Personenkreis richtet oder
die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer
Sache oder ihre Benutzung durch die All-
gemeinheit betrifft.

§ 36

Nebenbestimmungen zum 
Verwaltungsakt

(1) Ein Verwaltungsakt, auf den ein
Anspruch besteht, darf mit einer Neben-
bestimmung nur versehen werden, wenn
sie durch Rechtsvorschrift zugelassen ist
oder wenn sie sicherstellen soll, dass die
gesetzlichen Voraussetzungen des Ver-
waltungsaktes erfüllt werden.

(2) Unbeschadet des Abs. 1 darf ein
Verwaltungsakt nach pflichtgemäßem Er-
messen erlassen werden mit

1. einer Bestimmung, nach der eine Ver-
günstigung oder Belastung zu einem
bestimmten Zeitpunkt beginnt, endet
oder für einen bestimmten Zeitraum
gilt (Befristung);

2. einer Bestimmung, nach der der Ein-
tritt oder der Wegfall einer Vergünsti-
gung oder einer Belastung von dem
ungewissen Eintritt eines zukünftigen
Ereignisses abhängt (Bedingung);

3. einem Vorbehalt des Widerrufs

oder verbunden werden mit
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4. einer Bestimmung, durch die dem Be-
günstigten ein Tun, Dulden oder Un-
terlassen vorgeschrieben wird (Aufla-
ge);

5. einem Vorbehalt der nachträglichen
Aufnahme, Änderung oder Ergänzung
einer Auflage.

(3) Eine Nebenbestimmung darf dem
Zweck des Verwaltungsaktes nicht zuwi-
derlaufen.

§ 37

Bestimmtheit und Form des 
Verwaltungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich
hinreichend bestimmt sein.

(2) Ein Verwaltungsakt kann schrift-
lich, elektronisch, mündlich oder in ande-
rer Weise erlassen werden. Ein mündli-
cher Verwaltungsakt ist schriftlich oder
elektronisch zu bestätigen, wenn hieran
ein berechtigtes Interesse besteht und der
Betroffene dies unverzüglich verlangt. Ein
elektronischer Verwaltungsakt ist unter
denselben Voraussetzungen schriftlich zu
bestätigen; § 3a Abs. 2 findet insoweit
keine Anwendung.

(3) Ein schriftlicher oder elektronischer
Verwaltungsakt muss die erlassende
Behörde erkennen lassen und die Unter-
schrift oder die Namenswiedergabe des
Behördenleiters, seines Vertreters oder
seines Beauftragten enthalten. Wird für
einen Verwaltungsakt, für den durch
Rechtsvorschrift die Schriftform angeord-
net ist, die elektronische Form verwendet,
muss auch das der Signatur zugrunde lie-
gende qualifizierte Zertifikat oder ein zu-
gehöriges qualifiziertes Attributzertifikat
die erlassende Behörde erkennen lassen.

(4) Für einen Verwaltungsakt kann für
die nach § 3a Abs. 2 erforderliche Signa-
tur durch Rechtsvorschrift die dauerhafte
Überprüfbarkeit vorgeschrieben werden.

(5) Bei einem schriftlichen Verwal-
tungsakt, der mit Hilfe automatischer Ein-
richtungen erlassen wird, können abwei-
chend von Abs. 3 Unterschrift und Na-
menswiedergabe fehlen. Zur Inhaltsanga-
be können Schlüsselzeichen verwendet
werden, wenn derjenige, für den der Ver-
waltungsakt bestimmt ist oder der von
ihm betroffen wird, aufgrund der dazu
gegebenen Erläuterungen den Inhalt des
Verwaltungsaktes eindeutig erkennen
kann.

§ 38

Zusicherung

(1) Eine von der zuständigen Behörde
erteilte Zusage, einen bestimmten Ver-
waltungsakt später zu erlassen oder zu
unterlassen (Zusicherung), bedarf zu ihrer
Wirksamkeit der schriftlichen Form. Ist
vor dem Erlass des zugesicherten Verwal-
tungsaktes die Anhörung Beteiligter oder
die Mitwirkung einer anderen Behörde
oder eines Ausschusses aufgrund einer
Rechtsvorschrift erforderlich, so darf die

Zusicherung erst nach Anhörung der Be-
teiligten oder nach Mitwirkung dieser
Behörde oder des Ausschusses gegeben
werden.

(2) Auf die Unwirksamkeit der Zusi-
cherung finden, unbeschadet des Abs. 1
Satz 1, § 44, auf die Heilung von Mängeln
bei der Anhörung Beteiligter und der Mit-
wirkung anderer Behörden oder Aus-
schüsse § 45 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 sowie 
Abs. 2, auf die Rücknahme § 48, auf den
Widerruf, unbeschadet des Abs. 3, § 49
entsprechende Anwendung.

(3) Ändert sich nach Abgabe der Zusi-
cherung die Sach- oder Rechtslage derart,
dass die Behörde bei Kenntnis der
nachträglich eingetretenen Änderung die
Zusicherung nicht gegeben hätte oder
aus rechtlichen Gründen nicht hätte ge-
ben dürfen, ist die Behörde an die Zusi-
cherung nicht mehr gebunden.

§ 39

Begründung des Verwaltungsaktes

(1) Ein schriftlicher oder elektronischer
sowie ein schriftlich oder elektronisch be-
stätigter Verwaltungsakt ist mit einer Be-
gründung zu versehen. In der Begrün-
dung sind die wesentlichen tatsächlichen
und rechtlichen Gründe mitzuteilen, die
die Behörde zu ihrer Entscheidung bewo-
gen haben. Die Begründung von Ermes-
sensentscheidungen soll auch die Ge-
sichtspunkte erkennen lassen, von denen
die Behörde bei der Ausübung ihres Er-
messens ausgegangen ist.

(2) Einer Begründung bedarf es nicht,

1. soweit die Behörde einem Antrag ent-
spricht oder einer Erklärung folgt und
der Verwaltungsakt nicht in Rechte ei-
nes anderen eingreift;

2. soweit demjenigen, für den der Ver-
waltungsakt bestimmt ist oder der von
ihm betroffen wird, die Auffassung der
Behörde über die Sach- und Rechtsla-
ge bereits bekannt oder auch ohne Be-
gründung für ihn ohne weiteres er-
kennbar ist;

3. wenn die Behörde gleichartige Ver-
waltungsakte in größerer Zahl oder
Verwaltungsakte mit Hilfe automati-
scher Einrichtungen erlässt und die
Begründung nach den Umständen des
Einzelfalles nicht geboten ist;

4. wenn sich dies aus einer Rechtsvor-
schrift ergibt;

5. wenn eine Allgemeinverfügung öffent-
lich bekannt gegeben wird.

§ 40

Ermessen

Ist die Behörde ermächtigt, nach ihrem
Ermessen zu handeln, hat sie ihr Ermes-
sen entsprechend dem Zweck der Er-
mächtigung auszuüben und die gesetzli-
chen Grenzen des Ermessens einzuhal-
ten.
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§ 41

Bekanntgabe des Verwaltungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt ist demjenigen
Beteiligten bekannt zu geben, für den er
bestimmt ist oder der von ihm betroffen
wird. Ist ein Bevollmächtigter bestellt, so
kann die Bekanntgabe ihm gegenüber
vorgenommen werden.

(2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt
gilt bei der Übermittlung durch die Post
im Inland am dritten Tage nach der Auf-
gabe zur Post, ein Verwaltungsakt, der
elektronisch übermittelt wird, am dritten
Tage nach der Absendung als bekannt
gegeben. Dies gilt nicht, wenn der Ver-
waltungsakt nicht oder zu einem späteren
Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat
die Behörde den Zugang des Verwal-
tungsaktes und den Zeitpunkt des Zu-
gangs nachzuweisen.

(3) Ein Verwaltungsakt darf öffentlich
bekannt gegeben werden, wenn dies
durch Rechtsvorschrift zugelassen ist. Ei-
ne Allgemeinverfügung darf auch dann
öffentlich bekannt gegeben werden,
wenn eine Bekanntgabe an die Beteilig-
ten untunlich ist.

(4) Die öffentliche Bekanntgabe eines
schriftlichen oder elektronischen Verwal-
tungsaktes wird dadurch bewirkt, dass
sein verfügender Teil ortsüblich bekannt
gemacht wird. In der ortsüblichen Be-
kanntmachung ist anzugeben, wo der
Verwaltungsakt und seine Begründung
eingesehen werden können. Der Verwal-
tungsakt gilt zwei Wochen nach der
ortsüblichen Bekanntmachung als be-
kannt gegeben. In einer Allgemeinverfü-
gung kann ein hiervon abweichender
Tag, jedoch frühestens der auf die Be-
kanntmachung folgende Tag bestimmt
werden.

(5) Vorschriften über die Bekanntgabe
eines Verwaltungsaktes mittels Zustel-
lung bleiben unberührt.

§ 42

Offenbare Unrichtigkeiten im 
Verwaltungsakt

Die Behörde kann Schreibfehler, Re-
chenfehler und ähnliche offenbare Un-
richtigkeiten in einem Verwaltungsakt je-
derzeit berichtigen. Bei berechtigtem In-
teresse des Beteiligten ist zu berichtigen.
Die Behörde ist berechtigt, die Vorlage
des Dokuments zu verlangen, das berich-
tigt werden soll.

A b s c h n i t t  2

Bestandskraft des Verwaltungsaktes

§ 43

Wirksamkeit des Verwaltungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt wird gegen-
über demjenigen, für den er bestimmt ist
oder der von ihm betroffen wird, in dem
Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm be-
kannt gegeben wird. Der Verwaltungsakt

wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er
bekannt gegeben wird.

(2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam,
solange und soweit er nicht zurückge-
nommen, widerrufen, anderweitig aufge-
hoben oder durch Zeitablauf oder auf an-
dere Weise erledigt ist.

(3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist
unwirksam.

§ 44

Nichtigkeit des Verwaltungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, so-
weit er an einem besonders schwerwie-
genden Fehler leidet und dies bei ver-
ständiger Würdigung aller in Betracht
kommenden Umstände offensichtlich ist.

(2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen
der Voraussetzungen des Abs. 1 ist ein
Verwaltungsakt nichtig,

1. der schriftlich oder elektronisch erlas-
sen worden ist, die erlassende Behörde
aber nicht erkennen lässt;

2. der nach einer Rechtsvorschrift nur
durch die Aushändigung einer Urkun-
de erlassen werden kann, aber dieser
Form nicht genügt;

3. den eine Behörde außerhalb ihrer
durch § 3 Abs. 1 Nr. 1 begründeten Zu-
ständigkeit erlassen hat, ohne dazu er-
mächtigt zu sein;

4. den aus tatsächlichen Gründen nie-
mand ausführen kann;

5. der die Begehung einer rechtswidrigen
Tat verlangt, die einen Straf- oder Buß-
geldtatbestand verwirklicht;

6. der gegen die guten Sitten verstößt.

(3) Ein Verwaltungsakt ist nicht schon
deshalb nichtig, weil

1. Vorschriften über die örtliche Zustän-
digkeit nicht eingehalten worden sind,
außer wenn ein Fall des Abs. 2 Nr. 3
vorliegt;

2. eine nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6
ausgeschlossene Person mitgewirkt
hat;

3. ein durch Rechtsvorschrift zur Mitwir-
kung berufener Ausschuss den für den
Erlass des Verwaltungsaktes vorge-
schriebenen Beschluss nicht gefasst
hat oder nicht beschlussfähig war;

4. die nach einer Rechtsvorschrift erfor-
derliche Mitwirkung einer anderen
Behörde unterblieben ist.

(4) Betrifft die Nichtigkeit nur einen
Teil des Verwaltungsaktes, so ist er im
Ganzen nichtig, wenn der nichtige Teil so
wesentlich ist, dass die Behörde den Ver-
waltungsakt ohne den nichtigen Teil nicht
erlassen hätte.

(5) Die Behörde kann die Nichtigkeit
jederzeit von Amts wegen feststellen; auf
Antrag ist sie festzustellen, wenn der An-
tragsteller hieran ein berechtigtes Interes-
se hat.
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§ 45

Heilung von Verfahrens- und Formfehlern

(1) Eine Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften, die nicht den Ver-
waltungsakt nach § 44 nichtig macht, ist
unbeachtlich, wenn

1. der für den Erlass des Verwaltungsak-
tes erforderliche Antrag nachträglich
gestellt wird;

2. die erforderliche Begründung nach-
träglich gegeben wird;

3. die erforderliche Anhörung eines Be-
teiligten nachgeholt wird;

4. der Beschluss eines Ausschusses, des-
sen Mitwirkung für den Erlass des Ver-
waltungsaktes erforderlich ist,
nachträglich gefasst wird;

5. die erforderliche Mitwirkung einer an-
deren Behörde nachgeholt wird.

(2) Handlungen nach Abs. 1 können
bis zum Abschluss der letzten Tatsachen-
instanz eines verwaltungsgerichtlichen
Verfahrens nachgeholt werden.

(3) Fehlt einem Verwaltungsakt die er-
forderliche Begründung oder ist die erfor-
derliche Anhörung eines Beteiligten vor
Erlass des Verwaltungsaktes unterblieben
und ist dadurch die rechtzeitige Anfech-
tung des Verwaltungsaktes versäumt wor-
den, so gilt die Versäumung der Rechts-
behelfsfrist als nicht verschuldet. Das für
die Wiedereinsetzungsfrist nach § 32 
Abs. 2 maßgebende Ereignis tritt im Zeit-
punkt der Nachholung der unterlassenen
Verfahrenshandlung ein.

§ 46

Folgen von Verfahrens- und Formfehlern

Die Aufhebung eines Verwaltungsak-
tes, der nicht nach § 44 nichtig ist, kann
nicht allein deshalb beansprucht werden,
weil er unter Verletzung von Vorschriften
über das Verfahren, die Form oder die
örtliche Zuständigkeit zustande gekom-
men ist, wenn offensichtlich ist, dass die
Verletzung die Entscheidung in der Sache
nicht beeinflusst hat.

§ 47

Umdeutung eines fehlerhaften 
Verwaltungsaktes

(1) Ein fehlerhafter Verwaltungsakt
kann in einen anderen Verwaltungsakt
umgedeutet werden, wenn er auf das
gleiche Ziel gerichtet ist, von der erlas-
senden Behörde in der geschehenen Ver-
fahrensweise und Form rechtmäßig hätte
erlassen werden können und wenn die
Voraussetzungen für dessen Erlass erfüllt
sind.

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn der Verwal-
tungsakt, in den der fehlerhafte Verwal-
tungsakt umzudeuten wäre, der erkenn-
baren Absicht der erlassenden Behörde
widerspräche oder seine Rechtsfolgen für
den Betroffenen ungünstiger wären als
die des fehlerhaften Verwaltungsaktes.
Eine Umdeutung ist ferner unzulässig,

wenn der fehlerhafte Verwaltungsakt
nicht zurückgenommen werden dürfte.

(3) Eine Entscheidung, die nur als ge-
setzlich gebundene Entscheidung erge-
hen kann, kann nicht in eine Ermessens-
entscheidung umgedeutet werden.

(4) § 28 ist entsprechend anzuwenden.

§ 48

Rücknahme eines rechtswidrigen 
Verwaltungsaktes

(1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt
kann, auch nachdem er unanfechtbar ge-
worden ist, ganz oder teilweise mit Wir-
kung für die Zukunft oder für die Vergan-
genheit zurückgenommen werden. Ein
Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen
rechtlich erheblichen Vorteil begründet
oder bestätigt hat (begünstigender Ver-
waltungsakt), darf nur unter den Ein-
schränkungen der Abs. 2 bis 4 zurückge-
nommen werden.

(2) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt,
der eine einmalige oder laufende Geld-
leistung oder teilbare Sachleistung ge-
währt oder hierfür Voraussetzung ist, darf
nicht zurückgenommen werden, soweit
der Begünstigte auf den Bestand des Ver-
waltungsaktes vertraut hat und sein Ver-
trauen unter Abwägung mit dem öffentli-
chen Interesse an einer Rücknahme
schutzwürdig ist. Das Vertrauen ist in der
Regel schutzwürdig, wenn der Begünstig-
te gewährte Leistungen verbraucht oder
eine Vermögensdisposition getroffen hat,
die er nicht mehr oder nur unter unzu-
mutbaren Nachteilen rückgängig machen
kann. Auf Vertrauen kann sich der Be-
günstigte nicht berufen, wenn er

1. den Verwaltungsakt durch arglistige
Täuschung, Drohung oder Bestechung
erwirkt hat;

2. den Verwaltungsakt durch Angaben
erwirkt hat, die in wesentlicher Bezie-
hung unrichtig oder unvollständig wa-
ren;

3. die Rechtswidrigkeit des Verwaltungs-
aktes kannte oder infolge grober Fahr-
lässigkeit nicht kannte.

In den Fällen des Satzes 3 wird der Ver-
waltungsakt in der Regel mit Wirkung für
die Vergangenheit zurückgenommen.

(3) Wird ein rechtswidriger Verwal-
tungsakt, der nicht unter Abs. 2 fällt,
zurückgenommen, so hat die Behörde
dem Betroffenen auf Antrag den Vermö-
gensnachteil auszugleichen, den dieser
dadurch erleidet, dass er auf den Bestand
des Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit
sein Vertrauen unter Abwägung mit dem
öffentlichen Interesse schutzwürdig ist.
Abs. 2 Satz 3 ist anzuwenden. Der Vermö-
gensnachteil ist jedoch nicht über den Be-
trag des Interesses hinaus zu ersetzen,
das der Betroffene an dem Bestand des
Verwaltungsaktes hat. Der auszuglei-
chende Vermögensnachteil wird durch
die Behörde festgesetzt. Der Anspruch
kann nur innerhalb eines Jahres geltend
gemacht werden; die Frist beginnt, sobald
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die Behörde den Betroffenen auf sie hin-
gewiesen hat.

(4) Erhält die Behörde von Tatsachen
Kenntnis, welche die Rücknahme eines
rechtswidrigen Verwaltungsaktes recht-
fertigen, so ist die Rücknahme nur inner-
halb eines Jahres seit dem Zeitpunkt der
Kenntnisnahme zulässig. Dies gilt nicht
im Falle des Abs. 2 Satz 3 Nr. 1.

(5) Über die Rücknahme entscheidet
nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungs-
aktes die nach § 3 zuständige Behörde;
dies gilt auch dann, wenn der zurückzu-
nehmende Verwaltungsakt von einer an-
deren Behörde erlassen worden ist.

§ 49

Widerruf eines rechtmäßigen 
Verwaltungsaktes

(1) Ein rechtmäßiger nicht begünsti-
gender Verwaltungsakt kann, auch nach-
dem er unanfechtbar geworden ist, ganz
oder teilweise mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen werden, außer wenn ein
Verwaltungsakt gleichen Inhalts erneut
erlassen werden müsste oder aus anderen
Gründen ein Widerruf unzulässig ist.

(2) Ein rechtmäßiger begünstigender
Verwaltungsakt darf, auch nachdem er
unanfechtbar geworden ist, ganz oder
teilweise mit Wirkung für die Zukunft nur
widerrufen werden,

1. wenn der Widerruf durch Rechtsvor-
schrift zugelassen oder im Verwal-
tungsakt vorbehalten ist;

2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine
Auflage verbunden ist und der Begüns-
tigte diese nicht oder nicht innerhalb
einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat;

3. wenn die Behörde aufgrund nachträg-
lich eingetretener Tatsachen berechtigt
wäre, den Verwaltungsakt nicht zu er-
lassen, und wenn ohne den Widerruf
das öffentliche Interesse gefährdet
würde;

4. wenn die Behörde aufgrund einer ge-
änderten Rechtsvorschrift berechtigt
wäre, den Verwaltungsakt nicht zu er-
lassen, soweit der Begünstigte von der
Vergünstigung noch keinen Gebrauch
gemacht oder aufgrund des Verwal-
tungsaktes noch keine Leistungen
empfangen hat, und wenn ohne den
Widerruf das öffentliche Interesse ge-
fährdet würde;

5. um schwere Nachteile für das Gemein-
wohl zu verhüten oder zu beseitigen.

§ 48 Abs. 4 gilt entsprechend.

(3) Ein rechtmäßiger Verwaltungsakt,
der eine einmalige oder laufende Geld-
leistung oder teilbare Sachleistung zur Er-
füllung eines bestimmten Zweckes ge-
währt oder hierfür Voraussetzung ist,
kann, auch nachdem er unanfechtbar ge-
worden ist, ganz oder teilweise auch mit
Wirkung für die Vergangenheit widerru-
fen werden,

1. wenn die Leistung nicht, nicht alsbald
nach der Erbringung oder nicht mehr

für den in dem Verwaltungsakt be-
stimmten Zweck verwendet wird;

2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine
Auflage verbunden ist und der Begün-
stigte diese nicht oder nicht innerhalb
einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat.

§ 48 Abs. 4 gilt entsprechend.

(4) Der widerrufene Verwaltungsakt
wird mit dem Wirksamwerden des Wider-
rufs unwirksam, wenn die Behörde kei-
nen anderen Zeitpunkt bestimmt.

(5) Über den Widerruf entscheidet
nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungs-
aktes die nach § 3 zuständige Behörde;
dies gilt auch dann, wenn der zu widerru-
fende Verwaltungsakt von einer anderen
Behörde erlassen worden ist.

(6) Wird ein begünstigender Verwal-
tungsakt in den Fällen des Abs. 2 Nr. 3
bis 5 widerrufen, so hat die Behörde den
Betroffenen auf Antrag für den Vermö-
gensnachteil zu entschädigen, den dieser
dadurch erleidet, dass er auf den Bestand
des Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit
sein Vertrauen schutzwürdig ist. § 48 Abs.
3 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. Für Strei-
tigkeiten über die Entschädigung ist der
ordentliche Rechtsweg gegeben.

§ 49a

Erstattung, Verzinsung

(1) Soweit ein Verwaltungsakt mit Wir-
kung für die Vergangenheit zurückge-
nommen oder widerrufen worden oder in-
folge Eintritts einer auflösenden Bedin-
gung unwirksam geworden ist, sind be-
reits erbrachte Leistungen zu erstatten.
Die zu erstattende Leistung ist durch
schriftlichen Verwaltungsakt festzusetzen.

(2) Für den Umfang der Erstattung mit
Ausnahme der Verzinsung gelten die Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs
über die Herausgabe einer ungerechtfer-
tigten Bereicherung entsprechend. Auf
den Wegfall der Bereicherung kann sich
der Begünstigte nicht berufen, soweit er
die Umstände kannte oder infolge grober
Fahrlässigkeit nicht kannte, die zur Rück-
nahme, zum Widerruf oder zur Unwirk-
samkeit des Verwaltungsaktes geführt
haben.

(3) Der zu erstattende Betrag ist vom
Eintritt der Unwirksamkeit des Verwal-
tungsaktes an mit fünf Prozentpunkten
über dem Basiszinssatz jährlich zu verzin-
sen. Von der Geltendmachung des Zins-
anspruchs kann insbesondere dann abge-
sehen werden, wenn der Begünstigte die
Umstände, die zur Rücknahme, zum Wi-
derruf oder zur Unwirksamkeit des Ver-
waltungsaktes geführt haben, nicht zu
vertreten hat und den zu erstattenden Be-
trag innerhalb der von der Behörde fest-
gesetzten Frist leistet.

(4) Wird eine Leistung nicht alsbald
nach der Auszahlung für den bestimmten
Zweck verwendet, so können für die Zeit
bis zur zweckentsprechenden Verwen-
dung Zinsen nach Abs. 3 Satz 1 verlangt
werden. Entsprechendes gilt, soweit eine
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Leistung in Anspruch genommen wird,
obwohl andere Mittel anteilig oder vor-
rangig einzusetzen sind. § 49 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 bleibt unberührt.

§ 50

Rücknahme und Widerruf im 
Rechtsbehelfsverfahren

§ 48 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 4 so-
wie § 49 Abs. 2 bis 4 und 6 gelten nicht,
wenn ein begünstigender Verwaltungs-
akt, der von einem Dritten angefochten
worden ist, während des Vorverfahrens
oder während des verwaltungsgerichtli-
chen Verfahrens aufgehoben wird, soweit
dadurch dem Widerspruch oder der Klage
abgeholfen wird.

§ 51

Wiederaufgreifen des Verfahrens

(1) Die Behörde hat auf Antrag des Be-
troffenen über die Aufhebung oder Ände-
rung eines unanfechtbaren Verwaltungs-
aktes zu entscheiden, wenn

1. sich die dem Verwaltungsakt zugrunde
liegende Sach- oder Rechtslage
nachträglich zugunsten des Betroffe-
nen geändert hat;

2. neue Beweismittel vorliegen, die eine
dem Betroffenen günstigere Entschei-
dung herbeigeführt haben würden;

3. Wiederaufnahmegründe entsprechend
§ 580 der Zivilprozessordnung gege-
ben sind.

(2) Der Antrag ist nur zulässig, wenn
der Betroffene ohne grobes Verschulden
außerstande war, den Grund für das Wie-
deraufgreifen in dem früheren Verfahren,
insbesondere durch Rechtsbehelf, geltend
zu machen.

(3) Der Antrag muss binnen drei Mo-
naten gestellt werden. Die Frist beginnt
mit dem Tage, an dem der Betroffene von
dem Grund für das Wiederaufgreifen
Kenntnis erhalten hat.

(4) Über den Antrag entscheidet die
nach § 3 zuständige Behörde; dies gilt
auch dann, wenn der Verwaltungsakt,
dessen Aufhebung oder Änderung be-
gehrt wird, von einer anderen Behörde
erlassen worden ist.

(5) Die Vorschriften des § 48 Abs. 1
Satz 1 und des § 49 Abs. 1 bleiben un-
berührt.

§ 52

Rückgabe von Urkunden und Sachen

Ist ein Verwaltungsakt unanfechtbar
widerrufen oder zurückgenommen oder
ist seine Wirksamkeit aus einem anderen
Grund nicht oder nicht mehr gegeben, so
kann die Behörde die aufgrund dieses
Verwaltungsaktes erteilten Urkunden
oder Sachen, die zum Nachweis der
Rechte aus dem Verwaltungsakt oder zu
deren Ausübung bestimmt sind, zurück-
fordern. Der Inhaber und, sofern er nicht
der Besitzer ist, auch der Besitzer dieser

Urkunden oder Sachen sind zu ihrer He-
rausgabe verpflichtet. Der Inhaber oder
der Besitzer kann jedoch verlangen, dass
ihm die Urkunden oder Sachen wieder
ausgehändigt werden, nachdem sie von
der Behörde als ungültig gekennzeichnet
sind; dies gilt nicht bei Sachen, bei denen
eine solche Kennzeichnung nicht oder
nicht mit der erforderlichen Offensicht-
lichkeit oder Dauerhaftigkeit möglich ist.

A b s c h n i t t  3

Verjährungsrechtliche Wirkungen des
Verwaltungsaktes

§ 53

Hemmung der Verjährung durch 
Verwaltungsakt

(1) Ein Verwaltungsakt, der zur Fest-
stellung oder Durchsetzung des An-
spruchs eines öffentlich-rechtlichen
Rechtsträgers erlassen wird, hemmt die
Verjährung dieses Anspruchs. Die Hem-
mung endet mit dem Eintritt der Unan-
fechtbarkeit des Verwaltungsaktes oder
sechs Monate nach seiner anderweitigen
Erledigung.

(2) Ist ein Verwaltungsakt im Sinne des
Abs. 1 unanfechtbar geworden, beträgt
die Verjährungsfrist 30 Jahre. Soweit der
Verwaltungsakt einen Anspruch auf künf-
tig fällig werdende regelmäßig wieder-
kehrende Leistungen zum Inhalt hat,
bleibt es bei der für diesen Anspruch gel-
tenden Verjährungsfrist. 

Teil IV

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

§ 54

Zulässigkeit des öffentlich-rechtlichen
Vertrages

Ein Rechtsverhältnis auf dem Gebiet
des öffentlichen Rechts kann durch Ver-
trag begründet, geändert oder aufgeho-
ben werden (öffentlich-rechtlicher Ver-
trag), soweit Rechtsvorschriften nicht ent-
gegenstehen. Insbesondere kann die
Behörde, anstatt einen Verwaltungsakt zu
erlassen, einen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag mit demjenigen schließen, an den sie
sonst den Verwaltungsakt richten würde.

§ 55

Vergleichsvertrag

Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im
Sinne des § 54 Satz 2, durch den eine bei
verständiger Würdigung des Sachverhalts
oder der Rechtslage bestehende Unge-
wissheit durch gegenseitiges Nachgeben
beseitigt wird (Vergleich), kann geschlos-
sen werden, wenn die Behörde den Ab-
schluss des Vergleichs zur Beseitigung
der Ungewissheit nach pflichtgemäßem
Ermessen für zweckmäßig hält.
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§ 56

Austauschvertrag

(1) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag
im Sinne des § 54 Satz 2, in dem sich der
Vertragspartner der Behörde zu einer Ge-
genleistung verpflichtet, kann geschlos-
sen werden, wenn die Gegenleistung für
einen bestimmten Zweck im Vertrag ver-
einbart wird und der Behörde zur Erfül-
lung ihrer öffentlichen Aufgaben dient.
Die Gegenleistung muss den gesamten
Umständen nach angemessen sein und im
sachlichen Zusammenhang mit der ver-
traglichen Leistung der Behörde stehen.

(2) Besteht auf die Leistung der Behör-
de ein Anspruch, so kann nur eine solche
Gegenleistung vereinbart werden, die bei
Erlass eines Verwaltungsaktes Inhalt ei-
ner Nebenbestimmung nach § 36 sein
könnte.

§ 57

Schriftform

Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist
schriftlich zu schließen, soweit nicht
durch Rechtsvorschrift eine andere Form
vorgeschrieben ist.

§ 58

Zustimmung von Dritten und Behörden

(1) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag,
der in Rechte eines Dritten eingreift, wird
erst wirksam, wenn der Dritte schriftlich
zustimmt.

(2) Wird anstatt eines Verwaltungsak-
tes, bei dessen Erlass nach einer Rechts-
vorschrift die Genehmigung, die Zustim-
mung oder das Einvernehmen einer an-
deren Behörde erforderlich ist, ein Ver-
trag geschlossen, so wird dieser erst wirk-
sam, nachdem die andere Behörde in der
vorgeschriebenen Form mitgewirkt hat.

§ 59

Nichtigkeit des öffentlich-rechtlichen 
Vertrages

(1) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist
nichtig, wenn sich die Nichtigkeit aus der
entsprechenden Anwendung von Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs
ergibt.

(2) Ein Vertrag im Sinne des § 54 Satz 2
ist ferner nichtig, wenn

1. ein Verwaltungsakt mit entsprechen-
dem Inhalt nichtig wäre;

2. ein Verwaltungsakt mit entsprechen-
dem Inhalt nicht nur wegen eines Ver-
fahrens- oder Formfehlers im Sinne
des § 46 rechtswidrig wäre und dies
den Vertragschließenden bekannt war;

3. die Voraussetzungen zum Abschluss
eines Vergleichsvertrages nicht vorla-
gen und ein Verwaltungsakt mit ent-
sprechendem Inhalt nicht nur wegen
eines Verfahrens- oder Formfehlers im
Sinne des § 46 rechtswidrig wäre;

4. sich die Behörde eine nach § 56 un-
zulässige Gegenleistung versprechen
lässt.

(3) Betrifft die Nichtigkeit nur einen
Teil des Vertrages, so ist er im Ganzen
nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, dass
er auch ohne den nichtigen Teil geschlos-
sen worden wäre.

§ 60

Anpassung und Kündigung in 
besonderen Fällen

(1) Haben die Verhältnisse, die für die
Festsetzung des Vertragsinhalts maßge-
bend gewesen sind, sich seit Abschluss
des Vertrages so wesentlich geändert,
dass einer Vertragspartei das Festhalten
an der ursprünglichen vertraglichen Re-
gelung nicht zuzumuten ist, so kann diese
Vertragspartei eine Anpassung des Ver-
tragsinhalts an die geänderten Verhältnis-
se verlangen oder, sofern eine Anpassung
nicht möglich oder einer Vertragspartei
nicht zuzumuten ist, den Vertrag kündi-
gen. Die Behörde kann den Vertrag auch
kündigen, um schwere Nachteile für das
Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseiti-
gen.

(2) Die Kündigung bedarf der Schrift-
form, soweit nicht durch Rechtsvorschrift
eine andere Form vorgeschrieben ist. Sie
soll begründet werden.

§ 61

Unterwerfung unter die sofortige 
Vollstreckung

(1) Jeder Vertragschließende kann sich
der sofortigen Vollstreckung aus einem
öffentlich-rechtlichen Vertrag im Sinne
des § 54 Satz 2 unterwerfen. Die Behörde
muss hierbei von dem Behördenleiter, sei-
nem allgemeinen Vertreter oder einem
Angehörigen des öffentlichen Dienstes,
der die Befähigung zum Richteramt hat
oder die Voraussetzungen des § 110 Satz 1
des Deutschen Richtergesetzes erfüllt,
vertreten werden. 

(2) Auf öffentlich-rechtliche Verträge
im Sinne des Abs. 1 Satz 1 ist das Hessi-
sche Verwaltungsvollstreckungsgesetz ent-
sprechend anzuwenden. Will eine natürli-
che oder juristische Person des Pri-
vatrechts oder eine nichtrechtsfähige Ver-
einigung die Vollstreckung wegen einer
Geldforderung betreiben, so ist § 170 
Abs. 1 bis 3 der Verwaltungsgerichtsord-
nung entsprechend anzuwenden. Richtet
sich die Vollstreckung wegen der Erzwin-
gung einer Handlung, Duldung oder Un-
terlassung gegen eine Behörde, so ist 
§ 172 der Verwaltungsgerichtsordnung
entsprechend anzuwenden.

§ 62

Ergänzende Anwendung von Vorschriften

Soweit sich aus den §§ 54 bis 61 nichts
Abweichendes ergibt, gelten die übrigen
Vorschriften dieses Gesetzes. Ergänzend
gelten die Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuchs entsprechend.
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Teil V

Besondere Verfahrensarten

A b s c h n i t t  1

Förmliches Verwaltungsverfahren

§ 63

Anwendung der Vorschriften über das
förmliche Verwaltungsverfahren

(1) Das förmliche Verwaltungsverfah-
ren nach diesem Gesetz findet statt, wenn
es durch Rechtsvorschrift angeordnet ist.

(2) Für das förmliche Verwaltungsver-
fahren gelten die §§ 64 bis 71 und, soweit
sich aus ihnen nichts Abweichendes er-
gibt, die übrigen Vorschriften dieses Ge-
setzes.

(3) Die Mitteilung nach § 17 Abs. 2
Satz 2 und die Aufforderung nach § 17
Abs. 4 Satz 2 sind im förmlichen Verwal-
tungsverfahren öffentlich bekannt zu ma-
chen. Die öffentliche Bekanntmachung
wird dadurch bewirkt, dass die Behörde
die Mitteilung oder die Aufforderung in
ihrem amtlichen Veröffentlichungsblatt
und außerdem in örtlichen Tageszeitun-
gen, die in dem Bereich verbreitet sind, in
dem sich die Entscheidung voraussicht-
lich auswirken wird, bekannt macht.

§ 64

Form des Antrages

Setzt das förmliche Verwaltungsver-
fahren einen Antrag voraus, so ist er
schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Behörde zu stellen.

§ 65

Mitwirkung von Zeugen und 
Sachverständigen

(1) Im förmlichen Verwaltungsverfah-
ren sind Zeugen zur Aussage und Sach-
verständige zur Erstattung von Gutachten
verpflichtet. Die Vorschriften der Zivilpro-
zessordnung über die Pflicht, als Zeuge
auszusagen oder als Sachverständiger ein
Gutachten zu erstatten, über die Ableh-
nung von Sachverständigen sowie über
die Vernehmung von Angehörigen des öf-
fentlichen Dienstes als Zeugen oder Sach-
verständige gelten entsprechend.

(2) Verweigern Zeugen oder Sachver-
ständige ohne Vorliegen eines der in den
§§ 376, 383 bis 385 und 408 der Zivilpro-
zessordnung bezeichneten Gründe die
Aussage oder die Erstattung des Gutach-
tens, so kann die Behörde das für den
Wohnsitz oder den Aufenthaltsort des
Zeugen oder des Sachverständigen zu-
ständige Verwaltungsgericht um die Ver-
nehmung ersuchen. Befindet sich der
Wohnsitz oder der Aufenthaltsort des
Zeugen oder des Sachverständigen nicht
am Sitz eines Verwaltungsgerichts oder
einer besonders errichteten Kammer, so
kann auch das zuständige Amtsgericht
um die Vernehmung ersucht werden. In
dem Ersuchen hat die Behörde den Ge-

genstand der Vernehmung darzulegen so-
wie die Namen und Anschriften der Be-
teiligten anzugeben. Das Gericht hat die
Beteiligten von den Beweisterminen zu
benachrichtigen.

(3) Hält die Behörde mit Rücksicht auf
die Bedeutung der Aussage eines Zeugen
oder des Gutachtens eines Sachverständi-
gen oder zur Herbeiführung einer wahr-
heitsgemäßen Aussage die Beeidigung
für geboten, so kann sie das nach Abs. 2
zuständige Gericht um die eidliche Ver-
nehmung ersuchen.

(4) Das Gericht entscheidet über die
Rechtmäßigkeit einer Verweigerung des
Zeugnisses, des Gutachtens oder der Ei-
desleistung.

(5) Ein Ersuchen nach Abs. 2 oder 3 an
das Gericht darf nur von dem Behörden-
leiter, seinem allgemeinen Vertreter oder
einem Angehörigen des öffentlichen
Dienstes gestellt werden, der die Befähi-
gung zum Richteramt hat oder die Vor-
aussetzungen des § 110 Satz 1 des Deut-
schen Richtergesetzes erfüllt.

(6) § 180 der Verwaltungsgerichtsord-
nung findet entsprechende Anwendung.

§ 66

Verpflichtung zur Anhörung von 
Beteiligten

(1) Im förmlichen Verwaltungsverfah-
ren ist den Beteiligten Gelegenheit zu ge-
ben, sich vor der Entscheidung zu äußern.

(2) Den Beteiligten ist Gelegenheit zu
geben, der Vernehmung von Zeugen und
Sachverständigen und der Einnahme des
Augenscheins beizuwohnen und hierbei
sachdienliche Fragen zu stellen; ein
schriftlich oder elektronisch vorliegendes
Gutachten soll ihnen zugänglich gemacht
werden.

§ 67

Erfordernis der mündlichen Verhandlung

(1) Die Behörde entscheidet nach
mündlicher Verhandlung. Hierzu sind die
Beteiligten mit angemessener Frist
schriftlich zu laden. Bei der Ladung ist
darauf hinzuweisen, dass bei Ausbleiben
eines Beteiligten auch ohne ihn verhan-
delt und entschieden werden kann. Sind
mehr als 50 Ladungen vorzunehmen, so
können sie durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden. Die öffentliche Be-
kanntmachung wird dadurch bewirkt,
dass der Verhandlungstermin mindestens
zwei Wochen vorher im amtlichen Veröf-
fentlichungsblatt der Behörde und außer-
dem in örtlichen Tageszeitungen, die in
dem Bereich verbreitet sind, in dem sich
die Entscheidung voraussichtlich auswir-
ken wird, mit dem Hinweis nach Satz 3
bekannt gemacht wird. Maßgebend für
die Frist nach Satz 5 ist die Bekanntgabe
im amtlichen Veröffentlichungsblatt.

(2) Die Behörde kann ohne mündliche
Verhandlung entscheiden, wenn
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1. einem Antrag im Einvernehmen mit al-
len Beteiligten in vollem Umfang ent-
sprochen wird;

2. kein Beteiligter innerhalb einer hierfür
gesetzten Frist Einwendungen gegen
die vorgesehene Maßnahme erhoben
hat;

3. die Behörde den Beteiligten mitgeteilt
hat, dass sie beabsichtige, ohne münd-
liche Verhandlung zu entscheiden, und
kein Beteiligter innerhalb einer hierfür
gesetzten Frist Einwendungen dage-
gen erhoben hat;

4. alle Beteiligten auf sie verzichtet ha-
ben;

5. wegen Gefahr im Verzug eine soforti-
ge Entscheidung notwendig ist.

(3) Die Behörde soll das Verfahren so
fördern, dass es möglichst in einem Ver-
handlungstermin erledigt werden kann.

§ 68

Verlauf der mündlichen Verhandlung

(1) Die mündliche Verhandlung ist
nicht öffentlich. An ihr können Vertreter
der Aufsichtsbehörden und Personen, die
bei der Behörde zur Ausbildung beschäf-
tigt sind, teilnehmen. Anderen Personen
kann der Verhandlungsleiter die Anwe-
senheit gestatten, wenn kein Beteiligter
widerspricht.

(2) Die Behörde kann die Verhand-
lungsleitung einem Dritten übertragen,
der ihren Weisungen unterliegt.

(3) Der Verhandlungsleiter hat die Sa-
che mit den Beteiligten zu erörtern. Er hat
darauf hinzuwirken, dass unklare Anträ-
ge erläutert, sachdienliche Anträge ge-
stellt, ungenügende Angaben ergänzt so-
wie alle für die Feststellung des Sachver-
halts wesentlichen Erklärungen abgege-
ben werden.

(4) Der Verhandlungsleiter ist für die
Ordnung verantwortlich. Er kann Perso-
nen, die seine Anordnungen nicht befol-
gen, entfernen lassen. Die Verhandlung
kann ohne diese Personen fortgesetzt
werden.

(5) Über die mündliche Verhandlung
ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Nie-
derschrift muss Angaben enthalten über

1. den Ort und den Tag der Verhandlung,

2. die Namen des Verhandlungsleiters,
der erschienenen Beteiligten, Zeugen
und Sachverständigen,

3. den behandelten Verfahrensgegen-
stand und die gestellten Anträge,

4. den wesentlichen Inhalt der Aussagen
der Zeugen und Sachverständigen,

5. das Ergebnis eines Augenscheins.

Die Niederschrift ist von dem Verhand-
lungsleiter und, soweit ein Schriftführer
hinzugezogen worden ist, auch von die-
sem zu unterzeichnen. Der Aufnahme in
die Verhandlungsniederschrift steht die
Aufnahme in eine Schrift gleich, die ihr
als Anlage beigefügt und als solche be-

zeichnet ist; auf die Anlage ist in der Ver-
handlungsniederschrift hinzuweisen.

§ 69

Entscheidung

(1) Die Behörde entscheidet unter
Würdigung des Gesamtergebnisses des
Verfahrens.

(2) Verwaltungsakte, die das förmliche
Verfahren abschließen, sind schriftlich zu
erlassen, schriftlich zu begründen und
den Beteiligten zuzustellen; in den Fällen
des § 39 Abs. 2 Nr. 1 und 3 bedarf es ei-
ner Begründung nicht. Ein elektronischer
Verwaltungsakt nach Satz 1 ist mit einer
dauerhaft überprüfbaren qualifizierten
elektronischen Signatur zu versehen.
Sind mehr als 50 Zustellungen vorzuneh-
men, so können sie durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden. Die öf-
fentliche Bekanntmachung wird dadurch
bewirkt, dass der verfügende Teil des
Verwaltungsaktes und die Rechtsbehelfs-
belehrung im amtlichen Veröffentli-
chungsblatt der Behörde und außerdem
in örtlichen Tageszeitungen bekannt ge-
macht werden, die in dem Bereich ver-
breitet sind, in dem sich die Entscheidung
voraussichtlich auswirken wird. Der Ver-
waltungsakt gilt mit dem Tage als zuge-
stellt, an dem seit dem Tage der Bekannt-
machung in dem amtlichen Veröffentli-
chungsblatt zwei Wochen verstrichen
sind; hierauf ist in der Bekanntmachung
hinzuweisen. Nach der öffentlichen Be-
kanntmachung kann der Verwaltungsakt
bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von
den Beteiligten schriftlich oder elektro-
nisch angefordert werden; hierauf ist in
der Bekanntmachung gleichfalls hinzu-
weisen.

(3) Wird das förmliche Verwaltungsver-
fahren auf andere Weise abgeschlossen,
so sind die Beteiligten hiervon zu benach-
richtigen. Sind mehr als 50 Benachrichti-
gungen vorzunehmen, so können sie
durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden; Abs. 2 Satz 3 gilt entspre-
chend.

§ 70

Anfechtung der Entscheidung

Vor Erhebung einer verwaltungsge-
richtlichen Klage, die einen im förmlichen
Verwaltungsverfahren erlassenen Verwal-
tungsakt zum Gegenstand hat, bedarf es
keiner Nachprüfung in einem Vorverfah-
ren.

§ 71

Besondere Vorschriften für das förmliche
Verfahren vor Ausschüssen

(1) Findet das förmliche Verwaltungs-
verfahren vor einem Ausschuss (§ 88)
statt, so hat jedes Mitglied das Recht,
sachdienliche Fragen zu stellen. Wird ei-
ne Frage von einem Beteiligten beanstan-
det, so entscheidet der Ausschuss über ih-
re Zulässigkeit.
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(2) Bei der Beratung und Abstimmung
dürfen nur Ausschussmitglieder zugegen
sein, die an der mündlichen Verhandlung
teilgenommen haben. Ferner dürfen Per-
sonen zugegen sein, die bei der Behörde,
bei der der Ausschuss gebildet ist, zur
Ausbildung beschäftigt sind, soweit der
Vorsitzende ihre Anwesenheit gestattet.
Die Abstimmungsergebnisse sind festzu-
halten.

(3) Jeder Beteiligte kann ein Mitglied
des Ausschusses ablehnen, das in diesem
Verwaltungsverfahren nicht tätig werden
darf (§ 20) oder bei dem die Besorgnis der
Befangenheit besteht (§ 21). Eine Ableh-
nung vor der mündlichen Verhandlung ist
schriftlich oder zur Niederschrift zu er-
klären. Die Erklärung ist unzulässig,
wenn sich der Beteiligte, ohne den ihm
bekannten Ablehnungsgrund geltend zu
machen, in die mündliche Verhandlung
eingelassen hat. Für die Entscheidung
über die Ablehnung gilt § 20 Abs. 4 Satz
2 bis 4.

A b s c h n i t t  1a

Beschleunigung von 
Genehmigungsverfahren

§ 71a

Anwendbarkeit

Hat das Verwaltungsverfahren die Er-
teilung einer Genehmigung zum Ziel (Ge-
nehmigungsverfahren), die der Durch-
führung von Vorhaben im Rahmen einer
wirtschaftlichen Unternehmung des An-
tragstellers dient, finden die §§ 71b bis
71e Anwendung.

§ 71b

Zügigkeit des Genehmigungsverfahrens

Die Genehmigungsbehörde trifft die
ihr rechtlich und tatsächlich möglichen
Vorkehrungen dafür, dass das Verfahren
in angemessener Frist abgeschlossen und
auf Antrag besonders beschleunigt wer-
den kann.

§ 71c

Beratung und Auskunft

(1) Die Genehmigungsbehörde erteilt,
soweit erforderlich, Auskunft über Mög-
lichkeiten zur Beschleunigung des Ver-
fahrens, einschließlich der damit verbun-
denen Vor- und Nachteile. Dies kann auf
Verlangen schriftlich oder elektronisch
geschehen, soweit es von der Bedeutung
oder der Schwierigkeit der Sache her an-
gemessen erscheint.

(2) Die Genehmigungsbehörde erör-
tert, soweit erforderlich, bereits vor Stel-
lung des Antrages auf Genehmigung mit
dem zukünftigen Antragsteller,

1. welche Nachweise und Unterlagen
von ihm zu erbringen sind,

2. welche sachverständigen Prüfungen
im Genehmigungsverfahren anerkannt
werden können,

3. in welcher Weise die Beteiligung Drit-
ter oder der Öffentlichkeit vorgezogen
werden kann, um das Genehmigungs-
verfahren zu entlasten,

4. ob es angebracht ist, einzelne tatsäch-
liche Voraussetzungen der Genehmi-
gung vorweg gerichtlich klären zu las-
sen (selbständiges Beweisverfahren).

Andere Behörden und, soweit der zukünf-
tige Antragsteller zustimmt, Dritte kön-
nen von der Behörde hinzugezogen wer-
den.

(3) Nach Eingang des Antrages ist dem
Antragsteller unverzüglich mitzuteilen,
ob die Angaben und Antragsunterlagen
vollständig sind und mit welcher Verfah-
rensdauer zu rechnen ist.

§ 71d

Sternverfahren

(1) Sind in einem Genehmigungsver-
fahren Träger öffentlicher Belange zu be-
teiligen, soll die zuständige Behörde die-
se, soweit sachlich möglich und geboten,
insbesondere auf Verlangen des Antrag-
stellers, gleichzeitig und unter Fristset-
zung zur Stellungnahme auffordern
(Sternverfahren).

(2) Äußerungen nach Ablauf der Frist
werden nicht mehr berücksichtigt, es sei
denn, die vorgebrachten Belange sind der
Genehmigungsbehörde bereits bekannt
oder hätten ihr bekannt sein müssen oder
sind für die Rechtmäßigkeit der Entschei-
dung von Bedeutung.

§ 71e

Antragskonferenz

Auf Verlangen des Antragstellers soll
die Behörde eine Besprechung mit allen
beteiligten Stellen und dem Antragsteller
einberufen.

A b s c h n i t t  2

Planfeststellungsverfahren

§ 72

Anwendung der Vorschriften über das
Planfeststellungsverfahren

(1) Ist ein Planfeststellungsverfahren
durch Rechtsvorschrift angeordnet, so
gelten hierfür die §§ 73 bis 78 und, soweit
sich aus ihnen nichts Abweichendes er-
gibt, die übrigen Vorschriften dieses Ge-
setzes; die §§ 51 und 71a bis 71e sind
nicht anzuwenden, § 29 ist mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass Akteneinsicht
nach pflichtgemäßem Ermessen zu ge-
währen ist.

(2) Die Mitteilung nach § 17 Abs. 2
Satz 2 und die Aufforderung nach § 17
Abs. 4 Satz 2 sind im Planfeststellungs-
verfahren öffentlich bekannt zu machen.
Die öffentliche Bekanntmachung wird da-
durch bewirkt, dass die Behörde die Mit-
teilung oder die Aufforderung in ihrem
amtlichen Veröffentlichungsblatt und
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außerdem in örtlichen Tageszeitungen,
die in dem Bereich verbreitet sind, in dem
sich das Vorhaben voraussichtlich auswir-
ken wird, bekannt macht.

§ 73

Anhörungsverfahren

(1) Der Träger des Vorhabens hat den
Plan der Anhörungsbehörde zur Durch-
führung des Anhörungsverfahrens einzu-
reichen. Der Plan besteht aus den Zeich-
nungen und Erläuterungen, die das Vor-
haben, seinen Anlass und die von dem
Vorhaben betroffenen Grundstücke und
Anlagen erkennen lassen.

(2) Innerhalb eines Monats nach Zu-
gang des vollständigen Plans fordert die
Anhörungsbehörde die Behörden, deren
Aufgabenbereiche durch das Vorhaben
berührt werden, zur Stellungnahme auf
und veranlasst, dass der Plan in den Ge-
meinden, in denen sich das Vorhaben
auswirkt, ausgelegt wird.

(3) Die Gemeinden nach Abs. 2 haben
den Plan innerhalb von drei Wochen nach
Zugang für die Dauer eines Monats zur
Einsicht auszulegen. Auf eine Auslegung
kann verzichtet werden, wenn der Kreis
der Betroffenen bekannt ist und ihnen in-
nerhalb angemessener Frist Gelegenheit
gegeben wird, den Plan einzusehen.

(3a) Die Behörden nach Abs. 2 haben
ihre Stellungnahme innerhalb einer von
der Anhörungsbehörde zu setzenden Frist
abzugeben, die drei Monate nicht über-
schreiten darf. Nach dem Erörterungster-
min eingehende Stellungnahmen werden
nicht mehr berücksichtigt, es sei denn,
die vorgebrachten Belange sind der Plan-
feststellungsbehörde bereits bekannt oder
hätten ihr bekannt sein müssen oder sind
für die Rechtmäßigkeit der Entscheidung
von Bedeutung.

(4) Jeder, dessen Belange durch das
Vorhaben berührt werden, kann bis zwei
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist
schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Anhörungsbehörde oder bei der Gemein-
de Einwendungen gegen den Plan erhe-
ben. Im Falle des Abs. 3 Satz 2 bestimmt
die Anhörungsbehörde die Einwendungs-
frist. Mit Ablauf der Einwendungsfrist
sind alle Einwendungen ausgeschlossen,
die nicht auf besonderen privatrechtli-
chen Titeln beruhen. Hierauf ist in der
Bekanntmachung der Auslegung oder bei
der Bekanntgabe der Einwendungsfrist
hinzuweisen.

(5) Die Gemeinden, in denen der Plan
auszulegen ist, haben die Auslegung vor-
her ortsüblich bekannt zu machen. In der
Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen,
1. wo und in welchem Zeitraum der Plan

zur Einsicht ausgelegt ist;
2. dass etwaige Einwendungen bei den

in der Bekanntmachung zu bezeich-
nenden Stellen innerhalb der Einwen-
dungsfrist vorzubringen sind;

3. dass bei Ausbleiben eines Beteiligten
in dem Erörterungstermin auch ohne
ihn verhandelt werden kann;

4. dass

a) die Personen, die Einwendungen er-
hoben haben, von dem Erörterungs-
termin durch öffentliche Bekannt-
machung benachrichtigt werden
können,

b) die Zustellung der Entscheidung
über die Einwendungen durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt
werden kann,

wenn mehr als 50 Benachrichtigungen
oder Zustellungen vorzunehmen sind.

Nicht ortsansässige Betroffene, deren Per-
son und Aufenthalt bekannt sind oder
sich innerhalb angemessener Frist ermit-
teln lassen, sollen auf Veranlassung der
Anhörungsbehörde von der Auslegung
mit dem Hinweis nach Satz 2 benachrich-
tigt werden.

(6) Nach Ablauf der Einwendungsfrist
hat die Anhörungsbehörde die rechtzeitig
erhobenen Einwendungen gegen den
Plan und die Stellungnahmen der Behör-
den zu dem Plan mit dem Träger des Vor-
habens, den Behörden, den Betroffenen
sowie den Personen, die Einwendungen
erhoben haben, zu erörtern. Der Erörte-
rungstermin ist mindestens eine Woche
vorher ortsüblich bekannt zu machen. Die
Behörden, der Träger des Vorhabens und
diejenigen, die Einwendungen erhoben
haben, sind von dem Erörterungstermin
zu benachrichtigen. Sind außer der Be-
nachrichtigung der Behörden und des
Trägers des Vorhabens mehr als 50 Be-
nachrichtigungen vorzunehmen, so kön-
nen diese Benachrichtigungen durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt wer-
den. Die öffentliche Bekanntmachung
wird dadurch bewirkt, dass abweichend
von Satz 2 der Erörterungstermin im amt-
lichen Veröffentlichungsblatt der An-
hörungsbehörde und außerdem in örtli-
chen Tageszeitungen bekannt gemacht
wird, die in dem Bereich verbreitet sind,
in dem sich das Vorhaben voraussichtlich
auswirken wird; maßgebend für die Frist
nach Satz 2 ist die Bekanntgabe im amtli-
chen Veröffentlichungsblatt. Im Übrigen
gelten für die Erörterung die Vorschriften
über die mündliche Verhandlung im
förmlichen Verwaltungsverfahren (§ 67
Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Nr. 1 und 4 und 
Abs. 3, § 68) entsprechend. Die Erörte-
rung soll innerhalb von drei Monaten
nach Ablauf der Einwendungsfrist abge-
schlossen werden.

(7) Abweichend von den Vorschriften
des Abs. 6 Satz 2 bis 5 kann der Erörte-
rungstermin bereits in der Bekanntma-
chung nach Abs. 5 Satz 2 bestimmt wer-
den.

(8) Soll ein ausgelegter Plan geändert
werden und werden dadurch der Aufga-
benbereich einer Behörde oder Belange
Dritter erstmalig oder stärker als bisher
berührt, so ist diesen die Änderung mit-
zuteilen und ihnen Gelegenheit zu Stel-
lungnahmen und Einwendungen inner-
halb von zwei Wochen zu geben. Wirkt
sich die Änderung auf das Gebiet einer
anderen Gemeinde aus, so ist der geän-
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derte Plan in dieser Gemeinde auszule-
gen; die Abs. 2 bis 6 gelten entsprechend.

(9) Die Anhörungsbehörde gibt zum
Ergebnis des Anhörungsverfahrens eine
Stellungnahme ab und leitet diese mög-
lichst innerhalb eines Monats nach Ab-
schluss der Erörterung mit dem Plan, den
Stellungnahmen der Behörden und den
nicht erledigten Einwendungen der Plan-
feststellungsbehörde zu.

§ 74

Planfeststellungsbeschluss, 
Plangenehmigung

(1) Die Planfeststellungsbehörde stellt
den Plan fest (Planfeststellungsbeschluss).
Die Vorschriften über die Entscheidung
und die Anfechtung der Entscheidung im
förmlichen Verwaltungsverfahren (§§ 69
und 70) sind anzuwenden.

(2) Im Planfeststellungsbeschluss ent-
scheidet die Planfeststellungsbehörde
über die Einwendungen, über die bei der
Erörterung vor der Anhörungsbehörde
keine Einigung erzielt worden ist. Sie hat
dem Träger des Vorhabens Vorkehrungen
oder die Errichtung und Unterhaltung von
Anlagen aufzuerlegen, die zum Wohl der
Allgemeinheit oder zur Vermeidung
nachteiliger Wirkungen auf Rechte ande-
rer erforderlich sind. Sind solche Vorkeh-
rungen oder Anlagen untunlich oder mit
dem Vorhaben unvereinbar, so hat der
Betroffene Anspruch auf angemessene
Entschädigung in Geld.

(3) Soweit eine abschließende Ent-
scheidung noch nicht möglich ist, ist diese
im Planfeststellungsbeschluss vorzubehal-
ten; dem Träger des Vorhabens ist dabei
aufzugeben, noch fehlende oder von der
Planfeststellungsbehörde bestimmte Un-
terlagen rechtzeitig vorzulegen.

(4) Der Planfeststellungsbeschluss ist
dem Träger des Vorhabens, den bekann-
ten Betroffenen und denjenigen, über de-
ren Einwendungen entschieden worden
ist, zuzustellen. Eine Ausfertigung des
Beschlusses ist mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung und einer Ausfertigung des fest-
gestellten Planes in den Gemeinden zwei
Wochen zur Einsicht auszulegen; der Ort
und die Zeit der Auslegung sind ortsüb-
lich bekannt zu machen. Mit dem Ende
der Auslegungsfrist gilt der Beschluss ge-
genüber den übrigen Betroffenen als zu-
gestellt; darauf ist in der Bekanntma-
chung hinzuweisen.

(5) Sind außer an den Träger des Vor-
habens mehr als 50 Zustellungen nach
Abs. 4 vorzunehmen, so können diese Zu-
stellungen durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden. Die öffentliche Be-
kanntmachung wird dadurch bewirkt,
dass der verfügende Teil des Planfeststel-
lungsbeschlusses, die Rechtsbehelfsbe-
lehrung und ein Hinweis auf die Ausle-
gung nach Abs. 4 Satz 2 im amtlichen
Veröffentlichungsblatt der zuständigen
Behörde und außerdem in örtlichen Ta-
geszeitungen bekannt gemacht werden,
die in dem Bereich verbreitet sind, in dem

sich das Vorhaben voraussichtlich auswir-
ken wird; auf Auflagen ist hinzuweisen.
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der
Beschluss den Betroffenen und denjeni-
gen gegenüber, die Einwendungen erho-
ben haben, als zugestellt; hierauf ist in
der Bekanntmachung hinzuweisen. Nach
der öffentlichen Bekanntmachung kann
der Planfeststellungsbeschluss bis zum
Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den Be-
troffenen und von denjenigen, die Ein-
wendungen erhoben haben, schriftlich
angefordert werden; hierauf ist in der Be-
kanntmachung gleichfalls hinzuweisen.

(6) An Stelle eines Planfeststellungsbe-
schlusses kann eine Plangenehmigung
erteilt werden, wenn

1. Rechte anderer nicht beeinträchtigt
werden oder die Betroffenen sich mit
der Inanspruchnahme ihres Eigentums
oder eines anderen Rechts schriftlich
einverstanden erklärt haben und

2. mit den Trägern öffentlicher Belange,
deren Aufgabenbereich berührt wird,
das Benehmen hergestellt worden ist.

Die Plangenehmigung hat die Rechtswir-
kungen der Planfeststellung mit Ausnah-
me der enteignungsrechtlichen Vorwir-
kung; auf ihre Erteilung finden die Vor-
schriften über das Planfeststellungsver-
fahren keine Anwendung. Vor Erhebung
einer verwaltungsgerichtlichen Klage be-
darf es keiner Nachprüfung in einem Vor-
verfahren. § 75 Abs. 4 gilt entsprechend.

(7) Planfeststellung und Plangenehmi-
gung entfallen in Fällen von unwesentli-
cher Bedeutung. Diese liegen vor, wenn

1. andere öffentliche Belange nicht
berührt sind oder die erforderlichen
behördlichen Entscheidungen vorlie-
gen und sie dem Plan nicht entgegen-
stehen und

2. Rechte anderer nicht beeinflusst wer-
den oder mit den vom Plan Betroffenen
entsprechende Vereinbarungen getrof-
fen worden sind.

§ 75

Rechtswirkungen der Planfeststellung

(1) Durch die Planfeststellung wird die
Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich
der notwendigen Folgemaßnahmen an
anderen Anlagen im Hinblick auf alle von
ihm berührten öffentlichen Belange fest-
gestellt; neben der Planfeststellung sind
andere behördliche Entscheidungen, ins-
besondere öffentlich-rechtliche Genehmi-
gungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Be-
willigungen, Zustimmungen und Planfest-
stellungen nicht erforderlich. Durch die
Planfeststellung werden alle öffentlich-
rechtlichen Beziehungen zwischen dem
Träger des Vorhabens und den durch den
Plan Betroffenen rechtsgestaltend gere-
gelt.

(1a) Mängel bei der Abwägung der
von dem Vorhaben berührten öffentlichen
und privaten Belange sind nur erheblich,
wenn sie offensichtlich und auf das Ab-
wägungsergebnis von Einfluss gewesen
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sind. Erhebliche Mängel bei der Abwä-
gung führen nur dann zur Aufhebung des
Planfeststellungsbeschlusses oder der
Plangenehmigung, wenn sie nicht durch
Planergänzung oder durch ein ergänzen-
des Verfahren behoben werden können.

(2) Ist der Planfeststellungsbeschluss
unanfechtbar geworden, so sind An-
sprüche auf Unterlassung des Vorhabens,
auf Beseitigung oder Änderung der Anla-
gen oder auf Unterlassung ihrer Benut-
zung ausgeschlossen. Treten nicht voraus-
sehbare Wirkungen des Vorhabens oder
der dem festgestellten Plan entsprechen-
den Anlagen auf das Recht eines anderen
erst nach Unanfechtbarkeit des Planes
auf, so kann der Betroffene Vorkehrungen
oder die Errichtung und Unterhaltung von
Anlagen verlangen, welche die nachteili-
gen Wirkungen ausschließen. Sie sind
dem Träger des Vorhabens durch Be-
schluss der Planfeststellungsbehörde auf-
zuerlegen. Sind solche Vorkehrungen
oder Anlagen untunlich oder mit dem
Vorhaben unvereinbar, so richtet sich der
Anspruch auf angemessene Entschädi-
gung in Geld. Werden Vorkehrungen
oder Anlagen im Sinne des Satzes 2 not-
wendig, weil nach Abschluss des Plan-
feststellungsverfahrens auf einem be-
nachbarten Grundstück Veränderungen
eingetreten sind, so hat die hierdurch ent-
stehenden Kosten der Eigentümer des be-
nachbarten Grundstücks zu tragen, es sei
denn, dass die Veränderungen durch
natürliche Ereignisse oder höhere Gewalt
verursacht worden sind; Satz 4 ist nicht
anzuwenden.

(3) Anträge, mit denen Ansprüche auf
Herstellung von Einrichtungen oder auf
angemessene Entschädigung nach Abs. 2
Satz 2 und 4 geltend gemacht werden,
sind schriftlich an die Planfeststellungs-
behörde zu richten. Sie sind nur innerhalb
von drei Jahren nach dem Zeitpunkt
zulässig, zu dem der Betroffene von den
nachteiligen Wirkungen des dem unan-
fechtbar festgestellten Plan entsprechen-
den Vorhabens oder der Anlage Kenntnis
erhalten hat; sie sind ausgeschlossen,
wenn nach Herstellung des dem Plan ent-
sprechenden Zustandes dreißig Jahre ver-
strichen sind.

(4) Wird mit der Durchführung des Pla-
nes nicht innerhalb von fünf Jahren nach
Eintritt der Unanfechtbarkeit begonnen,
so tritt er außer Kraft.

§ 76

Planänderungen vor Fertigstellung des
Vorhabens

(1) Soll vor Fertigstellung des Vorha-
bens der festgestellte Plan geändert wer-
den, bedarf es eines neuen Planfeststel-
lungsverfahrens.

(2) Bei Planänderungen von unwesent-
licher Bedeutung kann die Planfeststel-
lungsbehörde von einem neuen Planfest-
stellungsverfahren absehen, wenn die Be-
lange anderer nicht berührt werden oder
wenn die Betroffenen der Änderung zu-
gestimmt haben.

(3) Führt die Planfeststellungsbehörde
in den Fällen des Abs. 2 oder in anderen
Fällen einer Planänderung von unwesent-
licher Bedeutung ein Planfeststellungs-
verfahren durch, so bedarf es keines An-
hörungsverfahrens und keiner öffentli-
chen Bekanntgabe des Planfeststellungs-
beschlusses.

§ 77

Aufhebung des 
Planfeststellungsbeschlusses

Wird ein Vorhaben, mit dessen Durch-
führung begonnen worden ist, endgültig
aufgegeben, so hat die Planfeststellungs-
behörde den Planfeststellungsbeschluss
aufzuheben. In dem Aufhebungsbe-
schluss sind dem Träger des Vorhabens
die Wiederherstellung des früheren Zu-
standes oder geeignete andere Maßnah-
men aufzuerlegen, soweit dies zum Wohl
der Allgemeinheit oder zur Vermeidung
nachteiliger Wirkungen auf Rechte ande-
rer erforderlich ist. Werden solche Maß-
nahmen notwendig, weil nach Abschluss
des Planfeststellungsverfahrens auf einem
benachbarten Grundstück Veränderun-
gen eingetreten sind, so kann der Träger
des Vorhabens durch Beschluss der Plan-
feststellungsbehörde zu geeigneten Vor-
kehrungen verpflichtet werden; die hier-
durch entstehenden Kosten hat jedoch
der Eigentümer des benachbarten Grund-
stücks zu tragen, es sei denn, dass die
Veränderungen durch natürliche Ereig-
nisse oder höhere Gewalt verursacht wor-
den sind.

§ 78

Zusammentreffen mehrerer Vorhaben

(1) Treffen mehrere selbständige Vor-
haben, für deren Durchführung Planfest-
stellungsverfahren vorgeschrieben sind,
derart zusammen, dass für diese Vorha-
ben oder für Teile von ihnen nur eine ein-
heitliche Entscheidung möglich ist, so fin-
det für diese Vorhaben oder für deren Tei-
le nur ein Planfeststellungsverfahren statt.

(2) Zuständigkeiten und Verfahren
richten sich nach den Rechtsvorschriften
über das Planfeststellungsverfahren, das
für diejenige Anlage vorgeschrieben ist,
die einen größeren Kreis öffentlich-recht-
licher Beziehungen berührt. Bestehen
Zweifel, welche Rechtsvorschrift anzu-
wenden ist, so entscheidet, falls nach den
in Betracht kommenden Rechtsvorschrif-
ten mehrere Landesbehörden in den Ge-
schäftsbereichen mehrerer oberster Lan-
desbehörden zuständig sind, die Landes-
regierung, sonst die zuständige oberste
Landesbehörde. Bestehen Zweifel, wel-
che Rechtsvorschrift anzuwenden ist, und
sind nach den in Betracht kommenden
Rechtsvorschriften eine Bundesbehörde
und eine Landesbehörde zuständig, so
führen, falls sich die obersten Bundes-
und Landesbehörden nicht einigen, die
Bundesregierung und die Landesregie-
rung das Einvernehmen darüber herbei,
welche Rechtsvorschrift anzuwenden ist.
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Teil VI

Rechtsbehelfsverfahren

§ 79

Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte

Für förmliche Rechtsbehelfe gegen
Verwaltungsakte gelten die Verwaltungs-
gerichtsordnung  und die zu ihrer Aus-
führung ergangenen Rechtsvorschriften,
soweit nicht durch Gesetz etwas anderes
bestimmt ist; im Übrigen gelten die Vor-
schriften dieses Gesetzes.

§ 80

Erstattung von Kosten im Vorverfahren

(1) Soweit der Widerspruch erfolgreich
ist, hat der Rechtsträger, dessen Behörde
den angefochtenen Verwaltungsakt erlas-
sen hat, demjenigen, der Widerspruch er-
hoben hat, die zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidi-
gung notwendigen Aufwendungen zu er-
statten. Dies gilt auch, wenn der Wider-
spruch nur deshalb keinen Erfolg hat,
weil die Verletzung einer Verfahrens-
oder Formvorschrift nach § 45 unbeacht-
lich ist. Soweit der Widerspruch erfolglos
geblieben ist, hat derjenige, der den Wi-
derspruch eingelegt hat, die zur zweck-
entsprechenden Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung notwendigen Auf-
wendungen der Behörde, die den ange-
fochtenen Verwaltungsakt erlassen hat,
zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Wi-
derspruch gegen einen Verwaltungsakt
eingelegt wird, der im Rahmen

1. eines bestehenden oder früheren öf-
fentlich-rechtlichen Dienst- oder Amts-
verhältnisses

oder

2. einer bestehenden oder früheren ge-
setzlichen Dienstpflicht oder einer
Tätigkeit, die an Stelle der gesetzli-
chen Dienstpflicht geleistet werden
kann,

erlassen wurde. Aufwendungen, die
durch das Verschulden eines Erstattungs-
berechtigten entstanden sind, hat dieser
selbst zu tragen; das Verschulden eines
Vertreters ist dem Vertretenen zuzurech-
nen.

(2) Die Gebühren und Auslagen eines
Rechtsanwalts oder eines sonstigen Be-
vollmächtigten im Vorverfahren sind er-
stattungsfähig, wenn die Zuziehung eines
Bevollmächtigten notwendig war.

(3) Die Behörde, die die Kostenent-
scheidung getroffen hat, setzt auf Antrag
den Betrag der zu erstattenden Aufwen-
dungen fest; hat ein Ausschuss oder Bei-
rat (§ 73 Abs. 2 der Verwaltungsgerichts-
ordnung) die Kostenentscheidung getrof-
fen, so obliegt die Kostenfestsetzung der
Behörde, bei der der Ausschuss oder Bei-
rat gebildet ist. Die Kostenentscheidung
bestimmt auch, ob die Zuziehung eines
Rechtsanwalts oder eines sonstigen Be-
vollmächtigten notwendig war.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für
Vorverfahren bei Maßnahmen des Rich-
terdienstrechts.

Teil VII

Ehrenamtliche Tätigkeit, Ausschüsse

A b s c h n i t t  1

Ehrenamtliche Tätigkeit

§ 81

Anwendung der Vorschriften über die 
ehrenamtliche Tätigkeit

Für die ehrenamtliche Tätigkeit im
Verwaltungsverfahren gelten die §§ 82
bis 87, soweit Rechtsvorschriften nichts
Abweichendes bestimmen.

§ 82

Pflicht zu ehrenamtlicher Tätigkeit

Eine Pflicht zur Übernahme ehrenamt-
licher Tätigkeit besteht nur, wenn sie
durch Rechtsvorschrift vorgesehen ist.

§ 83

Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit

(1) Der ehrenamtlich Tätige hat seine
Tätigkeit gewissenhaft und unparteiisch
auszuüben.

(2) Bei Übernahme seiner Aufgaben ist
er zur gewissenhaften und unparteiischen
Tätigkeit und zur Verschwiegenheit be-
sonders zu verpflichten. Die Verpflich-
tung ist aktenkundig zu machen.

§ 84

Verschwiegenheitspflicht

(1) Der ehrenamtlich Tätige hat, auch
nach Beendigung seiner ehrenamtlichen
Tätigkeit, über die ihm dabei bekannt ge-
wordenen Angelegenheiten Verschwie-
genheit zu wahren. Dies gilt nicht für Mit-
teilungen im dienstlichen Verkehr oder
über Tatsachen, die offenkundig sind
oder ihrer Bedeutung nach keiner Ge-
heimhaltung bedürfen.

(2) Der ehrenamtlich Tätige darf ohne
Genehmigung über Angelegenheiten,
über die er Verschwiegenheit zu wahren
hat, weder vor Gericht noch außergericht-
lich aussagen oder Erklärungen abgeben.

(3) Die Genehmigung, als Zeuge aus-
zusagen, darf nur versagt werden, wenn
die Aussage dem Wohle des Bundes oder
eines Landes Nachteile bereiten oder die
Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich
gefährden oder erheblich erschweren
würde.

(4) Ist der ehrenamtlich Tätige Betei-
ligter in einem gerichtlichen Verfahren
oder soll sein Vorbringen der Wahrneh-
mung seiner berechtigten Interessen die-
nen, so darf die Genehmigung auch dann,
wenn die Voraussetzungen des Abs. 3 er-
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füllt sind, nur versagt werden, wenn ein
zwingendes öffentliches Interesse dies er-
fordert. Wird sie versagt, so ist dem eh-
renamtlich Tätigen der Schutz zu ge-
währen, den die öffentlichen Interessen
zulassen.

(5) Die Genehmigung nach den Abs. 2
bis 4 erteilt die fachlich zuständige Auf-
sichtsbehörde der Stelle, die den ehren-
amtlich Tätigen berufen hat.

§ 85

Entschädigung

Der ehrenamtlich Tätige hat Anspruch
auf Ersatz seiner notwendigen Auslagen
und seines Verdienstausfalles.

§ 86

Abberufung

Personen, die zu ehrenamtlicher Tätig-
keit herangezogen worden sind, können
von der Stelle, die sie berufen hat, abbe-
rufen werden, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn der ehrenamtlich Täti-
ge

1. seine Pflicht gröblich verletzt oder sich
als unwürdig erwiesen hat,

2. seine Tätigkeit nicht mehr ordnungs-
gemäß ausüben kann.

§ 87

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. eine ehrenamtliche Tätigkeit nicht
übernimmt, obwohl er zur Übernahme
verpflichtet ist,

2. eine ehrenamtliche Tätigkeit, zu deren
Übernahme er verpflichtet war, ohne
anerkennenswerten Grund niederlegt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße geahndet werden.

A b s c h n i t t  2

Ausschüsse

§ 88

Anwendung der Vorschriften über 
Ausschüsse

Für Ausschüsse, Beiräte und andere
kollegiale Einrichtungen (Ausschüsse)
gelten, wenn sie in einem Verwaltungs-
verfahren tätig werden, die §§ 89 bis 93,
soweit Rechtsvorschriften nichts Abwei-
chendes bestimmen.

§ 89

Ordnung in den Sitzungen

Der Vorsitzende eröffnet, leitet und
schließt die Sitzungen; er ist für die Ord-
nung verantwortlich.

§ 90

Beschlussfähigkeit

(1) Ausschüsse sind beschlussfähig,
wenn alle Mitglieder geladen und mehr
als die Hälfte, mindestens aber drei der
stimmberechtigten Mitglieder anwesend
sind. Beschlüsse können auch im schriftli-
chen Verfahren gefasst werden, wenn
kein Mitglied widerspricht.

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Be-
schlussunfähigkeit zurückgestellt worden
und wird der Ausschuss zur Behandlung
desselben Gegenstandes erneut geladen,
so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der
Erschienenen beschlussfähig, wenn dar-
auf in dieser Ladung hingewiesen worden
ist.

§ 91

Beschlussfassung

Beschlüsse werden mit Stimmenmehr-
heit gefasst. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden,
wenn er stimmberechtigt ist; sonst gilt
Stimmengleichheit als Ablehnung.

§ 92

Wahlen durch Ausschüsse

(1) Gewählt wird, wenn kein Mitglied
des Ausschusses widerspricht, durch Zu-
ruf oder Zeichen, sonst durch Stimmzet-
tel. Auf Verlangen eines Mitgliedes ist ge-
heim zu wählen.

(2) Gewählt ist, wer von den abgege-
benen Stimmen die meisten erhalten hat.
Bei Stimmengleichheit entscheidet das
vom Leiter der Wahl zu ziehende Los.

(3) Sind mehrere gleichartige Wahl-
stellen zu besetzen, so ist nach dem
Höchstzahlverfahren d’Hondt zu wählen,
außer wenn einstimmig etwas anderes
beschlossen worden ist. Über die Zutei-
lung der letzten Wahlstelle entscheidet
bei gleicher Höchstzahl das vom Leiter
der Wahl zu ziehende Los.

§ 93

Niederschrift

Über die Sitzung ist eine Niederschrift
zu fertigen. Die Niederschrift muss Anga-
ben enthalten über

1. den Ort und den Tag der Sitzung,

2. die Namen des Vorsitzenden und der
anwesenden Ausschussmitglieder,

3. den behandelten Gegenstand und die
gestellten Anträge,

4. die gefassten Beschlüsse,

5. das Ergebnis von Wahlen.

Die Niederschrift ist von dem Vorsitzen-
den und, soweit ein Schriftführer hinzu-
gezogen worden ist, auch von diesem zu
unterzeichnen.
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Teil VIII

Schlussvorschriften

§ 94

Sonderregelung für 
Verteidigungsangelegenheiten

Nach Feststellung des Verteidigungs-
falles oder des Spannungsfalles kann in
Verteidigungsangelegenheiten von der
Anhörung Beteiligter (§ 28 Abs. 1), von
der schriftlichen Bestätigung (§ 37 Abs. 2
Satz 2) und von der schriftlichen Begrün-
dung eines Verwaltungsaktes (§ 39 
Abs. 1) abgesehen werden; in diesen Fäl-
len gilt ein Verwaltungsakt abweichend
von § 41 Abs. 4 Satz 3 mit dem auf die Be-
kanntmachung folgenden Tag als be-
kannt gegeben. Dasselbe gilt für die sons-
tigen gemäß Artikel 80a des Grundgeset-
zes anzuwendenden Rechtsvorschriften.

§ 95

Übergangsvorschrift zu § 53

Art. 229 § 6 Abs. 1 bis 4 des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche gilt entsprechend bei der An-
wendung des § 53 in der seit dem 1. Ja-
nuar 2002 geltenden Fassung.

§ 961)

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1977
in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2010 außer Kraft. Die in § 33 
Abs. 1 Satz 2 und in § 34 Abs. 1 Satz 1
enthaltenen Vorschriften treten, soweit sie
zum Erlass von Rechtsverordnungen er-
mächtigen, am Tage nach der Verkün-
dung dieses Gesetzes in Kraft.
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1) Satz 1 und 3 dieser Bestimmung betreffen das In-Kraft-Treten des
Gesetzes in der ursprünglichen Fassung.
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